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Kurzzusammenfassung 
 

Der vorliegende Bericht fasst die Erkenntnisse des Forschungsvorhabens ĂStandsicherheit von 

Endböschungen über und unter Wasser von Gruben und Tagebauen in Bayernñ zusammen und 

stellt die vorgeschlagenen Kategorisierungen, Bewertungen und Bemessungen von Grubenbö-

schungen vor. Mit Hilfe eines Kriterienkatalogs werden die Böschungen je nach Sensibilität der 

Nachnutzung und geotechnischer Komplexität in die Böschungskategorien 1, 2 oder 3 eingeteilt 

und darauf aufbauend anhand einer Checkliste die notwendigen Informationen zur Standsicher-

heitsbewertung der Grubenböschungen genannt. Anhand von drei Beispielkategorisierungen 

wird das Vorgehen veranschaulicht. Außerdem wird auf die geotechnische Bewertung der Gru-

benböschungen näher eingegangen, wobei je nach Böschungskategorie eine unterschiedliche 

Vorgehensweise vorgeschlagen wird. Für die Böschungskategorien 2 und 3 werden Hinweise zur 

Berechnung der Standsicherheit gegeben. Für Unterwasserböschungen wird gesondert je nach 

Böschungskategorie ein Bemessungsverfahren vorgeschlagen, da sich diese häufig nicht mit 

klassischen Bemessungsverfahren behandeln lassen. Abschließend werden Verfahren zur Bö-

schungsgestaltung im Vorhinein und im Nachhinein behandelt. Damit sind Maßnahmen gemeint, 

die während oder nach Herstellung der Grubenböschungen ergriffen werden können, um die Bö-

schungen standsicher und je nach Nachnutzung gebrauchstauglich herzustellen bzw. dahinge-

hend zu ertüchtigen. 

 

Abstract 
 

This report summarizes the findings of the research project "Stability of final slopes above and 

below water of pits and opencast mines in Bavaria" and presents the proposed categorizations, 

evaluations and dimensioning of mine embankments. With the help of a catalog of criteria, the 

slopes are classified into slope categories 1, 2 or 3 and, based on this, a checklist is used to 

provide the necessary information for the stability assessment of mine slopes. The procedure is 

illustrated by means of three exemplary cases. In addition, the geotechnical evaluation of the pit 

slopes is dealt with, whereby a different procedure is proposed depending on each slope cate-

gory. For the slope categories 2 and 3 recommendations for the calculation of the stability are 

given. For underwater embankments, a design method is proposed depending on the slope cat-

egory, as these often cannot be treated with classical design methods. Finally, measures are 

presented that can be taken during or after the construction of the mine slopes in order to reach 

a stable design and satisfy the Service Ability Limit State depending on the subsequent use. 
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1 Zusammenfassung 

Der vorliegende Schlussbericht stellt die Erkenntnisse des Forschungsvorhabens ĂStandsicher-

heit von Endböschungen über und unter Wasser von Gruben und Tagebauen in Bayernñ ausführ-

lich vor und erläutert die vorgeschlagenen Kategorisierungen, Bewertungen und Bemessungen 

von Grubenböschungen. Mit Hilfe eines Kriterienkatalogs werden die Böschungen in die Bö-

schungskategorien 1, 2 oder 3 je nach Sensibilität der Nachnutzung und geotechnischer Kom-

plexität eingeteilt. Die Böschungskategorien 1, 2 und 3 orientieren sich dabei sinngemäß an den 

sogenannten Geotechnischen Kategorien nach Eurocode 7 und DIN 1054. Die Böschungskate-

gorie 1 steht für einfache Fälle mit wenig sensibler Nachnutzung, die Böschungskategorie 3 steht 

für komplexe Fälle mit schwierigen geotechnischen Randbedingungen und hoher Sensibilität in 

der Nachnutzung und die Böschungskategorie 2 behandelt Böschungen, die weder in die Kate-

gorie 1 noch 3 passen. Es wurde außerdem eine Checkliste entwickelt, die die notwendigen In-

formationen zur Kategorisierung und anschließenden Standsicherheitsbewertung der Grubenbö-

schungen zusammenfasst. Informationsquellen und Erkundungsmaßnahmen werden in Abhän-

gigkeit von der Böschungskategorie mit Orientierung an geotechnischen Normen festgelegt.  
 

Im ersten Teil des Berichts wird in einer Literaturrecherche der Stand des Wissens in Bezug auf 

Böschungsbrüche, Unterwasserböschungen, Verfahrenstechnik im Abbau sowie Regelungen 

aus Normen, Gesetzen und Merkblättern zusammengetragen. Zwei Schwerpunkte liegen dabei 

auf Unterwasserböschungen, da diese häufig nicht mit konventionellen Methoden zu bemessen 

sind, und den bereits vorhandenen Regelungen zu Böschungen allgemein und Grubenböschun-

gen im Besonderen in Bayern und bundesweit.  

Anschließend wird auf die geotechnische Bewertung der Grubenböschungen eingegangen. Zu-

nächst wird aufbauend auf den 2020 veröffentlichten Empfehlungen des Arbeitskreises 4.6 

Altbergbau der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. zur Geotechnisch-

Markscheiderischen Untersuchung, Bewertung und Sanierung von altbergbaulichen Anlagen 

eine Einführung in Risikobewertung von Gruben und Grubenböschungen gegeben. Hier werden 

altbergbauliche Anlagen in Risikoklassen eingeteilt. Eine ähnliche Einteilung in Risikoklassen 

stellt auch die in diesem Bericht vorgeschlagene Einteilung der Grubenböschungen in 

Böschungskategorien dar.  
 

Aufbauend auf dem Literaturteil werden weitere Details zur Berechnung der Standsicherheit von 

Grubenböschungen erarbeitet. Schwerpunkte sind dabei Untersuchungen zur maßgebenden 

Schnittführung für den Bemessungsschnitt in Grubenböschungen und numerische Sensitivitäts-

analysen zum Einfluss verschiedener Parameter auf die Böschungsstabilität. Des Weiteren wird 

eine Fallstudie zu einer Böschung in bindigem Baugrund vorgestellt und daraus Empfehlungen 

entwickelt. Umfassend werden Unterwasserböschungen thematisiert. Dazu werden in Abhängig-

keit von der Böschungskategorie Vorschläge für die Bemessung von Unterwasserböschungen 
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basierend auf eigenen Untersuchungen und Ergebnissen aus der Literatur gemacht. Die See-

grundvermessung im Raum München, die im Rahmen des Forschungsvorhabens an mehreren 

Seen durchgeführt wurde und die Analyse von Vermessungsdaten von Betreibern einer Sand-

grube werden ausführlich vorgestellt. Abschließend wird die Übertragbarkeit der im Literaturteil 

vorgestellten Regelungen aus Normen, Gesetzen und Merkblättern aus dem Bereich Geotechnik 

und Bergbau auf Grubenböschungen erläutert. Wichtige Punkte sind hierbei die Definition rut-

schungsbegünstigender Verhältnisse, der Einsatz der nach Eurocode 7 definierten Beobach-

tungsmethode sowie die Definition eines Böschungsaudits und die Regelungen zu Baugrundun-

tersuchungen.  
 

In Kapitel 7 werden der Kriterienkatalog zur Einteilung in Böschungskategorien und die Informa-

tionscheckliste zur Einteilung und anschließenden Standsicherheitsbewertung der Grubenbö-

schungen vorgestellt. Anhand von drei Beispielkategorisierungen wird das Vorgehen veranschau-

licht. Die Beispiele decken die drei Böschungskategorien ab, wobei in einer Grube Böschungen 

abschnittweise unterschiedlich kategorisiert werden.  

Im Kapitel 8 werden Anforderungen an die Böschungen formuliert. Dies schließt Verformungskri-

terien und Anforderungen an die Nachweisführung je nach Böschungskategorie ein. Für BK1 

werden tabellierte Erfahrungswerte für Böschungen über Wasser angegeben. Die entsprechen-

den Werte für Böschungen unter Wasser werden in Kapitel 6.7.2 genannt.  

Abschließend werden Verfahren zur Böschungsgestaltung im Vorhinein und im Nachhinein be-

handelt. Damit sind Maßnahmen gemeint, die während oder nach Herstellung der Grubenbö-

schungen ergriffen werden können, um die Böschungen standsicher und je nach Nachnutzung 

gebrauchstauglich herzustellen bzw. dahingehend zu ertüchtigen.  
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2 Aufgabenstellung 

Es soll eine Handlungsanweisung (Handbuch) für die Vorgehensweise bei der Beurteilung der 

Standsicherheit von Endböschungen von Gruben und Tagebauen in Bayern, die dauerhaft voll-

ständig unter dem Grundwasserspiegel, teilweise unter dem Grundwasserspiegel (Wasserwech-

selzone) oder dauerhaft vollständig über dem Grundwasserspiegel liegen, entwickelt werden. Die 

Betrachtungen beschränken sich auf Gruben in denen Lockergestein gewonnen wird. Mit Endbö-

schungen ist der Zustand der Grubenböschungen nach Stilllegung der Gruben gemeint, in dem 

die Grube einer vorher festgelegten Nachnutzung zugeführt wird. 

Die Handlungsanweisungen umfassen schwerpunktmäßig die Art der Erkundungsarbeiten, die 

Belegung der bodenmechanischen Parameter und rechnerische Betrachtungen. Dabei sind As-

pekte der Optimierung der Lagerstättenausnutzung zu beachten, d.h. auch die Möglichkeiten ei-

ner nachträglichen Sicherung sind einzubeziehen. Insofern sind auch verfahrenstechnische Re-

geln bzw. Empfehlungen für die Herstellung der Endböschungen und die Qualitätssicherung zu 

erarbeiten, aufbauend auf den einschlägigen verfahrenstechnischen Rahmenbedingungen in der 

Abbauindustrie. Bei allen Überlegungen sind die Aspekte und Vorgaben des Gewässerschutzes 

zu berücksichtigen. Hinsichtlich der zulässigen (Nach-)Nutzung sollte auch eine Differenzierung 

von uneingeschränkt über eingeschränkt bis zum Ausschluss/Verbot vorgenommen werden. 
 

Das grundsätzliche Vorgehen sieht eine Einteilung von Grubenböschungen in sogenannte Bö-

schungskategorien 1 bis 3 (BöK) in Anlehnung an die Definitionen der Geotechnischen Katego-

rien (GK) des Eurocode 7 (EC7) vor. Die Kategorien berücksichtigen das geotechnische und das 

aus der Nachnutzung sich ergebende Risiko. Aufbauend auf den BöK werden Handlungsanwei-

sungen zur Erkundung des Baugrunds sowie zur Beurteilung der Standsicherheit der Böschun-

gen gegeben. Die Kategorisierung erfolgt auf Basis von Kriterienkatalogen, die aber immer ein-

zelfallspezifisch angepasst werden müssen und die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben 

können, da schwankende Randbedingungen einen universellen Katalog nicht zulassen. Aufbau-

end auf der Kategorisierung erfolgt mit der hier entwickelten Checkliste die Abfrage der zur Be-

urteilung der Standsicherheit notwendigen Informationen.  
 

Zur Anpassung und Verifizierung des Kriterienkatalogs und der Checkliste werden Beispielkate-

gorisierungen anhand von im Forschungsvorhaben untersuchten Grubenböschungen vorgenom-

men.   
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3 Einleitung 

Gruben und Tagebaue zur Rohstoff-, Mineral- oder Energiebrennstoffgewinnung wurden und 

werden vielfach aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht wiederverfüllt, so dass hie-

raus Seen und Seenlandschaften oder trockene Gruben verbleiben. Die Attraktion dieser Gebiete 

führt zu einem Siedlungsdruck und zu Freizeitaktivitäten, die sich vornehmlich ufernah abspielen. 

Außerdem bieten sich die Flächen zur Nachnutzung als Standort zur Energiegewinnung mittels 

erneuerbarer Technologien an. Um solche Aktivitäten jedoch genehmigen zu können, ist die 

Standsicherheit der bestehenden Endböschungen und auch die Begrenzung der Verformungen 

zur Einhaltung von Gebrauchstauglichkeitsanforderungen von maßgeblicher Bedeutung. Auch 

ohne Siedlungsdruck bei gewöhnlicher Nutzung muss die Oberfläche langfristig uneingeschränkt 

sicher sein. Dabei sei darauf hingewiesen, dass Ădie Forderung nach einer Ăabsoluten Sicherheitñ 

[é] illusorisch ist. Der Geotechniker muss in solchen Fªllen klar widersprechenñ (Brandl, 2015). 

Es muss vielmehr die Abwägung eines sozioökonomisch tolerierbaren Risikos stattfinden, dass 

zwischen der grundsätzlichen Anforderung einer standsicheren Böschung und ökonomischen so-

wie Anforderungen, die aus einer ökologischen Nachnutzung erfolgen (z.B. Steilböschungen), 

abwägt.  
 

Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Beurteilung der Standsicherheit von Böschungen ste-

hen zur Verfügung. Der Aufgabenbereich ist aber durch Besonderheiten gekennzeichnet, die bis-

her nicht standardisiert sind und zu denen wenige veröffentlichte Untersuchungen vorliegen. Die 

Besonderheiten beruhen u. a. darauf, dass der Zweck der bergbaulichen Unternehmung nicht die 

Oberflächengestaltung oder die Errichtung eines Bauwerks, sondern der Rohstoffabbau ist. Die 

Arbeitsmethoden und die Maschinenauswahl ergeben sich zunächst aus Produktionserfordernis-

sen. Die Endböschungen werden also weniger gebaut, sondern entstehen überwiegend bei der 

Produktion und stehen damit häufig bodenmechanisch a priori in einem Grenzgleichgewicht, wo-

mit ein Sicherheitsrisiko verbunden ist. 
 

Im Zusammenhang mit der Standortsuche und -findung für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 

Energien ist es auch aufgrund landesplanerischer Randbedingungen geboten, hierfür auch Are-

ale mit alten Gruben oder Tagebauen in Betracht zu ziehen. In Frage kommen hier einerseits 

Photovoltaikanlagen und andererseits Windkraftanlagen. Hierbei bieten sich PV-Anlagen auf-

grund ihrer wenig kritischen Gründung aus grundbautechnischer Sicht insbesondere für solche 

Standorte an, wo aufgrund von Gebrauchstauglichkeitsanforderungen hochwertigeren Nutzun-

gen abgesehen werden muss. Da Windparks im ländlichen Raum vornehmlich abseits von Be-

bauungen vorzusehen sind, können auch für diese erneuerbaren Energien solche Areale als 

Standorte im besonderen Maße vorgesehen werden. Windkrafträder sind aufgrund der auftreten-

den erheblichen horizontalen und dynamischen Lasten gründungstechnisch anspruchsvoll und 

müssen bei der Beurteilung der Standsicherheit der Böschungen von Gruben und Tagebauen 

besonders betrachtet werden. 
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Die Relevanz der Fragestellung wird nicht zuletzt durch verschiedene Schadensereignisse be-

gründet, die in den vergangenen Jahren mehr oder minder öffentlich geworden sind. Das bekann-

teste Ereignis war die Böschungsbewegung in Nachterstedt am 18.07.2009 (KATZENBACH, 2013), 

bei dem auch Personen betroffen waren. Aber auch in Bayern sind ähnliche Ereignisse, wenn 

auch mit glimpflicherem Ausgang, bekannt. 
 

Die Beurteilung der Standsicherheit von Endböschungen ist selbst bei Kiesböschungen nicht im-

mer trivial, da z.B. zwischenliegende feinkörnigere Schichten potentielle Gleitflächen darstellen, 

die die Standsicherheit der Böschung erheblich beeinträchtigen können. Sofern die Böschung 

teilweise unter Wasser liegt und sich im Grenzgleichgewicht befindet, können selbst kleine 

Schwankungen im Grundwasserstand zu einem globalen Versagen der Böschung führen. Die 

sich daraus ergebenden Böschungsgeometrien und Bruchmechanismen sind komplex und be-

einflussen sich gegenseitig.  
 

Im Allgemeinen muss die Feststellung, ob ein geplantes Nachnutzungskonzept durch die angren-

zende Böschung gefährdet ist, auf der Basis von einzelfallspezifischen Standsicherheits- und 

Gebrauchstauglichkeitsuntersuchungen in Abhängigkeit von den geologischen und hydrogeolo-

gischen Verhältnissen sowie von der statischen, stationären und dynamischen Beanspruchung 

der Böschung getroffen werden. Auf Basis dieser Untersuchungen sind die Gestaltung der Bö-

schungen und Mindestabstände der Böschungskante zu den Nachbargrundstücken ï je nach 

zulässiger Nutzung ï festzulegen.  
 

Für einfache Standardfälle, bei wenig sensibler Nachnutzung, günstigen Böschungsgeometrien 

sowie günstigen geologischen und hydrogeologischen Verhältnissen, können ggfs. verallgemei-

nerte Ansätze zur Böschungsgestaltung und Festlegung des Mindestabstandes abgeleitet wer-

den, die eine einzelfallspezifische Berechnung der Standsicherheit nicht mehr erfordern.  
 

Es ist jedoch zu beachten, dass es vor allem bei teilweise unter dem Grundwasser liegenden 

Böschungen infolge von nicht genau erfassbaren (kurzfristig) stationären oder dynamischen Ein-

wirkungen (zusammen mit einer ungünstigen Dichte oder Porenstruktur des vorliegenden Bö-

schungsmaterials) zu globalen oder lokalen Böschungsbrüchen kommen kann, die mit üblichen 

Standsicherheitsberechnungen nicht erfasst werden können. Die damit verbundene sukzessive 

Abflachung der Böschung kann über lange Zeiträume andauern. Infolge der kleiner werdenden 

mittleren Böschungsneigung erhöht sich zwar im Allgemeinen die globale Standsicherheit der 

Böschung, das damit verbundene rückschreitende lokale Nachbrechen der Böschungsoberkante 

im selben Zeitraum führt jedoch zu einer Abnahme des Abstands der Nachbargrundstücke zur 

Böschungsoberkante. Ein Abflachen der Böschung mit dem damit einhergehenden rückschrei-

tenden Nachbrechen der Böschungsoberkante wird im Allgemeinen auch in sich neu ausbilden-

den Wasserwechselzonen im Uferbereich beobachtet. Beide Effekte treten üblicherweise gleich-

zeitig auf und können die Standsicherheit oder zumindest die Gebrauchstauglichkeit des geplan-

ten Nachnutzungskonzepts gefährden. 
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Die rechnerische Beurteilung der zu erwartenden Böschungsabflachung mit der Zeit ist aufgrund 

der nicht genau erfassbaren Beanspruchung der Böschung sowie des sehr komplexen Material-

verhaltens während des Böschungsbruchs (Materialumlagerung) mit der damit einhergehenden 

Änderung der Böschungsgeometrie zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. In solchen Fällen muss 

die Bewertung des Gefährdungspotentials auf Erkenntnissen aus empirischen Untersuchungen 

basieren und einzelfallspezifisch in Abhängigkeit von den geologischen und hydrogeologischen 

Verhältnissen geschehen. Je nach Zielsetzung kann auch die Kontrolle z.B. der Mindestabstände 

mit der Beobachtungsmethode erfolgen oder es können zusätzliche Sicherungsmaßnahmen er-

griffen werden. 
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4 Planung und Ablauf der Arbeiten 

4.1 Teilbereich 1: Literaturrecherche 

In der Literaturrecherche werden die Erkenntnisse aus Fachliteratur und Regelwerken zum 

Thema Grubenböschungen über wie unter Wasser zusammengetragen. Dabei wird genauer be-

trachtet, was in eine Standsicherheitsberechnung einer Böschung mit eingeht, wie Unterwasser-

böschungen behandelt werden, welche Verfahrenstechnik beim Abbau zum Einsatz kommt und 

welchen Einfluss sie auf die Böschungen hat und insbesondere wie aktuelle Normen, Gesetze 

Richtlinien und Merkblätter in Bayern und außerhalb Bayerns mit dem Thema der Beurteilung der 

Standsicherheit von Grubenböschungen umgehen (siehe dazu Kapitel 5). 

4.2 Teilbereich 2: Erstellung einer Checkliste bzw. eines Kriterienkatalogs 

Es wird ein Kriterienkatalog für die Zuordnung zu den Böschungskategorien 1 bis 3 aufgestellt, 

der Aspekte wie  

- Abbau-/Gewinnungsverfahrens und beobachteter Einfluss auf die Entwicklung der Bö-

schungsgeometrie sowie auf den Zustand und die Zusammensetzung des Böschungsma-

terials, 

- aktuelle Böschungsgeometrien nach Betriebsende, 

- Beobachtungen von Rutschungen in der Betriebsphase (auch in Nachbargruben)  

- Geologie inkl. verfüllter Bereiche 

- Hydrogeologie 

- Ist-Zustand des Böschungsmaterials (z.B. Dichte, Struktur, Verfestigungen) 

- aktuelle Standzeit der Böschung nach Betriebsende 

- Art der Nachnutzung (Lasten), 

- Regionaler Standort: Seismik, Erfahrungen aus umliegenden Gruben und 

- vorhandene teilverfüllte Bereiche 
 

zum Inhalt hat. Eine Bewertung des jeweiligen Kriteriums oder die Kombination verschiedener 

Kriterien im Kriterienkatalog führt dann zu einer Zuordnung einer Böschungskategorie. Außerdem 

ist eine Checkliste zu erstellen, die Informationen darüber gibt, welche Informationen zur Beurtei-

lung der Standsicherheit einer Böschung je nach Böschungskategorie notwendig sind. Siehe 

dazu Kapitel 7. 

4.3 Teilbereich 3: Modellfallbetrachtungen 

Die Abarbeitung des Kriterienkatalogs soll beispielhaft anhand von drei Modellfällen durchgespielt 

werden und so der Kriterienkatalog und das Vorgehen bei der Böschungskategorisierung auf 

Handhabbarkeit, Eignung, Vollständigkeit und Sinnhaftigkeit geprüft werden. Es werden folgende 

drei Modellfälle betrachtet 
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- Kiesgrube unter Grundwasser (Böschungskategorie 1 bis 2)  

- Kies- und Sandgrube unter Grundwasser (Böschungskategorie 2) 

- Tongrube mit Abbau unter Grundwasserhaltung mit anschließender Flutung der Restlö-

cher (Böschungskategorie 3) 
 

Des Weiteren werden Böschungsabflachungen von Unterwasserböschungen und das Versagen 

einer Böschung im Trockenabbau in einer Tongrube untersucht, um Erkenntnisse zur Einschät-

zung des Gefahrenpotentials zu gewinnen. Siehe dazu Kapitel 7.3. 

4.4 Teilbereich 4: Numerische Untersuchung zur Sensitivität der Böschungsstandsi-
cherheit 

Bestimmte Aspekte wie Grundwasserstände, Schichtfolge, Geometrie und Belastung von Bö-

schungen werden anhand numerischer Untersuchungen bezüglich der Sensitivität der Bö-

schungsstandsicherheit hinsichtlich der jeweiligen Einflussgröße oder Randbedingung unter-

sucht. Ziel ist es, kritische Einflussgrößen auf die Böschungsstandsicherheit und damit relevante 

Aspekte für die Beurteilung der Böschungen zu identifizieren. Siehe dazu Kapitel 6.5.1 und 6.5.2. 

4.5 Teilbereich 5: Abfassung des Schlussberichts und Handbuchs 

Die gesammelten Erkenntnisse der Forschung werden in einem ausführlichen Schlussbericht zu-

sammengefasst. Aufbauend auf diesem Schlussbericht und zur besseren Handhabung wird ein 

Handbuch mit den abgeleiteten Empfehlungen und Vorgehensweisen zur Beurteilung der End-

böschungen von Gruben und Tagebauen in Bayern erstellt. Das Handbuch soll Fach- und Ge-

nehmigungsbehörden helfen, die Böschungskategorisierung durchzuführen und die aus der Ka-

tegorisierung folgenden Vorgehensweisen zur Beurteilung der Endböschungen beschreiben. Da-

rin werden die Anforderungen an die Mindestkenntnisse über die geologischen und hydrogeolo-

gischen Verhältnisse sowie bodenmechanischen Kennwerte zusammengestellt. Es werden Hin-

weise zu Art und Umfang detaillierter Erkundungen gegeben. Ein besonderes Augenmerk soll 

auch auf den Einsatz von Beobachtungsmethoden gelegt werden. Hierzu werden die verschie-

denen Möglichkeiten und die dafür gesammelten Erfahrungen zusammengestellt.  
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5 Literaturrecherche 

5.1 Böschungsbrüche 

In Abhängigkeit von der Böschungsgeometrie, den Bodenarten und deren Schichtung, der Dichte, 

der Mikrostruktur, dem Wassergehalt, der Belastung und der Belastungsgeschwindigkeit kann 

eine Böschung entlang von Scherfugen, in denen der Scherwiderstand des Bodens überschritten 

ist, entlang vorgeprägter Schwachstellen (Gleitflächen) oder als Zonenbruch versagen. Je nach 

Lage und Geometrie der Scherfugen folgen daraus oberflächennahe Böschungsbrüche oder ein 

globales tiefgreifendes Versagen der gesamten Böschung. In Abhängigkeit von der geologischen 

Vorgeschichte können vorgeprägte Gleitzonen, Störzonen, Harnischflächen, Verkarstungen so-

wie Schwächezonen im Untergrund vorhanden sein, die infolge des Aushubs aktiviert werden 

können. Der Böschungsbruch tritt dann bevorzugt in diesen Zonen auf. In Lockergesteinen tritt 

das Versagen der Böschung häufig entlang einer kreisförmigen Gleitfuge auf. Bei nichtbindigen 

Lockergesteinen sind die Versagenskörper eher oberflächlich, während sie mit zunehmendem 

Einfluss von Kohäsion oder Wassereinfluss tiefer in die Böschung eingreifen. Bei Wechsellage-

rungen aus bindigen und nicht bindigen Schichten tritt das Versagen häufig entlang definierter 

Schwächezonen als einfacher oder zusammengesetzter Bruchkörper auf.   
 

Bei wassergesättigten, locker gelagerten granularen Böden (z.B. in Unterwasserböschungen) be-

steht die Gefahr der Bodenverflüssigung, sofern die Böschung durch dynamische Einwirkungen 

zu Schwingungen angeregt wird (TRIANTAFYLLIDIS, 2013). Die Böschung kann dadurch über ihren 

gesamten Querschnitt verflüssigen. Plötzliche auch nur kleine Belastungsänderungen (Initiale) 

können zudem zu einer Bodenverflüssigung in einem lokal begrenzten Bereichen führen (Set-

zungsfließen). Die Böschung rutscht dann entlang einer verflüssigten Bewegungsfuge ab 

(GUDEHUS et al., 2015). Setzungsfließen einer Böschung kann auch ohne ausgeprägte dynami-

sche Einwirkung initiiert werden, z.B. durch äußere Lasten, Aushub oder Niederschlag.  
 

In durchströmten Böschungen kann infolge von Strömungskräften ein Materialtransport aus der 

Böschungen heraus auftreten (innere Suffosion, rückschreitende Erosion). Dabei wird zunächst 

Bodenmaterial aus einem begrenzten Bereich der Böschung ausgetragen. Im Folgenden kommt 

es zu einer rückschreitenden Aufweitung der entstandenen Hohlräume (engl.: piping). Die Hohl-

raumaufweitung ist aufgrund der damit verbundenen Erhöhung der Strömungskräfte selbstver-

stärkend. Dies kann zum Versagen der Böschung in dem entstandenen geschwächten Bereich 

führen (OTTO & FROMMENKORD, 2001). Im Uferbereich kommt es infolge von Wellenschlag sowie 

hohen lokalen hydraulischen Gradienten ebenfalls zu Erosionserscheinungen sowie lokalen Bö-

schungsbrüchen, die den Uferbereich rückschreitend abflachen. 
 

Beispiele für verschiedene Versagensformen von Böschungen in Lockergestein sind in Abbildung 

5.1 dargestellt. In Tabelle 5.1 sind nach Bodenart mögliche Versagensformen deren zeitlicher 

Ablauf und zu erwartende Böschungswinkel ohne Einfluss von Wasser zusammengefasst.  
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Gesamtversagen entlang kreis-

förmiger Gleitlinie mit Bö-

schungsfuß 

Gesamtversagen entlang kreis-

förmiger Gleitlinie durch Bö-

schungsfuß 

Versagen der Böschungs-

schulter 

   
Hautrutschung Blockgleiten entlang Schwach-

stellen mit mehreren Gleitkör-

pern 

Blockgleiten entlang 

Schwachstellen 

   
Versagen durch innere Suffo-

sion 

Versagen durch Setzungs-

fließen 

Rückschreitende Erosion 

Abbildung 5.1: Beispielhafte Versagensformen von Böschungen 

 

Tabelle 5.1: Häufige Böschungsversagensformen nach Bodenart  

Bodenart Versagensform Zeitlicher Ablauf des 

Versagens 

Böschungswinkel 

ohne Wasserein-

fluss 

gleichförmige engge-

stufte locker gelagerte 

Sande 

Setzungsfließen 

 

Oberflächliche Bö-

schungsrutschungen 

(sog. Hautrutschungen) 

plötzlich 

 

zeitlich verzögert, durch 

Wind und Wasser beein-

flusst 

27 ï 32° 

Stark bindige Sande und 

Kiese 

Tiefreichende Gleitfugen plötzlich oder zeitlich 

verzögert, häufig durch 

starke Regenfälle aus-

gelöst 

 

> 30° 

Weit- bis intermittierend 

gestufte Sande und 

Kiese ohne bindige An-

teile 

Tiefreichende Gleitfugen 

 

 

Oberflächliche Bö-

schungsrutschungen 

(sog. Hautrutschungen) 

plötzlich oder zeitlich 

verzögert 

 

plötzlich oder zeitlich 

verzögert, durch Wind 

und Wasser beeinflusst 

33 ï 45° 
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Tabelle 5.1: Häufige Böschungsversagensformen nach Bodenart  

Bodenart Versagensform Zeitlicher Ablauf des 

Versagens 

Böschungswinkel 

ohne Wasserein-

fluss 

Kiese ohne bindige An-

teile 

Oberflächliche 

Böschungsrutschungen 

(sog. Hautrutschungen) 

zeitlich verzögert, durch 

Wind und Wasser beein-

flusst 

34 ï 42° 

Sande ohne bindige An-

teile 

Oberflächliche 

Böschungsrutschungen 

(sog. Hautrutschungen) 

zeitlich verzögert, durch 

Wind und Wasser beein-

flusst 

32 ï 42° 

Bindige Böden bis zu 

weicher Konsistenz 

Böschungen rutschen 

entlang durch bindige 

Schichten definierte 

Schwächezonen ab. 

 

Fließen der gesamten 

Böschung 

zeitlich verzögert, durch 

Wind und Wasser beein-

flusst 

- 

 

5.2 Standsicherheitsberechnungen 

5.2.1 Allgemeines 

Standsicherheitsberechnungen für Böschungen sind in DIN 4084:2009-01 und dem EC7 (DIN EN 

1997-1:2014-03) geregelt. Der Standsicherheitsnachweis (Ultimate Limit State, ULS) muss für 

den Grenzzustand GEO-3 (Grenzzustand des Versagens durch Verlust der Gesamtstandsicher-

heit) geführt werden. Bei der gegebenen Fragestellung der langfristigen Beurteilung der Standsi-

cherheit von Grubenböschungen ist die Bemessungssituation BS-P (ständige Situation) zugrunde 

zu legen. Je nach Nachnutzung des böschungsnahen Bereichs kann es auch notwendig sein, 

einen Gebrauchstauglichkeitsnachweis (Serviceability Limit State SLS) zu führen, um Verformun-

gen zu begrenzen. Dies stellt in der Regel einen größeren Aufwand dar und ist nur mit Hilfe von 

Erfahrungswerten oder Finite-Elemente-Berechnungen mit geeigneten Stoffmodellen, die das 

Verformungsverhalten des Bodens wiedergeben können, möglich (siehe dazu Kapitel 5.5.2.1 und 

8).  

Beim Standsicherheitsnachweis müssen alle in Frage kommenden Kinematiken der Bruchkörper 

untersucht werden. Beispiele für unterschiedliche Kinematiken und Versagensformen sind in Ab-

bildung 5.1 dargestellt. In der Praxis hat sich die Betrachtung als ebenes System bewährt, wobei 

man im Vergleich zu einer dreidimensionalen Betrachtung in der Regel auf der sicheren Seite 

liegt. Als Berechnungverfahren kommen  
 

 Lamellenfreie Verfahren (nur in Ausnahmefällen), 

 Lamellenverfahren beispielsweise nach KREY (1926) und BISHOP (1954), 

 Böschungsparalleles Gleiten für kohäsionsloses Material,  
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 Berechnungsverfahren zusammengesetzter Bruchmechanismen (Kinematische Element-

methode, Discontinuity Layout Optimization) und 

 die Finite-Elemente Methode in Frage. 
 

Bei allen genannten Berechnungsverfahren ist die Variation möglicher Bruchmechanismen zur 

Findung des maßgebenden Bruchmechanismus entscheidend. Die Beurteilung der Berech-

nungsergebnisse verlangt daher nach einer Plausibilitätsanalyse durch einen Experten. Folgende 

Hinweise können hierzu gegeben werden:  

 Bei homogenen Baugrundverhältnissen im Lockergestein geht der maßgebende Bruch-

mechanismus in der Regel durch den Böschungsfuß.  

 Schichtgrenzen zu bindigen Schichten können als Gleitfläche dienen, die den Bruchme-

chanismus begrenzen.  

 Bei Böschungen in kohäsiven Böden muss das mögliche Auftreten von Zugrissen nach 

DIN 4084 berücksichtigt werden. 

 Oberflächliche Rutschungen (sog. Hautrutschungen) sollten hinsichtlich ihrer Relevanz für 

die Gesamtstandsicherheit der Böschung beurteilt und u.U. als maßgebende Mechanis-

men ausgeschlossen werden.  
 

Grundsätzlich können Böschungsstandsicherheitsberechnungen auch mit Hilfe der Finite-Ele-

mente-Methode durch eine sogenannte •ᴂ- ὧᴂ-Reduktion durchgeführt werden. Dies stellt jedoch 

in den meisten Fällen einen zu großen Aufwand dar.  

Böschungen in homogenen kohäsionslosen Böden ohne Einfluss von Wasserdruck oder äußere 

Lasten können unter Zugrundelegung der Designwerte für den Böschungswinkel ‍ und für den 

Reibungswinkel •ᴂ mit Hilfe der FELLENIUS-Regel bemessen werden  
 

‘
ÔÁÎ‍

ÔÁÎ•ᴂ
 Ȣ (1) 

 

Für einfache Böschungen mit homogenem kohäsivem Baugrund, ohne Wasserdruckeinflüsse o-

der äußere Lasten, existiert ein Bemessungsdiagramm nach TAYLOR (1948) (siehe Abbildung 

5.2). Daraus kann unter Zugrundelegung der Designwerte für den Reibungswinkel •ᴂ, die Kohä-

sion ὧᴂ, der Wichte des Baugrund ‎ und der Höhe der Böschung h der maximale Böschungs-

winkel ausgelesen werden.  
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Abbildung 5.2: Bemessungsdiagramm nach TAYLOR (1948) 
 

5.2.2 Nichtlinearität der MOHR-COULOMBóschen Bruchbedingung 

Bei Böschungsstandsicherheitsbetrachtungen wird bisher nur selten eine Nichtlinearität der 

Mohr-Coulombschen Bruchbedingung in Ansatz gebracht. In der Regel wird mit einem konstan-

ten Reibungswinkel •ᴂ im gesamten zu berücksichtigenden Spannungsbereich gerechnet. Es ist 

bekannt, dass der Reibungswinkel keine konstante Größe ist, sondern abhängig ist vom mittleren 

Druck (siehe Abbildung 5.3). Es ist ersichtlich, dass im niedrigen Spannungsbereich bis ca. 

40 kPa die Reibungswinkel für die untersuchten Sande wesentlich höher sind als die üblichen 

Erfahrungswerte von •ᴂ  = 30° bis 35° (VON SOOS, 2009).  

ANGERER (2020) liefert zur Berücksichtigung der Nichtlinearität der MOHR-COULOMBóschen Bruch-

bedingung einen Ansatz, bei dem eine Böschung in unterschiedliche Zonen eingeteilt wird, in 

denen je nach Spannungsniveau mit unterschiedlichen Scherfestigkeiten gerechnet wird. Eine 

vereinfachte Berücksichtigung der Spannungsabhängigkeit des Reibungswinkels ist nach DIN 

4084:2009-01 Kapitel 7.1.6 möglich. Demnach darf bei oberflächennahen Gleitlinien in nichtbin-

digen Böden von einem höheren Bemessungswert des Reibungswinkels als bei tiefliegenden 

Gleitflächen ausgegangen werden. Die Erhöhung darf bis zu einer Tiefe von 1 m normal zur Bö-

schungsoberfläche 15% betragen. Darunter geht sie bis zu einer Tiefe von 2,5 m linear auf 0 % 

zurück. 
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Abbildung 5.3: Spitzen-Reibungswinkel als Funktion des radialen Druckes (ANGERER, 2020) 
 

5.2.3 Ansatz einer Strukturfestigkeit beim Standsicherheitsnachweis von Böschungen 

Als Strukturfestigkeit wird eine Festigkeit des Bodens bezeichnet, die durch Verzahnung und Ver-

kittung der Bodenpartikel und eine stabile Anordnung der transmittierenden Kraftketten über die 

Zeit entsteht. Bei natürlichen Böschungen aus nichtbindigen Lockergesteinen werden Bö-

schungswinkel, die weit größer sind als der Reibungswinkel des Materials, beobachtet, die über 

Jahre standsicher stehen (siehe Abbildung 5.4). Ein Grund hierfür ist die Strukturfestigkeit, die in 

der Bodenmechanik in der Regel nicht berücksichtigt wird und daher ï wenn vorhanden ï als 

Sicherheitsreserve dient. Die Strukturfestigkeit wird in der Bodenmechanik deswegen nicht plan-

mäßig angesetzt, weil sie labortechnisch schwer zu quantifizieren ist und nicht sichergestellt wer-

den kann, dass sie dauerhaft vorhanden ist. Beispielsweise Be- und Entlastungsvorgänge des 

Bodens oder Witterungseinflüsse können zu einem Verlust der Strukturfestigkeit führen. 
 

 

Abbildung 5.4: Abschnittsweise nahezu vertikal stehende Böschung in einer Sandgrube (grSa, 

jȬ = 35°, ÃȬ = 0 kPa), Standzeit > 10 a  
 

Quantifizierbar ist die Strukturfestigkeit beispielsweise über Rückrechnungen der Standsicherheit 

von Böschungen aus nichtbindigem Material, in denen die Strukturfestigkeit als eine Art Kohäsion 

angesetzt wird, die mindestens notwendig ist, damit die Böschung in der gegebenen Form unter 

Zugrundelegung des effektiven Reibungswinkels •ᴂ standsicher ist (siehe Kapitel 6.5). Außerdem 

kann die Strukturfestigkeit anhand ungestörter Bodenproben im Labor ermittelt werden. Insbe-

sr [kPa]
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sondere bei nichtbindigen Lockergesteinen ist jedoch die Gewinnung von ungestörten Bodenpro-

ben eine große Herausforderung und gelingt häufig nicht oder ist mit einem zu großen Aufwand 

verbunden.  

WAGENBRETH (1970) gibt Größenordnungen einer Strukturfestigkeit für Sande in Abhängigkeit 

von der Lagerungsdichte und dem Sättigungsgrad zwischen 0,9 und 12,5 kPa an. RICHWIEN 

(2005) nennt erforderliche Strukturfestigkeiten von ca. 3 bis 7 kPa, um die Standsicherheit vor-

handener Unterwasserböschungen in Lockergesteinen nachvollziehen zu können und schlägt 

vor, diese bei den Standsicherheitsberechnungen von Grubenböschungen anzusetzen.  
 

Letztlich ist jedoch der gesicherte Ansatz einer Strukturfestigkeit in einer Standsicherheitsbe-

trachtung nur bei sehr genauen Untersuchungen der jeweiligen in situ Bedingungen möglich und 

hängt neben dem Baugrund stark von der Abbaumethode der Böschung ab. Sie sollte in der 

Regel nicht planmäßig berücksichtigt werden, um stabile Böschungswinkel von Endböschungen 

festzulegen. Sie könnte lediglich indirekt über die Festlegung stabiler Böschungswinkel aus Er-

fahrungswerten berücksichtigt werden, da im Spektrum der Erfahrungswerte auch Neigungen 

auftauchen, die nur unter Einbeziehung einer Strukturfestigkeit als standsicher beurteilt werden 

können (siehe Tabelle 8.1). Eine zweite Möglichkeit ist die Quantifizierung über Laborversuche 

an ungestörten Proben, die jedoch in der Regel nur bei sehr großen Gewinnungsmaßnahmen 

wirtschaftlich zu rechtfertigen sind (bspw. Großtagebaue). Daten aus einem Großtagebau erlau-

ben den bespielhaften Vergleich zwischen Scherparametern ermittelt an ungestörten sog. Block-

proben und gestörten Proben aus Bohrkernen (siehe Tabelle 5.2).  
 

Tabelle 5.2: Vergleich zwischen Scherparameter ermittelt an gestörten und ungestörten Boden-

proben des gleichen Materials (Kaolin) 

 jȬ [°] c' [°] 

Scherparameter aus gestörten Proben 35 28 

Scherparameter aus ungestörten Proben 43 290 
 

5.2.4 Teilgesättigte Böschungen 

In der Regel sind die Böden in einer Böschung oberhalb des Grundwasserspiegels in einem teil-

gesättigten Zustand (Kapillarität). Die Teilsättigung kann aufgrund einer Erhöhung der Effektiv-

spannungen in der Böschung zu einer gesteigerten Scherfestigkeit und höheren Standsicherheit 

der Böschung führen. Die Zunahme der Effektivspannungen im Korngerüst ist abhängig vom 

Wassergehalt des Bodens und damit keine konstante Größe, sondern abhängig von der klimati-

schen Beeinflussung des Bodens. Untersuchungen von BILZ & VIEWEG (1993) an einem Damm 

in Berlin, hergestellt aus schluffigem Sand, haben gezeigt, dass die vom Klima beeinflusste Zone 

bis in etwa 1,0 m unter die Geländeoberfläche reicht (siehe Abbildung 5.5). Darunter bewegen 

sich die Schwankungen des Sättigungsgrads nur noch zwischen DSr = 7 bis 9%. Ähnliche Ergeb-

nisse wurden von DELAGE et al. (2008), CUI & DELAGE (2009) und YAO et al. (2016) genannt. In 
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diesem Bereich kann von einer konstanten Erhöhung der Effektivspannungen ausgegangen wer-

den. Im Hinblick auf den Erhalt der Kapillarkohäsion spielen sowohl die Austrocknung, aber in 

besonderem Maße auch die Vernässung eine große Rolle, wobei die Vernässung als die größere 

Gefahr für einen vollständigen Verlust der Kapillarkohäsion beispielsweise durch Starkregen zu 

bewerten ist (FGSV, 2020).  
 

 

Abbildung 5.5: Tiefenabhängige Änderungen des Sättigungsgrades DSr  (BILZ & VIEWEG, 1993) 
 

BILZ & VIEWEG (1993) geben Werte für die Kapillarkohäsion für Sande in Abhängigkeit von der 

Lagerungsdichte und der Jahreszeit an, die relevanten Einfluss auf die Böschungsstandsicherheit 

haben können (siehe Tabelle 5.3). 
 

Tabelle 5.3: Kapillarkohäsion in Sanden gemäß BILZ & VIEWEG (1993) zitiert in FGSV (2020) 

Lagerungs-

dichte 

Feuchtigkeit 

Sättigungsgrad 
Jahreszeit 

Kapillarkohäsion cc,k [kN/m2] 

Feinsand Mittelsand Grobsand 

locker 

feucht 

> 0,07 é 0,20 

Mai / Juni bis November / 

Dezember 
6,5 3,0 1,0 

sehr feucht 

> 0,20 é 0,55 
Dezember bis April 8,5 5,5 4,5 

mitteldicht und 

dicht 

feucht 

> 0,07 é 0,25 

Mai / Juni bis November / 

Dezember 
8,5 4,0 2,0 

sehr feucht 

> 0,25 é 0,60 
Dezember bis April 10,5 6,5 5,5 

 

In BAW (2011) wird der Ansatz einer Kapillarkohäsion von ὧȟ = 5,0 kN/m2 unter folgenden Vo-

raussetzungen empfohlen: 
 

- Es muss ein Verdunstungsschutz für den Boden, z.B. eine geschlossene Grasnarbe, vor-

handen sein und 

- das Dammmaterial muss eine Körnungslinie haben, bei der Ὠ  < 0,6 mm und 

Ὠ  < 2,0 mm ist. 
 

variabler 

Sättigungsgrad Übergangsbereich
konstanter

Sättigungsgrad

DSr

Tiefe

0.12
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Untersuchungen von ANGERER (2020) an einem Bahndamm aus schluffigem Sand in Ostdeutsch-

land haben gezeigt, dass die Erhöhung der Effektivspannungen mit Ў„ᴂ  1,0 kPa, sprich die Ka-

pillarkohäsion, nur sehr gering ist und auf die Standsicherheit einer Böschung aus nichtbindigem 

Lockergestein in der Regel keinen signifikanten Einfluss hat. 

Die vorab genannten hohen Werte für Kapillarkohäsion bis zu 10,5 kN/m2 aus der Literatur kön-

nen nach neuesten Erkenntnissen (ANGERER, 2020) nur dadurch begründet werden, dass es bei 

kleinen Spannungen in nichtbindigen Böden neben der durch Teilsättigung leicht erhöhten Effek-

tivspannung zu einer Zunahme des Reibungswinkels kommt (siehe Kapitel 5.2). Die MOHR-

COULOMBósche Bruchbedingung ist demnach bei kleinen Spannungen nicht linear. Diese Nichtli-

nearität wird vereinfacht über einen Achsabschnitt der linearen Bruchbedingung berücksichtigt, 

die als Kapillarkohäsion bezeichnet wird. Der Begriff Kapillarkohäsion ist hier allerdings etwas 

irreführend, da die Erhöhung der Scherfestigkeit bei kleinen Spannungen unabhängig vom Sätti-

gungsgrad des Bodens auftritt. 
 

Letztlich sollte bei der Standsicherheitsberechnung von Böschungen oberflächennah (bis ca. 

1,0 m) nur eine Erhöhung des Reibungswinkels aufgrund des niedrigen Spannungsniveaus be-

rücksichtigt werden. Dies kann mit dem in Kapitel 5.2 beschriebenen Ansatz nach DIN 4084:2009-

01 erfolgen. Die Erhöhung der Effektivspannung und damit das Auftreten einer Kapillarkohäsion 

in größeren Tiefen ist bei nichtbindigen Böden nach neuesten Erkenntnisse nur sehr gering und 

hat kaum Einfluss auf die Standsicherheit.  

5.3 Unterwasserböschungen 

5.3.1 Allgemeines 

Viele Gruben insbesondere beim Kies- und Sandabbau reichen unter den Grundwasserspiegel, 

so dass beim Abbau Baggerseen entstehen. Dabei entstehen Böschungen, die grundsätzlich in 

drei Bereiche eingeteilt werden können: Die Unterwasserböschung, die Wasserwechselzone und 

die vom Wasser unbeeinflusste Zone (siehe Abbildung 5.6). Im Bereich der Wasserwechselzone 

wird die Böschung durch zyklische Beanspruchungen aus Wellenschlag und periodische Was-

serstandsschwankungen beeinflusst. Im Bereich der Unterwasserböschung ist die Böschung na-

hezu nur durch periodische Wasserstandsschwankungen und nicht durch zyklischen Beanspru-

chungen infolge Wellenschlags beeinflusst.  
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Abbildung 5.6: Bereiche einer Unterwasserböschungen nach BODE (2005) 
 

Es ist allgemein bekannt, dass sich Neigungen von Unterwasserböschungen, die durch Rohstoff-

gewinnungsmaßnahmen entstehen, langfristig deutlich flacher einstellen können, als es der kriti-

sche Reibungswinkel (Reibungswinkel bei volumentreuer Scherung) zulassen würde (HORN 

1969, RICHWIEN 2005 und BODE 2005). Die sich einstellenden Böschungsneigungen sind abhän-

gig vom Baugrund, den Grundwasserverhältnissen, der Abbaumethode, dem Alter der Böschun-

gen und von äußeren Lasteinwirkungen auf die Böschungen. Häufig werden Böschungen auch 

mittels Anschüttungen hergestellt, deren Neigungen sich in der Regel nochmals deutlich flacher 

einstellen, als bei Unterwasserböschungen, die in gewachsenem Lockergestein hergestellt wur-

den.  
 

Eine entscheidende Rolle für den sich einstellenden Böschungswinkel spielt die Grundwas-

serströmung beziehungsweise der hydraulische Gradient. Ein durch die Rohstoffgewinnung ent-

standener Grundwassersee bewirkt im Grundwasserleiter eine Unterbrechung des Grundwasser-

gefälles. Dadurch entstehen je nach Orientierung der Böschungsfallrichtung zum Grundwasser-

gefälle Verhältnisse, bei denen das Grundwasser aus der Böschung im Vergleich zum ungestör-

ten Grundwassergefälle mit einem erhöhten Gefälle austritt (outflow) und in die Böschung in 

Fließrichtung unter erhöhtem Grundwassergefälle wieder eintritt (inflow) (Abbildung 5.7).  
 

 

Abbildung 5.7: Grube in Grundwasserleiter 
 

VAN RHEE & BEZUIJEN (1993) führten dazu Versuche mit einer Sandbox durch, die sie neigen und 

in der sie den hydraulischen Gradienten in der Sandböschung mithilfe eines Unter- und eines 

Oberwasserstandes in der Box kontrollieren konnten (siehe Abbildung 5.8). Als Ăoutflowñ sind 

dabei effluente Verhªltnisse und als Ăinflowñ influente Verhªltnisse gemeint. Der in den Versuchen 

verwendete Sand hatte einen Reibungswinkel von jȬ = 37°. 
 

Berme

Wasserwechselzone

Unterwasserböschung

influente Verhältnisse

(inflow)

effluente Verhältnisse

(outflow)
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Abbildung 5.8: Links: Skizze des Versuchsaufbaus mit Sandbox (4), Unter- und Oderwasser 

(1)(2); rechts: Maximaler Böschungswinkel in Abhängigkeit vom hydraulischen Gradienten (VAN 

RHEE & BEZUIJEN, 1993) 
 

Die Ergebnisse zeigen, wie die Strömungsrichtung und der hydraulische Gradient die Böschungs-

standsicherheit maßgeblich beeinflussen. Bei einem hydraulischen Gradienten von null entspricht 

der maximale Böschungswinkel genau dem Reibungswinkel des Sandes. Bei negativen hydrau-

lischen Gradienten, also effluenten Verhältnissen, nimmt der maximale Böschungswinkel stark 

mit dem hydraulischen Gradienten ab. Bei einem hydraulischen Gradienten von -1 ist die Bö-

schung sogar bei einem Neigungswinkel von 0° nicht mehr standsicher. Die Strömung ist dann 

so stark, dass das Korngefüge, das durch das Eigengewicht der Körner besteht, aufgelöst wird. 

Influente Verhältnisse hingegen sorgen dafür, dass die Böschung mit einem steileren Winkel als 

dem Reibungswinkel stabil bleibt. Die Autoren unterscheiden bei ihren Untersuchungen zwischen 

zwei verschiedenen Versagensmechanismen, dem Ăcontinuum movementñ und dem Ăsingle par-

ticle movementñ. ĂContinuum movementñ meint das Versagen entlang eines tiefer liegenden Ver-

sagensmechanismus und Ăparticle movementñ meint das Versagen durch oberflªchliche Partikel-

bewegungen. ĂContinuum movementñ ist bei effluenten Verhªltnissen und Ăsingle particle move-

mentñ bei influenten Verhªltnissen maßgeblich.  

Die in den Untersuchungen berücksichtigten hydraulischen Gradienten sind allerdings für übliche 

Grundwasserströmungen extrem hoch. Laut Auswertungen von BÖTTGER (1978) zitiert in BODE 

(2005) liegen übliche hydraulische Gradienten infolge der Unterbrechung des Grundwassergefäl-

les durch Grundwasserseen im Bereich von i = 0,05 bis 0,10. Sie werden auch dadurch begrenzt, 

dass die Seen nicht beliebig groß hergestellt werden können, um ein eventuelles Überlaufen auf-

grund von Grundwasserstandsschwankungen zu verhindern.  

Neben der Grundwasserströmung beeinflussen noch Grundwasserstandsänderungen, Wellen-

schlag und die Abbaumethode die Böschungsneigung. Diese Einflussgrößen sind schwierig in 

einem Bemessungsansatz zu berücksichtigen. BODE (2005) und RICHWIEN (2005) haben daher 

jó= 37Á
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auf empirischer und semiempirischer Basis Bemessungskonzepte für Böschungsstandsicherhei-

ten unter Berücksichtigung der genannten Einflussgrößen entwickelt. Auf diese Ansätze wird in 

den Kapiteln 5.3.3 und 5.3.4 näher eingegangen.  

5.3.2 Erfahrungswerte 

Tabelle 5.4 fasst Erfahrungswerte für die Böschungsneigung von Unterwasserböschungen aus 

der Literatur zusammen. Dabei handelt es sich um den durch periodische Wasserstandsände-

rungen und zyklische Beanspruchungen durch Wellenschlag weitgehend unbeeinflussten Be-

reich der Böschung. Neben den Angaben aus der Literatur sind zum Vergleich auch Ergebnisse 

der Seegrundvermessung im Raum München eingetragen, die im Rahmen des Forschungspro-

jekts durchgeführt wurden. Für die Wasserwechselzone werden Erfahrungswerte in Tabelle 5.5 

angegeben.  

Auffällig ist, dass die meisten Quellen zwar nach Bodenarten unterscheiden, aber keine Differen-

zierung hinsichtlich dessen vornehmen, ob die Böschung im gewachsenem Untergrund herge-

stellt wurde, oder die Böschung gekippt wurde. Die Vermessungen von Baggerseen im Raum 

München haben gezeigt, dass die Böschungen im gewachsenen Lockergestein etwa doppelt so 

steil sind wie im gekippten Material (siehe Kapitel 6.7.3). 

Neben diesem Einfluss spielen noch die Standzeit der Böschung und das Abbaugerät eine Rolle 

für die Neigung der Böschung. Die Abbaumethode kann einen großen Einfluss auf die Bö-

schungsgeometrie und damit die Standsicherheit haben. 
 

Tabelle 5.4: Erfahrungswerte für Neigungen von Unterwasserböschungen 

Quelle Bodenart Neigung [°] Neigung  

1:x 

Bemerkung 

(HORN, 1969) Sand und Kies 33,7° 

 

26,6 bis 20° 

 

18,4° 

1:1,5 

 

1:2 bis 1:2,75 

 

1:3 

nach Baggerung 

 

14 Monate nach Bagge-

rung 

als standsicher bewertet 

(ZWECK & LEHMANN, 

1971) 

Sand und Kies 26,6° 1:2 bei GW-Strömung 

(SCHUBERT, 1972) Feinsand 

Mittel- bis Grob-

sand 

Kiessand 

24,0° 

28,4° 

 

31,2° 

1:2,25 

1:1,85 

 

1:1,65 

kein Strömungsdruck, ʂ = 

1,3 

 

(BÖTTGER, 1978) Sand und Kies 

(Oberrheinge-

biet) 

21,8° 

 

 

1:2,5 

 

 

Überwasserzone bei na-

türlich gelagerten Böden 

u. Aufschüttungen 

(DINGETHAL et al., 

1985) 

Sand und Kies 33,7 bis 26,6° 1:1,5 bis 1:2  
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Tabelle 5.4: Erfahrungswerte für Neigungen von Unterwasserböschungen 

Quelle Bodenart Neigung [°] Neigung  

1:x 

Bemerkung 

(OBERSTE 

BERGBEHÖRDE, 

1985) 

Sand und Kies ‍ = •   Unterwasserzone bei Ge-

winnung mit Eimerketten-

bagger 

(DEUTSCHE 

VEREINIGUNG FÜR 

WASSERWIRTSCHAFT, 

1992) 

Kies und Sand 

 

 

bindige u. ge-

mischtkörnige 

Böden 

33,7° 

 

 

26,6° 

1:1,5 

 

 

1:2 

annähernd horiz. Schich-

tung, unter Wasser 

 

annähernd horiz. Schich-

tung, unter Wasser 

(HEYNE & MEIXNER, 

1992) 

Kies-Sand 18,4° 1:3 Unterwasserzone mit 

Schwimmgreifer 

(SCHAREK & MÜLLER, 

1997) 

 

Kies und Sand 26,6° 1:2 Unterwasserzone 

(FLOSS, 1997) Kies 

Grobsand 

 

Mittel- bis 

Feinsand 

26,6° 

18,4 bis 14,0° 

 

11,3 bis 7,1° 

1:2 

1:3 bis 1:4 

 

1:5 bis 1:8 

Baggerseen 

(ADERHOLD, 2001) Kies 

 

 

Sand und Kies 

33,7° bis 21,8° 

 

 

26,6 bis 21,8° 

1:1,5 bis 1:2,5 

 

 

1:2 bis 1:2,5 

Hessische Tagebaue bei 

Abbau unter Wasser 

(PATZTOLD & BODE, 

2001) 

 

Quarzsand 

Oberrhein-Kies 

 

Kies 

Kies 

 1:3 

1:3 und fla-

cher 

1:2,5 bis 1:3 

1:2 

Raum Fläsheim 

Raum Offenburg 

 

Raum Hameln 

Raum Hannover 

(BODE, 2005) Kies-Sand 

 

 

Sand 

33,7 bis 15,9° 

 

 

19,7 bis 12,5° 

1:1,5 bis 1:3,5 

 

 

1:2,8 bis 1:4,5  

Mittel: 1:2,6 

Stabw/Mittel: 13% 

 

Mittel: 1:3,7 

Stabw/Mittel: 11% 

Seegrundvermes-

sungen im Raum 

München 2019 

gewachsenes 

Lockergestein 

Kies-Sand mit 

Feinkorn  

 

Gekipptes Lo-

ckergestein 

26,7 bis 24,4° 

 

 

 

 

14,4 bis 8,8° 

 

 

1:2,0 bis 1:2,2 

 

 

 

 

1:3,9 bis 1:6,5  

 

 

Gerharding 

Seilgreifer 

Standzeit 1 bis 8 a 

 

 

Gerharding 

eingeschoben 

Standzeit 2 bis 9,5 a 
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Tabelle 5.4: Erfahrungswerte für Neigungen von Unterwasserböschungen 

Quelle Bodenart Neigung [°] Neigung  

1:x 

Bemerkung 

heterogener Ab-

raum 

 

gewachsenes 

Lockergestein 

Kies-Sand mit 

Feinkorn 

 

Gewachsenes 

Lockergestein 

Kies-Sand mit 

Feinkorn 

 

Gekipptes Lo-

ckergestein 

Kies-Sand mit 

Feinkorn 

 

Gewachsenes 

Lockergestein 

Kies-Sand mit 

Feinkorn 

 

Gekipptes Lo-

ckergestein 

Kies-Sand mit 

Feinkorn 

 

 

26,5 bis 24,5° 

 

 

 

 

27,5 bis 25,1° 

 

 

 

 

14,8 bis 11,8° 

 

 

 

 

28,8 bis 27,7° 

 

 

 

 

15,9 bis 10,3° 

 

 

1:2 bis 1:2,2 

 

 

 

 

1:1,9 bis 1:2,1 

 

 

 

 

1:3,8 bis 1:4,8 

 

 

 

 

1:1,8 bis 1:1,9 

 

 

 

 

1:3,5 bis 1:5,5 

 

 

Berglern 

Schürfkübel 

Standzeit 5 a 

 

 

Berglern 

Saugbagger 

Standzeit 1 bis 18 a 

 

 

Berglern 

Standzeit 2 bis 4 a 

 

 

 

Eichenkofen 

Eimerkettenbagger 

Standzeit 5 bis 6 a 

 

 

Eichenkofen 

Standzeit < 1 bis 10 a 

Sandgrube Ober-

pfalz 

eng gestufter 

Mittelsand  

21° 1:2,6 Standzeit > 1 a 

Sandgrube Groß-

ostheim 

Fein- bis Grob-

sand 

27,5° bis 20,2° 1:1,9 bis 1:2,7 Standzeiten unbekannt 

 

Der Vergleich zwischen der Unterwasserböschung und der Wasserwechselzone zeigt, dass 

diese deutlich flacher ist mit Neigungen zwischen 1:3 bis 1:10 (siehe Tabelle 5.5).  
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Tabelle 5.5: Erfahrungswerte für Neigungen der Wasserwechselzone 

Quelle Bodenart Neigung [°] Neigung  

1:x 

Bemerkung 

(BÖTTGER, 1978) (BÖTTGER, 

1983) 

Sand und Kies 11,3° 1:5  

(DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR 

WASSERWIRTSCHAFT, 1992) 

Sand und Kies 18,4° 1:3  

(DINGETHAL et al., 1985) nicht benannt 11,3 bis 5,7° 1:5 bis 1:10  

(HEYNE & MEIXNER, 1992) Sand und Kies 8,1 bis 5,7° 1:7 bis 1:10  

(SCHAREK & MÜLLER, 1997) Kies und Sand 11,3° 1:5  

(NIEDERSÄCHSICHES 

UMWELTMINISTERIUM, 2003) 

nicht benannt 11,3 bis 5,7° 1:5 bis 1:10  

(RUNGE, 2003) nicht benannt 11,3 bis 5,7° 1:5 bis 1:10  

(BODE, 2005) Kies-Sand 

 

 

Sand 

18,4 bis 7,1° 

 

 

12 bis 6,6° 

1:3 bis 1:8 

 

 

1:4,7 bis 1:8,6  

Mittel: 1:5 

Stabw/Mittel: 23% 

 

Mittel: 1:7,1 

Stabw/Mittel: 24% 
 

5.3.3 Bemessungsansatz nach RICHWIEN (2005) 

Der semiempirische Bemessungsansatz für Unterwasserböschungen nach RICHWIEN (2005) ba-

siert auf dem klassischen Lamellenverfahren erweitert um den Einfluss instationärer Porenwas-

serdrücke infolge periodischer Wasserstandsänderungen (Wellenschlag) Ўό und stationärer 

Wasserstandsänderungen infolge Grundwasserstandsschwankungen Ὓ . Die Böschungs-

standsicherheit ‘ wird durch den Vergleich einwirkender Ὁ und widerstehender Ὑ Größen berech-

net: 
 

‘
Ὁ

Ὑ
 (2) 

 

mit 
 

Ὑ ὶϽ
Ὃ ὖ ό Ў◊░ ὦ ÔÁÎ•

ÃÏÓ‮ ‘ÔÁÎ• ÓÉÎ‮
 ὯὔȾά  (3) 

 mit  Ὃ Eigengewicht der Lamelle  

  ὖ oberhalb der Böschung angreifende Vertikallas-

ten 
 

  ό Porenwasserdruck auf Lamelle   

  ὦ Breite der Lamelle  

  -sierktielG ned hcrud relakitreV nehcsiwz lekniW ‮

mittelpunkt und dem Mittelpunkt der Lamellenunter-

kante 

 

 

und 
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Ὁ ὶ Ὃ ὖ ÓÉÎ‮ ὓ ╢▪╪◄╪▼ ὯὔȾά  (4) 

 

Die Größe der instationären Wasserstandsänderungen Ўό, die den maßgeblichen Einfluss auf 

die Böschungsstandsicherheit haben, kann zum einen mittels eines Ansatzes von DE GROOT 

(1988) und KÖHLER (1989) abgeschätzt werden. Alternativ, wie von RICHWIEN vorgeschlagen, 

kann der Einfluss durch Einführung des Speicherkoeffizienten Ss, der in gängigen Berechnungs-

programmen im Lamellenverfahren als zusätzliche Bodenkenngröße enthalten ist, berechnet 

werden: 
 

╢▼
Ͻ▓Ͻ◄═Ͻ╫

Ⱬ
 ▓╝Ⱦ□  (5) 

 

mit k der hydraulischen Durchlässigkeit des Bodens, ὸ der Absunkzeit, und b dem Porenwasser-

druckparameter. Der Porenwasserdruckparameter ist abhängig von der Wassertiefe, der Steifig-

keit des Baugrunds, der Porenzahl, der hydraulischen Durchlässigkeit und der Absunkzeit. RICH-

WIEN liefert für häufige Parameterbereiche in Nomogrammen zusammengefasste Werte für b.  

Das Verfahren nach RICHWIEN birgt folgende Nachteile: 
 
- Keine Unterscheidung zwischen Wasserwechselzone und tiefer liegender Unterwasser-

böschung, bzw. für die Wasserwechselzone wird pauschal H:L = 1:5 angenommen. 

- keine Unterscheidung zwischen den Abbaumethoden. Das Verfahren nach RICHWIEN 

liefert ausschließlich Böschungsneigungen für Böschungen, die schonend (kontrolliert) 

abgebaut wurden.  

- Es werden keine Angaben zu Sicherheitsbereichen (Bermen) zwischen der Böschungs-

schulter und angrenzender Infrastruktur gemacht. 

- Der Porenwasserdruckparameter b ist abhängig vom Steifemodul Ὁ, der Porenzahl Ὡ, 

dem Sättigungsgrad Ὓ, der Wassertiefe, der Absunkzeit ὸ und der hydraulischen 

Durchlässigkeit Ὧ. Daher ist die Bestimmung von b mit einem hohen Untersuchungsauf-

wand verbunden. 

- Die berechneten Böschungsneigungen sind stark abhängig vom errechneten Potentialli-

niennetz und zeigen eine große Streubreite. 

5.3.4 Bemessungsansatz nach BODE (2005) 

Ein zweiter empirischer Ansatz zur Bemessung von Unterwasserböschungen wurde von BODE 

(2005) entwickelt. Er wertete dazu Böschungsneigungen von insgesamt 126 Baggerseen in ganz 

Deutschland aus, davon 14 in Bayern. Tabelle 5.6 zeigt die Auswertung der Neigungsmessungen 

an den 126 Baggerseen nach maximaler, minimaler und mittlerer Neigung sowie der Streuungs-

breite ausgedrückt als die Standardabweichung (Stabw) dividiert durch die mittlere Neigung. Die 

Streubreite ist mit 21 bis 24% in der Wasserwechselzone wesentlich größer als bei den Unter-

wasserböschungen mit 11 bis 14%. 
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Tabelle 5.6: Auswertung der Neigungsmessungen an 126 Baggerseen nach maximaler, minima-

ler und mittlerer Neigung sowie der Streubreite (Stabw / Mittel) 

 Max Min Mittel Stabw/Mittel 

Unterwasserböschung     

Kies 1:1,50 (34°) 1:3,50 (16°) 1:2,57 (21°) 14% 

Kies-Sand 1:2,00 (27°) 1:3,00 (18°) 1:2,57 (21°) 12% 

Sand 1:2,75 (20°) 1:4,50 (13°) 1:3,72 (15°) 11% 

Wasserwechselzone     

Kies 1:3,00 (18°) 1:8,00 (7°) 1:4,95 (11°) 23% 

Kies-Sand 1:3,60 (16°) 1:6,20 (9°) 1:5,08 (11°) 21% 

Sand 1:4,70 (12°) 1:8,60 (7°) 1:7,13 (8°) 24% 
 

BODE teilt die Böschung in die drei genannten Bereiche Unterwasserböschung, Wasserwechsel-

zone und Berme ein (siehe Abbildung 5.6). Für jeden Bereich schlägt er separate Bemessungs-

ansätze vor. Dabei gehen folgende Informationen in die Bemessung ein: 
 

Immer notwendige Informationen 

- Ansprache Probenmaterial 

- Aufstellung Schichtenverzeichnis 

- Bestimmung Kornverteilung (KV) 

Zusätzlich fast immer notwendige Informationen 

- Scherparameter (bei BODE über KV abgeschätzt) 

- Wichte der Böden 

- Grundwasserinformationen 

- Lasten auf der Böschung 

- Gewinnungsgeräte 

- Lagerstättenprovinz zur Einteilung in Erfahrungswertbereiche 

 

Weitere Informationen im Falle Erdbeben und Bodenverflüssigung 

- Erdbebengefährdung 

- Kornform 

- Verflüssigungspotential 

Insbesondere wird zwischen kontrollierten und unkontrollierten Abbauarten unterschieden. Bei 

kontrollierten Abbauarten wird die Böschung schonend hergestellt und sie ist während des Ab-

bauprozesses standsicher. Unkontrollierte Abbauarten stellen nach den gesammelten Daten die 

weitaus häufigere Methode dar und erzeugen im Abbauprozess permanent Böschungsbrüche. 

Für die beiden Abbauarten schlägt BODE folgende empirische Formeln vor: 
 

Unkontrollierte Baggerung: 
 

‍ ÁÒÃÔÁÎ υȟςφπρυυπȟπχτςρρϽ
•

‎
πȟππτωςφϽ‘ ȟ  Ј (6) 
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 gültig für σπȟςЈ • σωȟψЈ und ςȟτϷ ‘ ȟ ρππϷ 
 

Kontrollierte Baggerung: 
 

‍ ÁÒÃÔÁÎ– Ͻ‌ ϽÔÁÎ
•ᴂ

‎
 Ј (7) 

 

mit ‎ = 1,10 (weicht vom Teilsicherheitsbeiwert für den Reibungsbeiwert ÔÁÎ•ᴂ des dränierten 

Bodens nach DIN1054 ï BS-P ab), ‘ ȟ  dem Massenanteil kleiner 0,063 mm des Bodens, –  

dem Sicherheitsbeiwert nach Bodenart und Grundwassergefälle (siehe Anhang A.2) und ‌  

dem Beiwert für die Baggerung (0,70 Box-Cut Baggerung nicht zwangsgeführt, 0,8 Box-Cut Bag-

gerung zwangsgeführt, 0,9 profilgerechte Baggerung). 

5.3.5 Bemessungsansatz der böschungsparallelen Strömung 

Ein weiterer Bemessungsansatz für Unterwasserböschungen ist die sogenannte böschungspa-

rallele Strömung, die beispielweise in Niedersachsen zur Bemessung von Unterwasserböschun-

gen zum Einsatz kommt (RICHWIEN, 2005): 
 

‍ ÁÒÃÔÁÎ
‎ᴂ

‎ ‎ᴂ

ÔÁÎ•ᴂ

‎
ÁÒÃÔÁÎπȟυ

ÔÁÎ•

‎
 Ј (8) 

 

mit ‎ dem Teilsicherheitsbeiwert für den Reibungsbeiwert ÔÁÎ•ᴂ des dränierten Bodens nach 

DIN1054 BS-P. Der Ansatz zeichnet sich insbesondere durch seine einfache Anwendbarkeit aus. 

Er basiert auf der Annahme eines böschungsparallelen Gleitens, ist also strenggenommen nur 

für kohäsionsloses Material gültig. Eine Herleitung findet sich bei ENGEL & LAUER (2017). Die 

grundsätzliche Annahme ist, dass die Strömung böschungsparallel verläuft und der hydraulische 

Gradient sich daher aus der Böschungsneigung ermitteln lässt über 
 

Ὥ
ᾀϽÃÏÓ‍

ὰ
 Ȣ (9) 

 

Die so ermittelten hydraulischen Gradienten sind sehr groß im Vergleich zu den bereits erwähn-

ten Erfahrungswerten von Ὥ = 0,05 bis 0,10. Unter der Annahme eines Verhältnisses von ᾀȾὰ  = 1 

ergeben sich bei Reibungswinkeln •ᴂ = ‍ = 30° bis 40° Gradienten von Ὥ = 0,75 bis 0,59. Dadurch 

führt der Ansatz tendenziell zu flachen Böschungswinkeln.  

Grundsätzlich ist der Ansatz der böschungsparallelen Strömung physikalisch nicht begründbar, 

da sich eine böschungsparallele Strömung in der Böschung insbesondere unter Wasser nicht 

ausbildet. Der Ansatz ist aber trotzdem verwendbar, da er Böschungswinkel ergibt, die sich mit 

Erfahrungswerten und dem Bemessungsansatz von BODE für unkontrolliert abgebaute Böschun-

gen decken, wie im Folgenden gezeigt wird. 
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5.3.6 Vergleich der Bemessungsansätze 

Abbildung 5.10 zeigt den Vergleich der verschiedenen vorgestellten Bemessungsvarianten für 

den Bereich der Unterwasserböschung in Abhängigkeit vom Reibungswinkel. Gut zu erkennen 

ist, dass die Bemessungsansätze von BODE für unkontrollierte Baggerung und der Ansatz der 

böschungsparallelen Strömung sehr ähnliche Ergebnisse liefern. Der Bereich der betrachteten 

Reibungswinkel zwischen 30° und 40° deckt den Bereich üblicher Werte in situ ab. Die standsi-

cheren Böschungswinkel für unkontrollierte Abbaumethoden nach BODE und gemäß dem Ansatz 

einer böschungsparallelen Strömung liegen zwischen ‍  = 14,8° (1:3,8) bei •ᴂ = 30° und 

‍  = 21,1° (1:2,6) bei •ᴂ = 40°, also in etwa ‍ = 0,5 •ᴂ. Für kontrollierte Abbaumethoden erge-

ben sich wesentlich steilere Böschungsneigungen zwischen ‍  = 17,7° (1:3,1) bei •ᴂ = 30° und 

‍  = 34,1° (1:1,5) bei •ᴂ = 40°. Die Variationen beim Ansatz von BODE entstehen für die un-

kontrollierten Abbaumethoden ausschließlich aufgrund der unterschiedlichen Feinanteile ‘ ȟ , 

hier variiert zwischen 2,4% und 100%. Die verstärkte Separierung des Baugrunds bei unkontrol-

lierter Abbauart und die verzögerte Sedimentation der Feinanteile bewirken einen weiten Trans-

port des Bodens unter Wasser und dadurch eine Abflachung der Böschung. Bei den kontrollierten 

Abbauarten ist die Böschungsneigung maßgeblich beeinflusst durch den Beiwert ‌  für die 

unterschiedlichen kontrollierten Abbaumethoden (Box-Cut Baggerung nicht zwangsgeführt, Box-

Cut Baggerung zwangsgeführt, profilgerechte Baggerung, siehe Abbildung 5.9) und den Beiwert 

–  zur Berücksichtigung der Grundwasserströmung sowie der Bodenart. Das führt zu einer we-

sentlich größeren Bandbreite zwischen den minimal und maximal möglichen Böschungsneigun-

gen. 
 

  

Abbildung 5.9: Kontrollierte Abbaumethode mittels profilgerechter Baggerung (links) und Box-

Cut Baggerung (rechts) (entnommen aus BODE, 2005) 
 

Zum Vergleich ist außerdem die Bandbreite möglicher Böschungsneigungen bei einem Rei-

bungswinkel von jó = 30° nach RICHWIEN in Abbildung 5.10 eingetragen. Es zeigt sich, dass die 

angegebene Bandbreite im Bereich der maximalen Böschungswinkel nach BODE liegt und die 

Bemessungsmethode nach RICHWIEN, wenn überhaupt, dann nur auf kontrollierte Abbauarten mit 

profilgerechter Baggerung angewendet werden sollte. Wie schon erwähnt, bedeutet die nicht Be-

rücksichtigung der Abbauart bei dem Ansatz nach RICHWIEN eine starke Einschränkung der An-

wendbarkeit des Bemessungsansatzes.  
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Der Vergleich der verschiedenen Bemessungsansätze zeigt, dass der sehr einfach anwendbare 

Ansatz der böschungsparallelen Strömung anstelle des komplizierten Ansatzes nach BODE im 

Falle unkontrollierter Abbaumethoden verwendet werden kann. Im Falle kontrollierter Abbauarten 

bedarf es einer genaueren Betrachtung des Baugrunds, der Grundwassersituation und der ge-

nauen Abbaumethode, um eine stabile Böschungsneigung festzulegen. Die Obergrenze der mög-

lichen Böschungswinkel bei kontrollierter Abbaumethode nach BODE (2005) sind nahezu iden-

tisch mit den sich ergebenden Böschungswinkeln unter Anwendung der FELLENIUS-Regel unter 

Berücksichtigung des Teilsicherheitsbeiwerts für den Reibungswinkel nach DIN1054 für die stän-

dige Bemessungssituation BS-P und eines Ausnutzungsgrads von m = 1,0: 

 

‍ ÔÁÎ
ÔÁÎ•

‎
 ȟ (10) 

 

mit ‎ = 1,25. Sie lassen sich so wesentlich leichter abschätzen, als mit der Methode nach BODE 

(2005). Nach eigenen Erfahrungen und nach Angaben von BODE (2005) arbeitet heutzutage al-

lerdings die Mehrzahl der Betriebe mit unkontrollierten Abbaumethoden, da diese in den meisten 

Fällen wirtschaftlicher sind.  
 

 

Abbildung 5.10: Stabile Böschungsneigungen in Abhängigkeit vom Reibungswinkel nach BODE 

(2005) (gj = 1,10), gemäß dem Ansatz einer böschungsparallelen Strömung, nach RICHWIEN 

(2005) für jó = 30° und nach der Fellenius Regel (DIN1054 BS-P) b = tan-1(tan(jó)/gj), gj = 1,25 
 

5.3.7 Wasserwechselzone 

BODE (2005) leitete aus umfangreichen Vermessungen von Böschungsneigungen im Wasser-

wechselbereich Erfahrungswerte für unterschiedliche Bodenarten ab (siehe Tabelle 5.7).  
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Tabelle 5.7: Empfehlungen für Neigungen der Wasserwechselzone in Abhängigkeit von der Bo-

denart (BODE, 2005) 

Bodenart H:L b [°] 

Sand bis Sand kiesig  1:8 7,1 

Sand kiesig bis Kies sandig  1:6 9,5 

Kies sandig bis Kies 1:5 11,3 
 

Zusätzlich zum erforderlichen Neigungsverhältnis gibt er einen Bemessungsansatz für die min-

destens erforderliche Breite der Wasserwechselzone in Abhängigkeit von den Wasserstands-

schwankungen und Wellenauflaufhöhen an:  
 

ὦ
ρ

ὲ
Ὄὡ ᾀ ὔὡ

Ὄ

ς
 ά  (11) 

 

mit ὲ = H:L, Ὄὡ dem Hochwasserstand, ὔὡ dem Niedrigwasserstand, ᾀ  der Wellenauflauf-

höhe mit einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 2% (siehe BODE (2005) Seite 50 ff. und 

Kapitel 6.7.2) und Hs der signifikanten Wellenhöhe (i.d.R.  0,5 m). 

5.3.8 Sicherheitsabstand an Böschungsschulter 

BODE (2005) macht neben dem Bereich der Unterwasserböschung und der Wasserwechselzone 

auch Angaben zum notwendigen Sicherheitsabstand an der Böschungsschulter (von BODE Ber-

menbreite genannt). Für die Bemessung wird keine Formel wie bei den Unterwasserböschungen 

vorgeschlagen, sondern es werden je nach Beanspruchung der Böschung und gegebenen Rand-

bedingungen tabellierte Sicherheitsabstände, abgeleitet aus numerischen Berechnungen und Er-

fahrungswerten, genannt. Berücksichtigt werden Beobachtungen und Messungen zu Baggerto-

leranzen, Erdbebenbeanspruchungen und eine mögliche Bodenverflüssigung. Die einzelnen er-

forderlichen Sicherheitsabstände je nach Beanspruchung und Abbaumethode werden aufaddiert 

zum insgesamt erforderlichen Sicherheitsabstand. Die Zusammenstellungen finden sich auf den 

Seiten 124 bis 135 seiner Arbeit und werden zusammengefasst in Anhang A.3 wiedergegeben. 

Die Festlegung von Sicherheitsabständen bei Erdbebenbeanspruchung und möglicher Boden-

verflüssigung werden dabei nicht wiedergegeben, da in diesen Fällen eine genaue Einzelfallbe-

trachtung dringend zu empfehlen ist, die sich nicht ohne Weiteres auf Erfahrungswerte stützen 

kann. Zur Wahrung der Sicherheit bei möglicher Verflüssigung können nach BODE sehr große 

Sicherheitsabstände an der Böschungsschulter (> 50 m) nötig sein. Eine genaue Einzelfallbe-

trachtung kann daher auch von großem wirtschaftlichem Interesse für die Betreiber sein.   
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5.4 Verfahrenstechnik 

Ein entscheidender Faktor für die Gestaltung standsicherer Endböschungen ist die Verfahrens-

technik beim Abbau der Böschungen. Insbesondere bei Unterwasserböschungen ergeben sich 

aufgrund der unterschiedlichen Abbaumethoden unterschiedliche stabile Böschungsneigungen. 

Im Folgenden werden die gängigen Abbauverfahren kurz benannt und hinsichtlich ihres Einflus-

ses auf eine stabile Böschungsneigung bewertet. Dabei wird grundsätzlich zwischen Verfahren 

in der Trockengewinnung und Verfahren in der Nassgewinnung unterschieden. Einen Überblick 

über Verfahren in der Nassgewinnung bietet BODE (2005).  
 

5.4.1 Nassgewinnung 

BODE (2005) unterscheidet bei der Nassgewinnung grundsätzlich zwischen kontrollierten und un-

kontrollierten Abbaumethoden. Es ist abhängig vom Gewinnungsgerät, ob der Abbau kontrolliert 

oder unkontrolliert erfolgen kann. Außerdem weist die Saugbaggerung einige Besonderheiten 

auf, auf die auch hier gesondert eingegangen wird. Eine tabellarische Zusammenfassung von 

Gewinnungsgeräten der Nassgewinnung unter Angabe möglicher Abbaumethoden ist in Tabelle 

A. 1.1 angegeben. 

Bei kontrollierten Abbaumethoden wird die Böschung so hergestellt, dass sie bereits im Abbau-

prozess eine vorgegebene Neigung hat, die standsicher ist und die sich nach dem Abbau auch 

nicht mehr stark ändert. Bei kontrollierten Abbaumethoden wird außerdem zwischen der profilge-

rechten Baggerung und der Box-Cut Baggerung unterschieden (siehe Abbildung 5.9). Die profil-

gerechte Baggerung kann nur mit zwangsgeführten Abbaugeräten erfolgen. Es wird durch eine 

genaue Schnittführung vom Böschungsfuß zur Böschungsschulter eine definierte Neigung her-

gestellt, die im Abbauprozess permanent durch Echolotpeilungen kontrolliert wird. Diese Abbau-

methode kommt jedoch aufgrund der verhältnismäßig hohen Kosten nahezu nur im Bereich des 

Wasserbaus und nicht in der Rohstoffgewinnung zum Einsatz (BODE, 2005). Bei der Box-Cut 

Baggerung wird die Böschung treppenartig mit niedrigen übersteilten Teilböschungen hergestellt. 

Die Generalneigung der Böschung wird jedoch während des Abbaus so gewählt, dass die Ge-

samtböschung standsicher ist. Die Box-Cut Baggerung kann mit den meisten gängigen Abbau-

geräten ausgeführt werden (siehe Tabelle A. 1.1).   

Bei unkontrollierten Abbaumethoden wird die Böschung dadurch geformt, dass während des Ab-

baus permanente Böschungsbrüche erzeugt werden und sich so eine Böschungsneigung am 

Grenzgleichgewicht einstellt, die sich in der Regel nach Beendigung des Abbaus weiter abflacht 

(siehe Abbildung 5.11). Nach eigenen Recherchen und Angaben von BODE (2005) ist der unkon-

trollierte Abbau die Regel bei der Rohstoffgewinnung i der Steine- und Erdenindustrie. Unkontrol-

liert abgebaute Böschungen verändern über längere Zeiträume ihre Böschungsneigung, da sie 

im Zustand unmittelbar nach dem Abbau im Grenzgleichgewicht stehen und kleinste Änderungen 

der Randbedingungen zu Böschungsrutschungen führen. HORN (1969) gibt hierzu beispielhaft für 

eine Sand- und Kiesgrube folgende zeitliche Entwicklung an: 
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¶ 1 : 1,5 unmittelbar nach der Baggerung, 

¶ 1 : 2 bis 1 : 2,75 14 Monate nach der Baggerung und 

¶ 1 : 3 als standsicher bewertet.  

 

 

Abbildung 5.11: Unkontrollierte Abbaumethode mittels Schwimmbagger mit Greiferkorb (ent-

nommen aus BODE, 2005) 
 

Je nach Abbauart können sich sehr unterschiedliche stabile Böschungsneigungen der Unterwas-

serböschung ergeben. Die aus Erfahrungswerten abgeleiteten Spannweiten sind bei kontrollier-

ten Abbauarten bei Reibungswinkeln jȬ = 30° bis 40° Böschungsneigungen von b = 18° bis 34°. 

Die große Spannweite ist auf unterschiedliche hydrodynamische, baugrundbedingte und abbau-

bedingte Einflussfaktoren zurückzuführen. Bei unkontrolliert abgebauten Böschungen liegen die 

Böschungsneigungen für die gleiche Spannweite an Reibungswinkeln zwischen b = 15° bis 21° 

und damit wesentlich enger beieinander (vgl. Kapitel 5.3). 
 

Saugbaggerung: 

Die Saugbaggerung zählt zu den unkontrollierten Abbauarten, wobei unter bestimmten Voraus-

setzungen auch eine Box-Cut Baggerung umgesetzt werden kann. Bei der Saugbaggerung wird 

Boden durch Unterdruck hydraulisch gelöst und über Rohrleitungen gefördert. Maximale Förder-

tiefen ohne Unterwasserpumpen liegen bei etwa 25 m. Es gibt unterschiedliche Saugbaggerty-

pen, die beispielsweise neben Unterdruckförderung das Lockergestein noch mittels Druckwas-

serstrahlen oder Schneidköpfen lösen. Einen Überblick liefert BODE (2005). In der Regel hinter-

lassen Saugbagger eine heterogene Morphologie der Böschungen und des Gewässergrunds 

(siehe Kapitel 6.7.3).   

Bei der Saugbaggerung wird während des Abbauprozesses eine sogenannte rückschreitende 

Erosion bedingt durch Suffosionserscheinungen (siehe Kapitel 5.1) in der Abbauböschung aus-

gelöst, bei der schollenartige Abbrüche rückschreitend in die Böschung wandern (siehe Abbil-

dung 5.12). Die rückschreitende Erosion (engl.: retrogressive erosion) kann unter Umständen 

Stunden nach Ende der Saugbaggerung weiterlaufen und große Eingriffstiefen in den Rückraum 

der Böschung erreichen. BODE schlägt daher, basierend auf numerischen Analysen, einen zu-

sätzlichen Sicherheitsabstand bei Saugbaggerung von der Böschungsschulter von 5 m vor (siehe 

Anhang A.3.2). Im unteren Böschungsabschnitt entstehen während der rückschreitenden Erosion 
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treppenartige Böschungsstrukturen, die durch den Übergang einer schießenden zu einer strö-

menden Materialströmung entstehen (siehe Detail in Abbildung 5.12). Bei den erzeugten Bö-

schungsbrüchen kommt es zu einer Separierung des Materials, da die Feinanteile wesentlich 

länger brauchen, um sich abzusetzen und sehr weite Transportwege unter Wasser zurücklegen. 

Die Separierung und Nachbrüche der Böschung können zu sehr flachen Böschungsneigungen 

führen b << jc. 
 

 

Abbildung 5.12: Rückschreitende Erosion bei Saugbaggerung (VAN DEN BERG et al., 2002; nach 

DE KONING, 1970) 
 

5.4.2 Trockengewinnung 

Eine Übersicht über Gewinnungsgeräte für die Trockengewinnung ist in Tabelle A. 1.2 angege-

ben. Dort wird auch unterschieden, ob mit den Geräten kontrolliert oder unkontrolliert abgebaut 

werden kann. Grundsätzlich stellen sich auch bei der Trockengewinnung unterschiedliche Bö-

schungsneigungen in Abhängigkeit von der Abbaumethode ein. Bei kontrolliertem Abbau, wäh-

rend dessen die Böschung permanent stabil ist, bleibt eine möglicherweise vorhandene Struktur-

festigkeit in großen Teilen erhalten und die Böden können in der Regel steiler geböscht werden. 

Bei unkontrolliertem Abbau, während dessen permanent Böschungsbrüche ausgelöst werden, 

wird eine vorhandene Strukturfestigkeit gestört und die Böschungen bilden sich in der Regel fla-

cher aus und müssen zum Herstellen einer permanent stabilen Neigung angeschüttet und / oder 
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nachträglich profiliert werden. Dies spiegelt sich auch in den Erfahrungswerten für Böschungs-

neigungen bei Trockengewinnung und Böschungskategorie BK1 angegeben in Tabelle 8.1 und 

Tabelle 8.2 wieder. Bei Bemessungen für Böschungen der BK2 oder 3 wiederum ist es nicht ohne 

Weiteres zulässig eine Strukturfestigkeit, die aufgrund kontrollierter Abbauweise möglicherweise 

noch erhalten ist, anzusetzen (siehe dazu Kapitel 5.2.3). Wichtig ist für die Neigungen der End-

böschungen noch die Unterscheidung, ob die Trockengewinnung mit einer Wasserhaltung oder 

ohne Wasserhaltung geschieht. Bei Gewinnung mit Wasserhaltung wird zwar im Trockenen ab-

gebaut, die Böschungen im Endzustand stehen aber ganz oder teilweise wieder im Wasser und 

müssen somit anhand von Erfahrungswerten bzw. Bemessungsverfahren für Unterwasserbö-

schungen bemessen werden (siehe Kapitel 6.7.2). 
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5.5 Normen, Gesetze, Richtlinien und Merkblätter 

In diesem Kapitel werden Regelungen und Hinweise aus den gängigen Regelwerken zusammen-

gefasst, die mit der Themenstellung des Forschungsprojekts in Zusammenhang stehen. Dabei 

wird unterschieden zwischen Normen, Gesetzen, Richtlinien und Merkblättern. Zunächst werden 

die Genehmigungsverfahren für Gruben und geotechnische Normen zur Böschungsstandsicher-

heit behandelt. Anschließend werden die Gesetze, Richtlinien und Merkblätter innerhalb und au-

ßerhalb Bayerns, die bei Gruben eine Rolle spielen, dahingehend betrachtet, ob Regelungen zur 

Endstandsicherheit der Grubenböschungen genannt werden. Gesondert wird auf die Definition 

rutschungsbegünstigender Verhältnisse und die in der Geotechnik häufig angewandte Beobach-

tungsmethode eingegangen. Außerdem wird die Definition Geotechnischer Kategorien nach EC7 

und DIN 1054 sowie Angaben zu notwendigen Baugrunduntersuchungen behandelt. Zitate sind 

dabei kursiv gekennzeichnet. In Kapitel 6.8 wird darauf eingegangen, welche Regelungen und 

Hinweise daraus auch im Bereich von Grubenböschungen Beachtung finden sollten.  

5.5.1 Genehmigungsverfahren 

Wichtig bei der aktuellen Beurteilung von Gruben ist, welchem Genehmigungsverfahren die Gru-

benunterliegen. Das Genehmigungsverfahren von Gruben und Brüchen in Bayern ist abhängig 

davon, ob der zu fördernde Rohstoff dem Bergrecht unterliegt oder nicht. Unter Bergrecht stehen 

sogenannte bergfreie Rohstoffe wie z.B. Erze, Kohle und Salze und einige grundeigene Rohstoffe 

wie beispielsweise Quarzsande oder Tone, die zur Herstellung von feuerfesten, säurefesten oder 

nicht als Ziegeleierzeugnissen anzusehenden keramischen Erzeugnissen oder zur Herstellung 

von Aluminium geeignet sind. Diese Rohstoffe unterstehen dem Bundesberggesetz (BBergG). 

Die Genehmigungsverfahren werden in diesen Fällen von den regionalen Bergämtern durchge-

führt.  

Nicht dem Bergrecht unterstehende grundeigene Rohstoffe sind beispielsweise Sande oder 

Kiese. Die Gewinnung dieser Rohstoffe ist für Bayern im Bayerischen Abgrabungsgesetz (siehe 

Kapitel 5.5.3.2) und im Wasserrecht geregelt. Alle Abgrabungen mit über 500 m2 Fläche und einer 

Tiefe über 2,0 m sind genehmigungspflichtig. Weitere Details insbesondere auch zu geotechnisch 

relevanten Genehmigungsunterlagen finden sich in der Richtlinie für Anlagen zur Gewinnung von 

Kies, Sand, Steinen und Erden (siehe Kapitel 5.5.3.1). Da es sich nur um eine Richtlinie handelt, 

hat sie keine bindende Wirkung. Die Genehmigungsverfahren für nicht dem Bergrecht unterste-

hende grundeigene Rohstoffe werden von den Landratsämtern durchgeführt.  
 

Um Einblick in die Genehmigungspraxis zu bekommen und daraus ableiten zu können, welche 

geotechnisch relevanten Daten dort bereits zur Verfügung stehen, wurden Gespräche mit Betrie-

ben und Behörden durchgeführt und die entsprechenden Vorschriften untersucht. Die Erkennt-

nisse daraus werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben: 
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Genehmigung der Gewinnung nach Bergrecht in Bayern: 
 

- Der Abschlussbetriebsplan legt die Nachnutzung und die detaillierte Böschungsgeometrie 

fest. Dabei sind auch Nachweise zu erbringen, wenn die Betriebe von Erfahrungswerten 

abweichen wollen. Die Erfahrungswerte basieren dabei in der Regel auf Erfahrungen der 

jeweiligen Behörde bzw. des Sachbearbeiters und sind nicht generell festgelegt. Die all-

gemein anerkannten Regeln der Technik sind bei Bergbauvorhaben zu berücksichtigen. 

- Es gibt kein vorgeschriebenes Verfahren zur Baugrunderkundung. Der Umfang wird im-

mer individuell festgelegt und beurteilt. Er zielt i.d.R. mehr auf die Eigenschaften des aus-

zubeutenden Rohstoffs als auf die bodenmechanischen Eigenschaften des Bodens hin-

sichtlich seiner Scherfestigkeit oder weiterer für die Böschungsstandsicherheit relevanter 

Parameter. 
 

Genehmigung der Gewinnung grundeigener Rohstoffe, die nicht dem Bergrecht unterliegen, in 

Bayern: 
 

- Die Richtlinie für Anlagen zur Gewinnung von Kies, Sand, Steinen und Erden empfiehlt 

die Angabe von geotechnisch relevanten Informationen für eine Genehmigung (siehe 

dazu Kapitel 5.5.3.1). Die Richtlinie macht auch Angaben zu Nachnutzungskonzepten. 

Hierbei spielt der Naturschutz die vorrangige Rolle. Geotechnische Langzeitkriterien für 

die Böschungsstandsicherheiten werden nur indirekt festgelegt, indem beispielsweise 

keine für die Natur nachteiligen Grundwasserstandsänderungen erfolgen dürfen. Dies hat 

auch Auswirkungen auf die Böschungsstandsicherheit. Manche Anforderungen wie zum 

Beispiel die Ausbildung unregelmäßiger Böschungen in denen im Einzelfall auch Steil-

wände erhalten bleiben sollen, können sich die Standsicherheit mindernd auswirken. 

- In der Praxis wird häufig eine Art Beobachtungsmethode zur Beurteilung der Standsicher-

heit von Böschungen angewendet. In der Regel handelt es sich dabei nur um visuelle 

Kontrollen der Böschungen, die von der Genehmigungsbehörde durchgeführt werden. 

Rechnerische Nachweise unter Berücksichtigung der Böschungsneigung werden in der 

Regel nicht verlangt.  

5.5.1.1 Bayerische Industrie- und Handelskammer (BIHK): Leitfaden zur Rohstoffsiche-
rung 

Der BIHK Leitfaden zur Rohstoffsicherung gibt einen guten Überblick über die Genehmigungs-

verfahren und wann welche anzuwenden sind. Dieser wird in Auszügen im Folgenden wiederge-

geben: 
 

Für bestimmte, im Gesetz abschließend aufgezählte Rohstoffe (z.B. Quarzsand und Quarzkies) 

gilt das Bundesberggesetz, in dem mit der sogenannten Betriebsplanzulassung eine eigene, spe-

zielle Form der Genehmigung geregelt ist. Ist die Gewinnung eines Rohstoffes, der nicht unter 

das Bundesberggesetz fällt, mit der Herstellung eines Gewässers verbunden (z.B. Nassaus-

kiesung), ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, nämlich die sogenannte Erlaubnis. 



Zentrum Geotechnik 

11956/017 Schlussbericht, Standsicherheit von Endböschungen über und  

  unter Wasser von Gruben und Tagebauen in Bayern 
 

L:\ZG\F\StMWi\Böschungen\Berichte + Konzepte\11956-017_Schlussbericht\11956-017_Schlussbericht_02.docx  
36 

[é] Für Tagebaue, für die keiner der genannte Fälle zutrifft, ist eine Erlaubnis nach dem Bayeri-

schen Abgrabungsgesetzt erforderlich (siehe Kapitel 5.5.1 und 5.5.3.25.5.1). 

 

Welche Genehmigung(en) für die eigentliche Rohstoffgewinnung erforderlich ist (sind), und wel-

ches Verfahren für die Genehmigung durchzuführen ist, hängt von der Art des Rohstoffs und der 

Gewinnung ab. Die wesentlichen Bereiche des Genehmigungsrechts werden im Folgenden dar-

gestellt. 
 

3.1 Bergrechtliche Betriebsplanzulassung  
 

Fällt ein Bodenschatz unter das Bundesberggesetz (BBergG), richten sich die Genehmigungsvo-

raussetzungen und das Genehmigungsverfahren nach diesem Gesetz (siehe Kapitel 5.5.3.4). 

Zuständig ist die Bergbehörde, das heißt das Bergamt. Das Bergamt Nordbayern ist bei der Re-

gierung für Oberfranken, das Bergamt Südbayern bei der Regierung von Oberbayern angesie-

delt. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen bergfreien und grundeigenen Bodenschätzen. 
 

Bergfreie Bodenschätze: Zum Beispiel eine Vielzahl von Metallen und Halbmetallen, Stein- und 

Braunkohle, Graphit, Stein-, Kali-, Magnesia- und Borsalze, Flußspat und Schwerspat.  
 

Grundeigene Bodenschätze: Zum Beispiel Basaltlava (mit Ausnahme des Säulenbasalts), Ben-

tonit, Quarz und Quarzit (soweit sie bestimmte Qualitätskriterien erfüllen [é]) sowie Ton (soweit 

er bestimmte Kriterien erfüllt).  
 

Bodenschätze, die nicht in §3 Abs. 3 oder Abs. 4 BBergG genannt sind, fallen nicht unter das 

Bergrecht. Dies gilt häufig für Sand und Kies [é]. Eine Genehmigung nach BBergG ist dann nicht 

erforderlich und grundsätzlich nicht zulässig, sondern die Genehmigung ist in einem anderen 

Verfahren zu prüfen.  

Das BBergG regelt für die Zulassung einer Rohstoffgewinnung eine besondere Form der Geneh-

migung, nämlich die sogenannte Betriebsplanzulassung. Für unterschiedliche Zwecke unter-

scheidet das BBergG zwischen verschiedenen Arten von Betriebsplänen. Die wichtigste Form ist 

der Hauptbetriebsplan, mit dem die Errichtung und Führung des Betriebs zugelassen wird (§52 

Abs. 1 BBergG). Für bestimmte Teile des Betriebs [é] ist der Sonderbetriebsplan vorgesehen, 

dessen Aufstellung von der Behörde verlangt werden kann (§52 Abs. 2 Nr. 2 BBgerG). Für die 

Einstellung des Betriebs ist schließlich ein Abschlussbetriebsplan erforderlich (§ 53 BBergG), 

dessen Zulassung und Durchführung Voraussetzung f¿r die ĂEntlassung aus dem Bergrechtñ ist. 

Die Zulassung dieser Betriebspläne stellt die Genehmigung für die in ihnen jeweils enthaltenen 

Anlagen und Einrichtungen dar. [é] 

 

3.2 Wasserrechtliche Planfeststellung / Plangenehmigung oder Erlaubnis 
 

Das Wasserrecht enthält nicht nur materiell-rechtliche Vorgaben, die bei der Rohstoffgewinnung 

zu beachten sind, sondern auch Genehmigungsvorbehalte. Ist das BBergG nicht anwendbar, ist 

zu prüfen, ob eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich ist. Für einen Gewässerausbau ist 
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grundsätzlich eine Planfeststellung erforderlich. Gewässerausbau ist die Herstellung, die Besei-

tigung oder die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer. Ein Gewässer wird 

nicht hergestellt (das heißt eine Planfeststellung ist nicht erforderlich), wenn das Gewässer nur 

für einen begrenzten Zeitraum entsteht und der Wasserhaushalt dadurch nicht erheblich beein-

trªchtig wird. Hinsichtlich der Ăbegrenzten Dauerñ kommt es weniger auf die Lªnge des Zeitraums 

bis zur Wiederverfüllung an, sondern ob von vorherein konkrete, zeitliche Festlegungen für die 

Wiederverfüllung des Gewässers bestehen.  
 

Eine Plangenehmigung anstelle der Planfeststellung kommt für einen Gewässerausbau in Be-

tracht, für den nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) keine Verpflich-

tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 

Wenn durch Rohstoffgewinnung Grundwasser freigelegt, dadurch aber kein Gewässer hergestellt 

wird, ist eine Planfeststellung oder Plangenehmigung nicht erforderlich, sondern eine wasser-

rechtliche Erlaubnis. Diese Erlaubnis hat keine Konzentrationswirkung, das heißt die daneben 

erforderlichen weiteren Genehmigungen müssen separat von der dafür jeweils zuständigen Be-

hörde erteilt werden.  
 
Zuständig ist die beim Landratsamt bzw. der kreisfreien Stadt angesiedelte Untere Wasserbe-

hörde. Dieser kommt bei der Entscheidung über Planfeststellungen und Plangenehmigungen 

ein planerischer Gestaltungsspielraum zu. 

5.5.1.2 Angaben aus Richwien (2005) zur Genehmigungspraxis in Bayern 

Nach RIECHWIEN (2005) existiert in Bayern keine einheitliche Genehmigungspraxis bezüglich der 

Standsicherheit von Böschungen. Die Genehmigungsbehörden geben auf den Einzelfall bezo-

gene geotechnische Hinweise. Eine Böschungsgestaltung findet nur im Hinblick auf eine Rena-

turierung, aber nicht unter Berücksichtigung von Standsicherheitskriterien statt. 

Diese Feststellung ist nur eingeschränkt gültig. Im Falle von bergrechtlich zugelassenen Gruben 

wird häufig eine Standsicherheitsbetrachtung verlangt. Sie wird allerdings nicht allgemein vorge-

schrieben, sondern im Einzelfall beurteilt, ob sie notwendig ist. Für nicht nach BBergG zugelas-

sene Gruben wird im Betrieb in der Regel nur die Einhaltung von definierten Sicherheitsabstän-

den (siehe Kapitel 5.5.3.1) und für den Endzustand werden Böschungsneigungen nach Erfah-

rungswerten und naturschutzrechtlichen Belangen festgelegt. Häufig stehen naturschutzrechtli-

che Belange im Widerspruch zu Standsicherheitsanforderungen, wenn beispielsweise Steilbö-

schungen verlangt werden. 

5.5.2 Normen zur Böschungsstandsicherheit 

Im Folgenden werden die Angaben zur Berechnung der Böschungsstandsicherheit aus dem EC7, 

der DIN 1054 und der DIN 4084 zusammengefasst. 
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5.5.2.1 Aus Handbuch EC7: DIN EN 1997:2014-3 Entwurf, Berechnung und Bemessung 
in der Geotechnik + DIN 1054:2010 

Hinweis:  (X) é aus EC7 stammende Absªtze 

  (X)Pé (P) hinter den Absatznummern bedeutet, dass der darauf folgende Satz 

einen Grundsatz (Prinziple) darstellt. 

  (X)A é aus DIN 1054 stammende Absätze 

11 Geländebruchsicherheit 

[é] 

11.3 Einwirkungen und Bemessungssituation 

[é] 

(5) Bei Uferböschungen sind die ungünstigsten hydraulischen Bedingungen in der Regel die sta-

tionäre Durchsickerung bei höchstem Grundwasserstand und eine rasche Spiegelabsenkung im 

offenen Wasser. 
 

(6)P Bei der Ableitung von Bemessungsverteilungen des Porenwasserdrucks muss die mögliche 

Bandbreite der Anisotropie der Durchlässigkeit und der Veränderlichkeit des Untergrundes in 

Rechnung gestellt werden.  
 

(7)P Böschungsflächen, die möglicherweise einer Erosion ausgesetzt sind, müssen erforderli-

chenfalls geschützt werden, um zu erreichen, dass ihre Standsicherheit erhalten bleibt. 
 

(8) Böschungen sollten versiegelt, bepflanzt oder künstlich geschützt werden. Bei Böschungen 

mit Bermen sollte ein Dränsystem auf der Berme berücksichtigt werden.  

 

11.5 Berechnung im Grenzzustand der Tragfähigkeit 

11.5.1 Nachweis der Gesamtstandsicherheit 
 

(1)P Die Standsicherheit von Böschungen einschließlich vorhandener, betroffener oder geplanter 

Tragwerke muss für die Grenzzustände der Tragfähigkeit (GEO und STR) mit Bemessungswer-

ten für Einwirkungen und Festigkeiten nachgewiesen werden, wobei die in A.3.1(1)P, A.3.2 (1)P 

und A.3.3.6 (1)P definierten Teilsicherheitsbeiwerte anzuwenden sind. 
 

(2)P Bei der Ermittlung der Böschungsbruchsicherheit müssen alle in Frage kommenden Versa-

gensformen einbezogen werden. 
 

(3) Bei Wahl eines Berechnungsverfahrens sollte Folgendes beachtet werden: 

ï Schichtaufbau des Untergrundes; 

ï Vorkommen und Einfallswinkel von Diskontinuitäten; 

ï Sickerwasser und Porenwasserdruckverteilung; 

ï Kriechen durch Scherverformung; 

ï Bruchmechanismus (kreisförmige oder nichtkreisförmige Gleitflächen; Kippen; Fließen); 

ï Anwendung numerischer Verfahren 
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(4) Die von der Gleitfläche umschlossene Boden- oder Felsmasse sollte in der Regel als starrer 

Körper oder in Form mehrerer starrer Körper behandelt werden, die sich gleichzeitig bewegen. 

Die Gleitflächen oder Grenzflächen zwischen starren Körpern können viele Formen haben ï ein-

schließlich ebener, kreisförmiger und komplizierterer Formen. Wahlweise darf die Standsicherheit 

durch eine Grenzzustandsberechnung oder mit der Finite-Elemente-Methode nachgewiesen wer-

den. 
 

(5) Wenn der Baugrund oder das Dammschüttmaterial relativ homogen und isotrop ist, sollten in 

der Regel kreisförmige Gleitflächen angenommen werden. 
 

(6) Bei Böschungen in geschichteten Böden mit deutlich wechselnden Scherfestigkeiten sollten 

die Schichten mit geringer Festigkeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Möglicher-

weise erfordert das die Berechnungen mit nichtkreisförmigen Gleitflächen.  
 

(7) Bei geklüftetem Material wie hartem Fels und geschichteten oder gerissenen Böden kann die 

Gleitflächenform teilweise oder gänzlich durch die Diskontinuitäten vorgeprägt sein. In diesem 

Fall müssen in der Regel die Untersuchungen dreidimensionaler Keile vorgenommen werden.  
 

(8) Bereits vorhandene Gleitflächen, die unter Umständen reaktiviert werden können, sollten so-

wohl mit kreisförmigen als auch nichtkreisförmige Gleitflächen untersucht werden. Die sonst für 

Nachweise der Gesamtstandsicherheit angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte können dann unge-

eignet sein. 
 

(9) Wenn der Bruchzustand nicht als ebener Zustand angenommen werden kann, sollte die An-

wendung dreidimensionaler Gleitflächenformen erwogen werden.  
 

[é] 
 

(12) Da es bei der Festlegung der ungünstigsten Gleitfläche nicht möglich ist, zwischen günstigen 

und ungünstigen Gewichtslasten zu unterscheiden, sollten Unsicherheiten beim Ansatz der 

Wichte des Bodens durch die Anwendung oberer und unterer charakteristischer Werte berück-

sichtigt werden.  
 

(13)P Es muss nachgewiesen werden, dass die Baugrundverformung unter Bemessungslasten 

infolge Kriechens oder großräumiger Setzungen keine unzulässigen Schäden an Tragwerken o-

der Infrastruktureinrichtungen anrichten kann, die sich im Baugrund, im Baugelände oder in sei-

ner Nähe befinden.  
 

A(14) Stabilisierende Effekte aus Kapillarspannungen dürfen nur dann berücksichtigt werden, 

wenn deren Wirkung dauerhaft zu erwarten ist. 
 

A(15) Bei Böden, die sich nach 2.4.1 A(11) nicht ausreichend duktil verhalten, ist zu prüfen, ob 

fortschreitendes Versagen (progressiver Bruch) als Versagensursache in Frage kommt, z.B. bei 

geschüttetem Boden auf strukturempfindlichen Untergrund.  
 

Einschub: 
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2.4.1 A(11) 

A ANMERKUNG zu (11) Ein ausreichend duktiles Verhalten liegt vor, wenn sich ein Grenzzustand 

der Tragfähigkeit durch große Verformungen ankündigt. Dies ist z. B. nicht der Fall, wenn was-

sergesättigter Boden wegen eines sehr großen Hohlraumgehaltes schon bei geringer Störung 

flüssig werden kann, insbesondere zum Setzungsfließen neigender Sand oder Quickton. 
 

Ende Einschub. 
 

A(16) Räumliche Bruchmechanismen dürfen durch ebene Bruchmechanismen ersetzt werden, 

wenn dadurch der Grenzzustand der Tragfähigkeit auf der sicheren Seite liegend erfasst wird. 
 

[é] 
 

A(18) Bei Eingriffen in Hängen1 muss eine mögliche Aktivierung geologisch vorgegebener Gleit-

flächen berücksichtigt werden.  

 

11.6 Berechnung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 
 

(1)P Entwurf und Berechnung müssen zeigen, dass die Verformungen des Baugrunds keinen 

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit bei Tragwerken und Infrastruktureinrichtungen auf dem 

Baugelände oder in seiner Nähe verursacht. 
 

(2) Die durch folgende Ursachen bedingten Senkungen des Geländes sollten beachtet werden: 

ï Veränderungen der Grundwasserverhältnisse und der entsprechenden Porenwasserdrü-

cke; 

ï Langfristiges Kriechen unter dränierten Verhältnissen; 

ï Volumenverluste tiefliegender löslicher Schichten; 

ï Bergbau und ähnliche Aktivitäten wie eine Gasgewinnung. 
 

(3) Da die derzeitig verfügbaren analytischen und numerischen Verfahren gewöhnlich keine zu-

verlässigen Voraussagen zur Verformung eines natürlichen Hanges machen können, sollte das 

Eintreten eines Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit entweder durch 

ï eine Begrenzung der mobilisierbaren Scherfestigkeit oder 

ï die Beobachtung der Bewegung und die Festlegung von Maßnahmen, diese zu bremsen 

oder erforderlichenfalls zu unterbinden, vermieden werden. 
 

A(4) Bei mindestens mitteldicht gelagerten nichtbindigen und bei mindestens steifen bindigen 

Böden beinhalten die Teilsicherheitsbeiwerte der Tabellen A2.1 und A2.3 für die Bemessungssi-

tuation BS-P im Grenzzustand GEO-3 in der Regel auch eine ausreichende Sicherheit gegen den 

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit.  
 

                                                

 
1 Bei Hängen handelt es sich um natürlich entstandene Böschungen. 
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A(5) Bei Geländesprüngen neben Gebäuden oder Verkehrsflächen, die erhöhten Ge-

brauchstauglichkeitsanforderungen unterliegen, kann entweder in begründeten Einzelfällen der 

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit dadurch erbracht werden, dass der Grenzzustand GEO-3 

mit durch Anpassungsfaktoren abgeminderten Bodenwiderständen nachgewiesen oder die Be-

obachtungsmethode nach 2.7 (siehe Kapitel 5.5.5) angewendet wird.  

 

11.7 Kontrollmessung 
 

(1)P Kontrollmessungen im Baugrund müssen mit geeigneter Ausrüstung vorgenommen werden, 

wenn es entweder 

ï nicht möglich ist, durch Berechnung oder konstruktive Vorkehrungen nachzuweisen, dass 

die in 11.2 genannten Grenzzustände (siehe auch Kapitel 5.1) mit ausreichender Wahr-

scheinlichkeit nicht eintreten werden oder 

ï die in den Berechnungen getroffenen Annahmen nicht auf zuverlässigen Werten beruhen. 
 

(2) Die vorgesehenen Kontrollmessungen sollten Kenntnis geben von: 

ï Grundwasserkoten oder Porenwasserdrücken im Untergrund, so dass Berechnungen mit 

wirksamen Spannungen ausgeführt oder geprüft werden können; 

ï seitlichen und vertikalen Bewegungen im Untergrund, um weitere Verformungen vorher-

sagen zu können; 

ï der Tiefe und Form einer aktiven Gleitfläche, um die Kennwerte der Bodenfestigkeit für 

die Planung von Gegenmaßnahmen zu gewinnen. 

5.5.2.2 DIN 4084:2009-1 Baugrund ï Geländebruchberechnungen 

In DIN 4084 ist die Berechnung der Böschungsstandsicherheit normiert. Darin sind detailliert die 

verschiedenen Berechnungsmöglichkeiten zum Nachweis der Standsicherheit von Böschungen 

erläutert. Die darin thematisierten Verfahren basieren auf der kinematischen Methode, bei der 

durch Variation infrage kommender Bruchkörper der maßgebende ermittelt wird. Nicht enthalten 

sind Regelungen zu numerischen Methoden wie beispielsweise der Finite-Elemente-Methode. 

An dieser Stelle werden nicht die detaillierten Erläuterungen der Berechnungsverfahren, sondern 

nur Teile wiedergegeben, die zur Beurteilung und zur Festlegung maßgebender Versagensfor-

men einer Böschung hilfreich sein können, da dies für die Kategorisierung und Beurteilung der 

Böschung relevant ist.  

 

8.3 Hinweise für die Wahl des Bruchmechanismus 
 

In vielen Fällen genügt es, einen Kreis als Gleitlinie zu wählen (siehe ANMERKUNG 1). [é] 
 

Gleitlinien können durch die geologischen Verhältnisse vorgegeben sein [é] (siehe Abbildung 

5.13 und Abbildung 5.14). 
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In homogenen kohäsionslosen Böden ohne Wasserdruck oder vollständig unter Wasser und 

ohne sonstige Einwirkungen fällt die ungünstigste Gleitfläche mit der Böschungsoberfläche zu-

sammen.  
 

Sofern bei Böschungen und Geländesprüngen eine oben liegende Schicht hohe Kohäsion auf-

weist, ist mit zusammengesetzten Bruchmechanismen mit geraden Gleitlinien zu prüfen, ob an 

inneren Gleitlinien rechnerische Zugkräfte auftreten. Bruchmechanismen, bei denen sich solche 

Zugkräfte ergeben, sind durch die Grenzbedingungen der Scherfestigkeit des Bodens ausge-

schlossen und nicht am ungünstigsten. Es sind stattdessen Bruchmechanismen zu untersuchen, 

welche vollständig unterhalb der kohäsiven Schicht liegen. Auch in der kohäsiven Schicht dürfen 

Zugwiderstände nicht berücksichtigt werden. 
 

ANMERKUNG 1 Die kreisförmige Gleitfuge stellt nicht immer die ungünstigste Bruchform dar. 

Gleitkreise können z. B. dann unrealistisch sein, wenn die Bodenschichtung [é] deren Ausbil-

dung verhindert. In diesen Fällen ist bei Annahme einer nicht kreisförmigen Gleitlinie die ungüns-

tigste Form durch Probieren zu ermitteln. Der dafür erforderliche Aufwand lässt sich durch Auf-

teilung des Gleitkörpers in mehrere starre Gleitkörper und gerade Gleitlinien [é] (siehe Abbildung 

5.14) beschränken, weil sich durch geeignete Wahl der Gleitkörpergeometrie unter Erfüllung der 

kinematischen und statischen Bedingungen für deren Beweglichkeit Einschränkungen der Gleit-

flächenform leichter erkennen lassen. [é] 
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Abbildung 5.13: Bild 8 aus DIN 4084:2009-1: Beispiel für das Blockgleit-Verfahren 
 

 

Abbildung 5.14: Bild 10(a) aus DIN 4084:2009-1: Beispiele zusammengesetzter Bruchmechanis-

men mit geraden Gleitlinien, geologisch bedingte Gleitlinie 
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11 Begrenzung der Verformungen von Böschungen und Geländesprüngen ohne Bebau-

ungen 
 

In mitteldicht bis dicht gelagerten nicht bindigen und bei steifen bis halbfesten bindigen Böden 

beinhalten die Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054 für den Lastfall 1 [nach neuer Norm Be-

messungssituation BS-P] in der Regel auch ausreichende Sicherheit gegen unzulässig große 

Verformungen von Geländesprüngen und Böschungen ohne Bebauung. Dies gilt auch für Stütz-

konstruktionen, deren Geländebruchsicherheit für die Dauer ihrer Nutzung nach DIN 1054 nur für 

den Lastfall 2 [aktuell BS-T] nachzuweisen ist.  

 

Bei Böschungen in weichen bindigen Böden ist in der Regel die Grenze der Verformungen für die 

Bemessung maßgebend. Zur Einhaltung der Grenze der Verformungen ist bei Böden, die im 

undränierten Triaxialversuch nach DIN 18137-2 Scherdehnungen von mehr als 20 % aufweisen, 

in der Regel der Ausnutzungsgrad mit einem Wert von 0,67 zu Grunde zu legen. Bei Böden, die 

im undränierten Triaxialversuch nach DIN 18137-2 Scherdehnungen zwischen 10 % und 20 % 

aufweisen, darf zwischen den Werten 1 und 0,67 linear interpoliert werden. 

5.5.3 Gesetze, Richtlinien und Merkblätter in Bayern 

5.5.3.1 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz: Richtlinien 
für Anlagen zur Gewinnung von Kies, Sand, Steinen und Erden, Stand 12. April 
2002 

In den Richtlinien für Anlagen zur Gewinnung von Kies, Sand, Steinen und Erden werden zwar 

keine direkten Standsicherheitsnachweise für Böschungen gefordert, es werden allerdings viele 

Informationen im Rahmen des empfohlenen Genehmigungsverfahrens abgefragt, die zur Beur-

teilung von Böschungen relevant sind. Dazu gehören Informationen zu 
 

2.3.2.2 Genehmigungsverfahren 
 

1. Bestand (Baugrund und Grundwasser) 

- Art und Mächtigkeit des abzubauenden Vorkommens und der grundwasserführenden 

Schichten mit einer geologischen Übersicht mit Längs- und Querschnitten auf Grund von 

Bohrungen und Schürfungen, 

- Geländeform mit Höhenlinien und Fläche, Mächtigkeit und Menge des abzutragenden 

Oberbodens, 

- bei Nasskiesabbau und Abbau in Grundwassernähe: Lage und Schwankungsbereich 

des Grundwasserspiegels, Grundwassersohle, Grundwassergefälle, Grundwasserfließ-

richtung, Grundwasserbeschaffenheit; 

- bei Trockenabbau, sofern eine Grundwassergefährdung nicht zu erwarten ist: Lage des 

Grundwasserspiegels, evtl. weitere Angaben in Abhängigkeit vom Einzelfall, 

- Lage benachbarter oberirdischer Gewässer, 

[é] 
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- Überschwemmungsgebiete 

[é] 
 

2. Abbau 

 [é] 

- Abbautiefe, Böschungsoberkanten, Böschungsfuß im Grundriss sowie Böschungsprofile 

 [é] 

- Geräteeinsatz 
 

3. Renaturierung, Rekultivierung, Folgefunktionen 

- Vorgesehene Folgefunktionen und Geländegestaltung 

[é] 
 

Außerdem werden in der Richtlinie Sicherheitsabstände in Abhängigkeit von der angrenzenden 

Infrastruktur genannt, die auf Basis von Erfahrungswerten festgelegt wurden: 
 

4.2.1.6 Sicherheitsabstände 

Um benachbarte Grundstücke und Anlagen vor Beeinträchtigungen durch den Abbau zu schüt-

zen und die Gestaltung und künftige Nutzung der Abbaufläche zu sichern, müssen Abstandsflä-

chen eingehalten werden. Wenn nicht gesetzliche oder sonstige Bestimmungen etwas Anderes 

vorschreiben, wird eine Beeinträchtigung bei Einhaltung folgender Abstandsflächen in der Regel 

nicht vorliegen: 

- vor Nachbargrundstücken 

 bei Trockenabbau mindestens  5 m 

bei Naßabbau mindestens  10 m 

- vor öffentlichen Straßen, Bahnlinien und Fernleitungen mindestens  20 m 

- vor Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen mindestens 20 m 

- vor Gewässern I. und II. Ordnung mindestens  60 m 

- vor Deichen  mindestens die zehnfa-

che Deichhöhe, min-

destens der Mindest-

abstand zu Gewässern 
 

- vor öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen bei Trockenabbau mindestens das Was-

serschutzgebiet oder, falls kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen ist, die hydrogeolo-

gisch erforderliche Fläche (entsprechend engerer und weiterer Schutzzone), bei Naßab-

bau sind die Abstandsflächen entsprechend der hydrogeologischen Beurteilung im Ein-

zelfall festzulegen.  
 

Diese Mindestwerte sind zu vergrößern, wenn es aus den in Satz 1 genannten Gründen erforder-

lich ist; sie sind immer von der Oberkante des Geländeanschnitts an zu messen. 
 

Daneben werden auch übliche Nachnutzungsmöglichkeiten von Steine- und Erdengruben ge-

nannt. 
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4.3.1 Mögliche Folgefunktion und Auswahlkriterien 
 

Die Folgefunktion eines Abbaugebiets ist von Bedeutung für die Genehmigungsfähigkeit des Ab-

baus, die Abbauplanung und die Rekultivierung oder Renaturierung. 

Als Folgefunktion kommen in Betracht: 

- Naturschutz und Landschaftspflege, 

- Land- und Forstwirtschaft, 

- Freizeit und Erholung, 

- Fischerei, 

- bauliche Nutzung, 

- Ablagerung von Abfall, 

- mehrere verschiedene Folgefunktionen. 
 

Für die Festlegung der Art der Folgefunktion sind insbesondere maßgeblich 

- Erfordernisse des Gewässer-, insbesondere des Grundwasserschutzes; 

- Vorgaben der Landes-, Regional- und Bauleitplanung sowie der Landschafts- und Grün-

ordnungsplanung; 

- Ausstattung, Bedeutung und Belastung von Natur und Landschaft im Abbaugebiet und in 

der näheren Umgebung vor dem Abbau der Abbaufläche; 

- Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Ausgleichs- und Ersatz-

pflichten; 

- fachliche Vorgaben in Programmen, Plänen und Konzepten des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege); 

- Bedarf an Erholungsgebieten und Erholungseinrichtungen unter Berücksichtigung der 

räumlichen Zuordnung zu Bevölkerungsschwerpunkten und der verkehrsmäßigen Anbin-

dung; 

- Interessen der Grundeigentümer. 
 

[é] 
 

5.5.3.2 Bayerisches Abgrabungsgesetz, Stand 26. März 2019 

Das Bayerische Abgrabungsgesetz enthält keine für eine Endstandsicherheitsbewertung relevan-

ten Festlegungen. 

5.5.3.3 Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen: 
Verfüll-Leitfaden, Stand 23. Dezember 2019 

Der Leitfaden enthält genaue Regelung der umwelttechnischen Anforderungen an das Verfüllma-

terial sowohl in trockenen als auch in nassen Gruben, jedoch keine für eine Endstandsicherheits-

bewertung relevanten Festlegungen. 
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5.5.3.4 Bundesberggesetz (BBergG) 

Die Umsetzung des BBergG in Bayern ist über die Bayerische Bergverordnung (BayBergV) und 

über die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Landesentwick-

lung und Umweltfragen und für Wirtschaft, Verkehr und Technologie zum Vollzug des Bundes-

berggesetzes und der Wassergesetze geregelt. Im Folgenden werden für die Standsicherheit der 

Endböschungen relevante Passagen wiedergegeben. 
 

BBergG, Stand 20. Juli 2017: 
 

§ 53 Betriebsplan für die Einstellung des Betriebes, Betriebschronik 
 

(1) Für die Einstellung eines Betriebes ist ein Abschlußbetriebsplan aufzustellen, der eine genaue 

Darstellung der technischen Durchführung und der Dauer der beabsichtigten Betriebseinstellung, 

den Nachweis, daß die in § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 13 und Absatz 2 bezeichneten Vorausset-

zungen erfüllt sind, und in anderen als den in § 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 genannten Fällen auch 

Angaben über eine Beseitigung der betrieblichen Anlagen und Einrichtungen oder über deren 

anderweitige Verwendung enthalten muß. Abschlußbetriebspläne können ergänzt und abgeän-

dert werden. 
 

(2) Dem Abschlußbetriebsplan für einen Gewinnungsbetrieb ist eine Betriebschronik in zweifa-

cher Ausfertigung beizufügen. Diese muß enthalten 

[é] 

3. die Bezeichnung der gewonnenen Bodenschätze nebst vorhandenen chemischen Analy-

sen, bei Kohlen und Kohlenwasserstoffen unter Angabe des Heizwertes, eine Beschrei-

bung der sonst angetroffenen Bodenschätze unter Angabe der beim Betrieb darüber ge-

wonnenen Kenntnisse sowie Angaben über Erschwerungen des Betriebes in bergtechni-

scher und sicherheitstechnischer Hinsicht, 

[é] 

5. eine Beschreibung der technischen und wirtschaftlichen Betriebsverhältnisse und, soweit 

ein Grubenbild nicht geführt wurde, eine zeichnerische Darstellung des Betriebes, 

[é] 

7. eine lagerstättenkundliche Beschreibung der Lagerstätte nebst einem Verzeichnis der 

Vorräte an Bodenschätzen einschließlich der Haldenbestände, 
 

Satz 1 gilt nicht bei Gewinnungsbetrieben, die in Form von Tagebauen betrieben wurden, es sei 

denn, daß der Lagerstätte nach Feststellung der zuständigen Behörde noch eine wirtschaftliche 

Bedeutung für die Zukunft zukommen kann. 
 

§ 55 Zulassung des Betriebsplanes 
 

[é] 

(2) Für die Erteilung der Zulassung eines Abschlußbetriebsplanes gilt Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 

13 mit der Maßgabe entsprechend, daß  
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1. der Schutz Dritter vor den durch den Betrieb verursachten Gefahren für Leben und Ge-

sundheit auch noch nach Einstellung des Betriebes [é] sichergestellt sein müssen. 

[é] 
 

BayBergV, Stand 6. März 2006: 
 

§ 7 Sicherung der Erdoberfläche 
 

(1) Der Unternehmer muss die Erdoberfläche in Bereichen, in denen durch betriebliche Maßnah-

men gefährliche Bewegungen an Halden oder Böschungen oder an der sonstigen Erdoberfläche 

oder in denen durch Grubenbaue oder andere untertägige Einrichtungen gefahrdrohende Tages-

brüche, Rutschungen, Erdrisse oder Senkungen entstanden oder zu erwarten sind, durch geeig-

nete Maßnahmen gegen Gefahren für Personen oder den öffentlichen Verkehr sichern. Im Vor-

feld betrieblicher Maßnahmen, die geeignet sind, die Sicherheit der Oberfläche im Sinn von Satz 

1 zu beeinträchtigen, sind auf Grundlage der geotechnischen oder gebirgsmechanischen Beur-

teilung Sicherheitsabstände zu Nachbargrundstücken und schutzwürdigen Betriebseinrichtungen 

festzulegen und im Betrieb einzuhalten. 
 

Die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Landesentwicklung und Umweltfra-

gen und für Wirtschaft, Verkehr und Technologie zum Vollzug des Bundesberggesetzes und der 

Wassergesetze enthält keine für die Beurteilung der Endstandsicherheit von Grubenböschungen 

relevanten Festlegungen.  

 

5.5.4 Gesetze, Richtlinien und Merkblätter außerhalb Bayerns 

5.5.4.1 Richtlinie des Sächsischen Oberbergamtes über die geotechnische Sicherheit im 
Bergbau über Tage (Richtlinie Geotechnik), Stand 08.04.2005 

5 Standsicherheit von Böschungen und Böschungssystemen und Tragfähigkeit von Bö-

schungsbereichen, Kippenoberflächen und Halden 

5.1 Standsicherheit und Tragfähigkeit im Lockergestein 
 

5.1.1 Die Standsicherheit von gewachsenen und gekippten Böschungen und Böschungssyste-

men sowie die Tragfähigkeit von Böschungsbereichen, Kippenoberflächen und Halden ist durch 

Standsicherheitsberechnungen im Sinne von Nummer 5.3 zu belegen, wenn 

a) die in Anlage 4 (siehe Tabelle 5.8 und Tabelle 5.9) vorgegebenen Parameter für fortschrei-

tende und bleibende Böschungen überschritten werden;  

b) rutschungsbegünstigende Verhältnisse [é] (siehe Kapitel 5.5.5) vorliegen; 

c) Böschungen mit einer Böschungshöhe von mehr als 10 m ganz oder teilweise im Wasser 

stehen; 

d) für Kippen, die mittels Lkw, Radlader, Raupen oder gleichgestellter Gerätetechnik aufge-

baut werden oder wurden 

e) und deren Kippenhöhe 10 m überschreitet; 



Zentrum Geotechnik 

11956/017 Schlussbericht, Standsicherheit von Endböschungen über und  

  unter Wasser von Gruben und Tagebauen in Bayern 
 

L:\ZG\F\StMWi\Böschungen\Berichte + Konzepte\11956-017_Schlussbericht\11956-017_Schlussbericht_02.docx  
49 

f) es sich um bleibende Böschungen von Tagebaurestlöchern oder Halden handelt; 

g) sich zu schützende Objekte im unmittelbaren Einflussbereich von bleibenden Böschungen 

oder Böschungssystemen befinden, so dass Sicherheitsabstände im Rahmen des Ober-

flächenschutzes für diese Objekte festzulegen sind; 

h) eine Verringerung der Standsicherheit oder Tragfähigkeit durch Veränderungen der 

Grund-·oder Oberflächenwasserstände oder durch korrelierende Faktoren (zum Beispiel 

Strömungen, Wellenschlag) zu besorgen ist. 
 

5.1.2 Kann die Gefahr eines Verflüssigens oder Setzungsfließens in gekippten Bereichen nicht 

ausgeschlossen werden, hat die standsichere Gestaltung solcher Bereiche auf der Grundlage 

von Standsicherheitsberechnungen zu erfolgen. An die Standsicherheitsberechnungen sind in 

diesen Fällen zusätzliche Anforderungen gemäß Nummer 5.3.4 zu stellen. 
 

[é] 
 

5.3 Standsicherheitsberechnungen 
 

[é] 
 

5.3.2 Standsicherheitsnachweise 

[é] 

5.3.2.2 Für bleibende Böschungen ist ein Standsicherheitsnachweis zu erbringen. 

5.3.2.3 Standsicherheitsnachweise sind auf Grundlage von repräsentativen geotechnischen Pa-

rametern anzufertigen. Das überwiegende verwenden von Schätzwerten, Hypothesen und Ana-

logieschlüssen ist unzulässig. Das der Standsicherheitsberechnung zugrunde gelegte Berech-

nungsmodell muss bei einem Standsicherheitsnachweis auf einen für den betreffenden Standort 

repräsentativen Aufschluss zurückgeführt werden können. [é]  

5.5.4.2 Sächsisches Oberbergamt: Merkblatt Böschungen im Lockergestein, Stand 20. 
August 2009 

1. Anwendungsbereich 
 

Nach § 14 Abs. 2 Allgemeine Bundesbergverordnung (ABBergV) müssen Höhe und Neigung des 

Böschungssystems der Standfestigkeit der Gebirgsschichten sowie dem Abbauverfahren ange-

passt sein. [é] Nach Absatz 2 Satz 1 ist die Standsicherheit von Böschungssystemen nach § 14 

Abs. 2 ABBergV nach Maßgabe der Anlage 1 unter Berücksichtigung der hydrogeologischen Ver-

hältnisse nachzuweisen. In Anlage 1 wird unter Nr. 1.3 (siehe Kapitel 5.5.4.3) für die Gewinnung 

im Lockergestein [é] im Einzelnen aufgeführt, bei welchen Kriterien eine Standsicherheitsbe-

rechnung durch einen Sachverständigen zu erstellen bzw. zu bestätigen ist (siehe Kapitel 

5.5.4.3).  
 

Wenn keines dieser Kriterien, die eine Standsicherheitsberechnung erfordern, gegeben ist, ins-

besondere keine rutschungsbegünstigenden Verhältnisse vorliegen, wird im Regelfall auf eine 
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Vorlage einer Standsicherheitsberechnung bei einem Betriebsplan für einen Steine- und Erden-

tagebau verzichtet, sofern die jeweiligen Grenzwerte (siehe Tabelle 5.8 und Tabelle 5.9) einge-

halten werden.  
 

[é] 
 

3. Generalneigungen für bleibende Böschungssysteme in Steine- und Erden-Betrieben  
 

Hinweis: Die in Tabelle 5.8 und Tabelle 5.9 gemachten Angaben stimmen mit denen in Anlage 4 

der Richtlinie des Sächsischen Oberbergamtes über die geotechnische Sicherheit im Bergbau 

über Tage (Richtlinie Geotechnik) überein (siehe Kapitel 5.5.4.1). 
 

3.1 im gewachsenen Lockergestein 
 

Tabelle 5.8: Empfohlene Grenzwerte für Böschungswinkel im gewachsenen Lockergestein 

Böschungshöhe Standdauer Neigungsverhältnis Böschungswinkel 

 20 m 
 5 Jahre 

> 5 Jahre 

1:1,0 

1:1,5 

45° 

34° 

 30 m 
 5 Jahre 

> 5 Jahre 

1:1,4 

1:1,9 

36° 

28° 

 40 m 
 5 Jahre 

> 5 Jahre 

1:1,7 

1:2,5 

30° 

22° 
 

3.2 im gekippten Lockergestein 
 

Tabelle 5.9: Empfohlene Grenzwerte für Böschungswinkel im gekippten Lockergestein 

Böschungshöhe Standdauer Neigungsverhältnis Böschungswinkel 

 20 m unbegrenzt 1:2,0 27° 

 30 m unbegrenzt 1:3,0 18° 

 40 m unbegrenzt 1:4,0 14° 
 

5.5.4.3 Sächsische Bergverordnung 

§ 8 Geotechnische Sicherheit 
 

(1) Der Unternehmer muss die Erdoberfläche in Bereichen, in denen durch betriebliche Maßnah-

men gefährliche Bewegungen an Halden oder Böschungen oder an der sonstigen Erdoberfläche 

oder in denen durch Grubenbaue oder andere untertägige Einrichtungen gefahrdrohende Tages-

brüche, Rutschungen, Erdrisse oder Senkungen entstanden oder zu erwarten sind, durch geeig-

nete Maßnahmen gegen Gefahren für Personen oder den öffentlichen Verkehr sichern. Im Vor-

feld betrieblicher Maßnahmen, die geeignet sind, die Sicherheit der Oberfläche im Sinne von Satz 

1 zu beeinträchtigen, sind auf Grundlage der geotechnischen Berechnung oder gebirgsmechani-

schen Beurteilung Sicherheitsabstände zu Nachbargrundstücken und schutzwürdigen Betriebs-

einrichtungen festzulegen und im Betrieb einzuhalten. 
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(2) Die Standsicherheit von Böschungssystemen nach § 14 Abs. 2 ABBergV ist nach Maßgabe 

der Anlage 1 unter Berücksichtigung der hydrogeologischen Verhältnisse nachzuweisen. Soweit 

dazu eine Berechnung notwendig ist, muss sie durch einen Sachverständigen geprüft werden, 

soweit sie nicht bereits von einem Sachverständigen erstellt wurde. Das Oberbergamt kann Aus-

nahmen zulassen, wenn die geotechnische Sicherheit in anderer Art und Weise sichergestellt ist. 
 

[é] 
 

Anlage 1  

Anforderungen an die geotechnische Sicherheit 
 

1. Standsicherheit von Böschungen 

 1.1 Die Standsicherheit von Böschungen ist grundsätzlich nachzuweisen.  
 

 [é] 
 

 1.3 im Lockergestein ist bei Vorliegen eines der nachstehenden Kriterien eine Standsi-

cherheitsberechnung durch einen Sachverständigen zu erstellen beziehungsweise zu be-

stätigen: 
 

  1.3.1 Es liegen rutschungsbegünstigende Verhältnisse vor (siehe Kapitel 5.5.5) 
 

  1.3.2 Böschungen mit einer Böschungshöhe von mehr als 10 m stehen ganz 

oder teilweise im Wasser; 
 

  1.3.3 Kippen, die mittels Lkw, Radlader, Raupen oder gleichgestellter Geräte-

technik aufgebaut werden oder wurden, überschreiten eine Kippenhöhe 

von 10 m; 
 

  1.3.4 die Kippenhöhe bei feinsandigem oder bindigem Lockergestein mit hoher 

Gleichförmigkeit oder mit einem bindigen Anteil von mehr als 30 Prozent 

überschreitet 10 m;  
 

  1.3.5 Kippen aus Lockergestein mit hohem bindigem oder feinsandigem Anteil 

und hoher Wassersättigung werden überkippt; 
 

  1.3.6 im Böschungsbereich sind unterirdische Hohlräume (zum Beispiel Karst-

hohlräume) oder Grubenbaue vorhanden; 
 

  1.3.7 es handelt sich um bleibende Böschungen von Tagebaurestlöchern oder 

um fortlaufende (aktive) Böschungen in Braunkohletagebauen; 
 

  1.3.8 im unmittelbaren Einflussbereich von bleibenden Böschungen oder Bö-

schungssystemen befinden sich zu schützende Objekte, so dass Sicher-

heitsabstände im Rahmen des Oberflächenschutzes für diese Objekte 

festzulegen sind; 
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  1.3.9 es ist eine Verringerung der Standsicherheit oder Tragfähigkeit durch Ver-

änderungen der Grund- oder Oberflächenwasserstände oder durch kor-

relierende Faktoren (zum Beispiel Strömungen, Wellenschlag) zu besor-

gen; 
 

  1.3.10 es besteht Setzungsfließ-/Verflüssigungsgefahr; 
 

  1.3.11 die Kippenhöhe beim Überkippen von Böschungen überschreitet 5 m, 

wobei bei Annäherung der Kippe an die bestehende Böschungskante 

bereits ab einer Entfernung zwischen fortschreitendem Kippenfuß und 

bestehender Böschungskante, die der Höhe der Kippe beziehungsweise 

der Höhe der vorhandenen Böschung entspricht, eine Standsicherheits-

gefährdung der vorhandenen Böschung auftreten kann; 
 

  1.3.12 Pfeiler temporärer Stützwirkung (Stützkörper) werden überkippt; 
 

  1.3.13 an Altkippen beziehungsweise an nicht fortlaufend betriebenen Kippen 

werden Verkippungs-, Erdbau- oder Nebenarbeiten durchgeführt; 
 

  1.3.14 geometrisch-stabile Böschungsverhältnisse werden durch (standsicher-

heitsmindernde) Eingriffe oder böschungsgestaltende Maßnahmen un-

terschnitten oder durch Belastungsänderung (Lasteintrag) destabilisiert; 
 

  1.3.15 Anzeichen für Böschungs- und Bodenbewegungen werden erkannt oder 

andere Umstände bekannt oder wahrgenommen, welche die Standsi-

cherheit oder Tragfähigkeit herabsetzen. 

5.5.5 Rutschungsbegünstigende Verhältnisse 

5.5.5.1 Richtlinie des Sächsischen Oberbergamtes über die geotechnische Sicherheit im 
Bergbau über Tage (Richtlinie Geotechnik), Stand 08.04.2005: 

Rutschungsbegünstigende Verhältnisse liegen vor, wenn: 

- im Lockergestein Schichten geringer Scherfestigkeit sowie andere geologisch vorgege-

bene Schwächezonen auftreten, 

- im Festgestein wirksame Trennflächen oder Schnittflächen vorhanden sind, die in Rich-

tung der Böschungsfläche einfallen und deren Fallwinkel kleiner als der der Böschungs-

fläche ist, 

- Böschungen ganz oder teilweise im Wasser stehen beziehungsweise eine hohe Wasser-

sättigung aufweisen, beziehungsweise bei denen dieser Zustand im Rahmen der Wie-

dernutzbarmachung eintreten wird, 

- Strömungskräfte von Oberflächen- beziehungsweise Grundwasser im Böschungsbereich 

auftreten, 

- Setzungsfließgefahr besteht, 



Zentrum Geotechnik 

11956/017 Schlussbericht, Standsicherheit von Endböschungen über und  

  unter Wasser von Gruben und Tagebauen in Bayern 
 

L:\ZG\F\StMWi\Böschungen\Berichte + Konzepte\11956-017_Schlussbericht\11956-017_Schlussbericht_02.docx  
53 

- Grubenbaue im Böschungsbereich verbleiben, 

- Anzeichen für Rutschungen oder Bewegungen erkannt oder andere Umstände wahrge-

nommen werden, die die Standsicherheit der Böschung beeinträchtigen 

- im Bereich von Altkippenböschungen und an nicht fortlaufend betriebenen Kippen Verkip-

pungs-, Erd- und Nebenarbeiten durchgeführt werden. 

5.5.5.2 Richtlinie für die Untersuchung der Standsicherheit von Böschungen der im Ta-
gebau betriebenen Braunkohlenbergwerke (RfS NRW), Stand 08.08.2013 

Rutschungsbegünstigende Verhältnisse liegen vor bei: 

- tektonischen Beanspruchungszonen, Schichtgrenzen oder Schichten mit geringer Scher-

festigkeit, insbesondere, wenn diese gleichsinnig mit der Böschungsneigung einfallen, 

- ungünstigen hydrologischen Verhältnissen, (z. B. freie oder gespannte Restwasser-

stände, Wasserzuflüsse, Wasseransammlungen am Böschungsfuß) welche die Standsi-

cherheit durch Verminderung der Festigkeiten oder durch hydromechanische Wirkungen 

(z. B. Auftrieb, Strömungsdruck, Wellenschlag) herabsetzen, 

- statischen Zusatzlasten oder Erschütterungen (z.B. durch Verkehrsanlagen), 

- alten Grubenbauen, Kohlepfeilern oder -festen und ehemaligen Kippen. 

5.5.5.3 Richtlinie der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI 
Praxishandbuch online), Stand 22.09.2020 

C3.3 Uferböschung (Standsicherheit) 
 

Rutschungsbegünstigende Verhältnisse von Böschungen liegen vor, wenn Böschungen aus bin-

digem Lockergestein oder Böschungshöhen von mehr als 10 m ganz oder teilweise im Wasser 

stehen. Die Böschungsneigung richtet sich unter anderem nach der Bodenart, den vorhandenen 

Auflasten, den möglichen Erschütterungen, den Grundwasserverhältnissen sowie den geologi-

schen Verhältnissen und wird durch einen Standsicherheitskoeffizienten ausgedrückt: 

- nicht bindiger oder weicher Boden (z. B. Mutterboden, Sande, Kiese): Neigung < 45°; 

- steifer oder halbfester bindiger Boden (z. B. Lehm, Mergel, Ton, Böden mit festem Zu-

sammenhang): Neigung < 60°; 

[é] 
 

Diese Böschungswinkel dürfen [während des laufenden Abbaubetriebs] ohne rechnerischen 

Nachweis der Standsicherheit nicht überschritten werden. 

5.5.6 Beobachtungsmethode 

5.5.6.1 Aus Handbuch EC7 Kapitel 2.7 

Beobachtungsmethode 
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(1) Wenn die Vorhersage des geotechnischen Verhaltens schwierig ist, kann es zweckmäßig 

sein, das als ĂBeobachtungsmethodeñ bekannte Verfahren anzuwenden, bei dem der Entwurf der 

Bauausführung überprüft und gegebenenfalls angepasst wird. 
 

(2)P Folgende Forderungen müssen erfüllt sein, ehe mit dem Bau begonnen wird: 

- für das Verhalten des Bauwerks müssen zulässige Grenzen festgelegt werden; 

- die Bandbreite möglichen Verhaltens muss bewertet werden, und es muss gezeigt wer-

den, dass eine annehmbare Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das wirkliche Verhal-

ten innerhalb dieser Grenzen bleiben wird; 

- ein Konzept für die Messungen muss geplant werden, mit denen erkannt werden kann, 

ob das wirkliche Verhalten in dem Toleranzbereich bleibt. Die Messungen das genügend 

früh anzeigen und in ausreichend kurzen Zeitabständen ausgeführt werden, damit Ge-

genmaßnahmen erfolgreich vorgenommen werden können; 

- die Reaktionszeiten der Messgeber und die Verfahren zur Auswertung der Ergebnisse 

müssen im Vergleich zu möglichen Systemveränderungen ausreichend kurz sein; 

- es muss ein Konzept von Gegenmaßnahmen geplant werden, die zur Anwendung kom-

men, wenn das Messsystem ein Verhalten außerhalb des Toleranzbereichs anzeigt. 
 

(3)P Während der Bauausführung müssen die Messungen planmäßig ausgeführt werden. 
 

(4)P Die Ergebnisse der Messungen müssen in geeigneten Abständen bewertet werden. Die ge-

planten Gegenmaßnahmen müssen eingesetzt werden, falls die festgelegten Grenzen überschrit-

ten werden. 
 

(5)P Die Messausrüstung muss entweder ersetzt oder erweitert werden, wenn sie keine zuver-

lässigen Daten in geeigneter Form oder in ausreichender Menge liefert. 
 

5.5.7 Geotechnische Kategorien  

Im Hinblick darauf, dass im Rahmen des Forschungsprojekts ebenfalls ein Konzept zur Einord-

nung der Grubenböschungen in Böschungskategorien in Anlehnung an die Definition der Geo-

technischen Kategorien im EC7 entwickelt wird, werden hier die Hinweise dazu aus DIN EN 

1997:2014-3 (EC7) und DIN 1054:2010 zusammengefasst im Handbuch EC7 sowie aus der DIN 

4020:2010-12 wiedergegeben: 

5.5.7.1 aus EC7 und DIN 1054 

A 2.1.2.2 Geotechnische Kategorie GK1 
 

(14) Die Geotechnische Kategorie 1 sollte nur kleine und relativ einfache Bauwerke umfassen, 

bei denen 

- die grundsätzlichen Anforderungen auf Grund von Erfahrungen und qualitativen geotech-

nischen Untersuchungen erfüllbar sind; 

- ein vernachlässigbares Risiko besteht. 
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A (14) Die Geotechnische Kategorie GK 1 umfasst Baumaßnahmen mit geringem Schwierigkeits-

grad im Hinblick auf Bauwerk und Baugrund. 
 

(15) Verfahren für Bauwerke der Geotechnischen Kategorie 1 sollten nur dort angewendet wer-

den, wo hinsichtlich Gefährdung durch Geländebruch oder Bewegung im Baugrund keine Beden-

ken bestehen, und bei Baugrundverhältnissen, für die vergleichbare örtliche Erfahrungen für ein 

einfaches Verfahren ausreichen. In solchen Fällen dürfen Planung und Bemessung der Gründung 

und des Bauwerks nach routinemäßigen Verfahren erfolgen. 
 

(16) Verfahren für Bauwerke der Geotechnischen Kategorie 1 sollten nur dort angewendet wer-

den, wo der Baugrubenaushub oberhalb des Grundwasserspiegels bleibt oder wo eine vergleich-

bare örtliche Erfahrung vorliegt, dass ein Aushub im Grundwasser unbedenklich ist. 
 

A(16a) Die Geotechnische Kategorie 1 setzt einfache und überschaubare Baugrundverhältnisse 

voraus. Gegebenheiten, die diese Einstufung rechtfertigen, liegen vor, wenn der Baugrund in 

waagerechtem oder schwach geneigtem Gelände nach gesicherter örtlicher Erfahrung als trag-

fähig und setzungsarm bekannt ist.  
 

A(16b) Die Einstufung in die Geotechnische Kategorie 1 setzt voraus, dass Grundwasser unter-

halb der Baugruben- bzw. Gründungssohle liegt. 
 

A(16c) Gegebenheiten des Bauwerks, die eine Einstufung in die Geotechnische Kategorie 1 

rechtfertigen, liegen in der Regel vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

- [é] 

- Es handelt sich um Bauwerke, bei denen nach DIN EN 1998-5/NA im Hinblick auf Erdbe-

benbelastung kein Nachweis der Standsicherheit erforderlich ist; 

- Nachbargebäude, Verkehrswege, Leitungen usw. werden durch das Bauwerk selbst oder 

durch die für seine Errichtung notwendigen Bauarbeiten nicht in ihrer Standsicherheit ge-

fährdet oder in ihrer Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. 
 

A 2.1.2.3 Geotechnische Kategorie GK 2 
 

(17) Die Geotechnische Kategorie 2 gilt für konventionelle Gründungen und Bauwerke ohne un-

gewöhnliches Risiko oder schwierige Baugrund- und Belastungsverhältnisse.  
 

A(17) Die Geotechnische Kategorie GK 2 umfasst Baumaßnahmen mit mittlerem Schwierigkeits-

grad im Hinblick auf das Zusammenwirken von Bauwerk und Baugrund. 
 

(18) Die Nachweise für Bauwerke der Geotechnischen Kategorie 2 sollten in der Regel zahlen-

mäßig ausgewiesene geotechnische Kenngrößen und Berechnungen enthalten, um die grund-

sätzlichen Anforderungen zu erfüllen. 
 

A(18) Bauwerke der Geotechnischen Kategorie GK 2 erfordern eine ingenieurmäßige Bearbei-

tung und einen rechnerischen Nachweis der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit. 
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(19) Bei der Planung von Bauwerken oder Bauwerksteilen der Geotechnischen Kategorie 2 ge-

nügen Routineverfahren für die Feld- und Laborversuche sowie bei der Bemessung und Ausfüh-

rung. 
 

ANMERKUNG Konventionelle Bauwerke oder Bauwerksteile, die der Geotechnischen Kategorie 

2 entsprechen, sind z.B.: 

- [é] 

- Aufschüttungen und Erdarbeiten; 

- [é] 
 

A(19a) Die Geotechnische Kategorie GK2 setzt durchschnittliche Baugrundverhältnisse voraus, 

die nicht in GK 1 oder GK 3 fallen.  
 

A(19b) Die Geotechnische Kategorie GK2 setzt durchschnittliche Grundwasserverhältnisse vo-

raus. Beispiele dafür sind: 

- Die freie Grundwasseroberfläche liegt höher als die Bauwerkssohle;  

- Grundwasserzutritte bzw. die Wasserhaltung sind mit üblichen Maßnahmen beherrsch-

bar; 

- Durch diese Maßnahmen sind keine ungünstigen Einflüsse auf die Umgebung zu befürch-

ten.  
 

[é] 
 

A(19e) Als sonstige Baumaßnahmen zählen in der Regel zu Geotechnischen Kategorie GK2 

auch 

- Boden- und Felsdeponien ohne Kontamination und 

- [é] 

 

A 2.1.2.4 Geotechnische Kategorie GK 3 
 

(20) Die Geotechnische Kategorie 3 sollte alle Bauwerke und Bauwerksteile umfassen, die nicht 

zu den Geotechnischen Kategorien 1 und 2 gehören.  
 

(21) Die Geotechnische Kategorie 3 sollte im Allgemeinen nach anspruchsvolleren Vorgaben und 

Regeln als in dieser Norm genannten untersucht werden. 
 

ANMERKUNG Beispiele für die Geotechnische Kategorie 3 sind: 

- Sehr große und ungewöhnliche Bauwerke; 

- Bauwerke mir außergewöhnlichen Risiken oder ungewöhnlich schwierigen Baugrund- o-

der Belastungsverhältnissen; 

- Bauwerke in seismisch stark betroffenen Gebieten; 

- Bauwerke in Gebieten, in denen mit instabilen Baugrundverhältnissen oder mit andauern-

den Bewegungen im Untergrund zu rechnen ist, so dass ergänzende Untersuchungen 

oder Sondermaßnahmen erforderlich sind.  
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A(22) Bauwerke der Geotechnischen Kategorie GK 3 erfordern über die Vorgaben von A(18) 

hinaus zusätzliche Untersuchungen sowie vertiefte geotechnische Kenntnisse und Erfahrungen 

in dem jeweiligen Spezialgebiet. 
 

A(23) Die Geotechnische Kategorie GK 3 umfasst Baumaßnahmen mit hohem Schwierigkeits-

grad im Hinblick auf das Zusammenwirken von Bauwerk und Baugrund.  
 

A(24) Gegebenheiten des Baugrunds, die in der Regel eine Einstufung in die GK 3 erfordern, sind 

ungewöhnliche oder besonders schwierige Baugrundverhältnisse wie: 

- Geologisch junge Ablagerungen mit regelloser Schichtung bzw. geologisch wechselhafte 

Formationen; 

- Böden, die zum Kriechen, Fließen, Quellen oder Schrumpfen neigen; 

- bindige Böden ohne ausreichende Duktilität, [é], z.B. strukturempfindliche Seetone; 

- weiche organische und organogene Böden größerer Mächtigkeit; 

- Fels, der zur Auflösung oder zu starkem Zerfall neigt, z.B. Salz, Gips und verschiedene 

veränderlich feste Gesteine; 

- Fels, der in Bezug auf das Bauvorhaben ungünstig verlaufende Störungszonen oder 

Trennflächen enthält; 

- Bergsenkungsgebiete oder Gebiete mit Erdfällen oder Baugrund mit ungesicherten Hohl-

räumen; 

- unkontrolliert geschüttete Auffüllungen. 
 

A(25) Gespanntes Grundwasser, das durch Bodenaushub zu artesischem Grundwasser werden 

kann, ist der Geotechnischen Kategorie GK 3 zuzuordnen. 
 

A(26) Ergänzend zur Anmerkung in (21) werden als Beispiele für Bauwerke der Geotechnischen 

Kategorie GK 3 genannt: 

- Bauwerke mit hohem Sicherheitsanspruch oder hoher Verformungsempfindlichkeit; 

- Bauwerke mit ungewöhnlichen Lastkombinationen, die für die Gründung maßgebend wer-

den; 

- Bauwerke, die durch Wasser mit einer Druckhöhe von mehr als 5 m belastet sind; 

- Einrichtungen und Baumaßnahmen, die den Grundwasserspiegel vorübergehend oder 

bleibend verändern, sofern damit ein Risiko für benachbarte Bauten entsteht; 

- Bauwerke der Bedeutungskategorie III und IV nach DIN EN 1998-5/NA, bei denen im Hin-

blick auf Erdbebenbelastung ein Nachweis der Standsicherheit erforderlich ist; 

- Bauwerke oder Baumaßnahmen, bei denen die Beobachtungsmethode zum Nachweis 

der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit angewendet wird. 

[é] 
 

5.5.7.2 aus DIN 4020:2010-12 

Die DIN 4020 gibt im Anhang Beispiele für Bauwerke der jeweiligen Geotechnischen Kategorie.  
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Tabelle AA.1: Situation Gesamtstandsicherheit: 
 

Geotechnische Kategorie 1: 

Geböschte Baugruben und nicht verbaute Gräben nach DIN4124 ohne Einwirkung von Grund-

wasser. 
 

Geotechnische Kategorie 2: 

Böschungshöhen bis 10 m bei nichtbindigen Böden, bindigen Böden mit mindestens steifer Kon-

sistenz oder Fels mit bekannten geotechnischen Eigenschaften.  
 

Geotechnische Kategorie 3: 

Hänge, Böschungen und Dämme, nicht verankerte Stützbauwerke und Baugrubenwände sowie 

konstruktive Böschungssicherungen in folgenden Fällen: 

- allgemein bei mehr als 10 m Höhe 

- bei ausgeprägter Kriechfähigkeit des Bodens 

- bei Gefahr von Setzungsfließen 

- bei Nichtausreichen ebener Betrachtungen von Bruchkörpern im Boden 

- bei maßgeblichem Einfluss von Erdbeben 

[é] 
 

5.5.8 Baugrunduntersuchungen 

5.5.8.1 aus DIN EN 1997-2:2010-10 (EC7): Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik 

2.2 Abfolge der Baugrunduntersuchungen 

Baugrunduntersuchungen sollten normalerweise in Etappen abhängig von den Fragen durchge-

führt werden, die sich während der Planung, des Entwurfs und der Baudurchführung des aktuel-

len Projektes ergeben. Die folgenden Etappen werden einzeln in Abschnitt 2 behandelt: 

- Voruntersuchungen für Lage und Vorentwurf für das Bauwerk (siehe 2.3); 

- Hauptuntersuchungen (siehe 2.4); 

- Kontrolluntersuchungen und baubegleitende Messungen (siehe 2.5). 

 

2.3 Voruntersuchungen 
 

(1) Voruntersuchungen sollten so geplant werden, dass - soweit erforderlich ï ausreichende Da-

ten erhalten werden, für: 

- die Bewertung der Gesamtstandsicherheit und die grundsätzliche Eignung des Planungs-

bereiches; 

- die Bewertung der Eignung des Planungsbereiches im Vergleich mit alternativen Bauplät-

zen; 

- die Bewertung der geeigneten Lage des Bauwerkes; 
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- die Beurteilung möglicher Auswirkungen der geplanten Arbeiten auf die Umgebung wie 

benachbarte Gebäude, Bauwerke und Gelände; 

- die Beschreibung von Entnahmestellen; 

- die Bewertung der möglichen Gründungsarten und jeder Art von Bodenverbesserung; 

- die Planung der Haupt- und Kontrolluntersuchungen, einschließlich der Beschreibung der 

Verbreitung des Baugrundes, der das Verhalten des Bauwerks maßgebend beeinflussen 

kann. 
 

(2) Eine Voruntersuchung des Baugrunds sollte eine Einschätzung des Baugrunds zu folgenden 

Punkten liefern, sofern sie von Bedeutung sind: 

- Boden- und Felsart und ihrer Schichtung; 

- Grundwasserspiegel oder dem Profil des Porenwasserdruckes; 

- vorläufige Angaben zu den Festigkeits- und Verformungseigenschaften von Boden und 

Fels; 

- mögliches Auftreten von kontaminiertem Baugrund oder Grundwasser, die sich schädlich 

auf die Dauerhaftigkeit des Baumaterials auswirken könnten. 
 

2.4 Hauptuntersuchungen 

2.4.1 Felduntersuchungen 

2.4.1.1 Allgemeines 
 

(1)P Für den Fall, dass die Voruntersuchungen nicht die erforderlichen Informationen liefern, um 

die Aspekte in 2.3 zu bewerten, müssen ergänzende Untersuchungen in der Hauptuntersuchung 

ausgeführt werden. 
 

(2) Falls erforderlich, sollten die Felduntersuchungen der Hauptuntersuchung Folgendes ein-

schließen: 

- Bohrungen, Schürfe, Schächte und/oder Stollen für die Probengewinnung; 

- Grundwassermessungen; 

- Feldversuche. 
 

5.5.8.2 aus DIN 4020:2010-12: Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwe-
cke 

A 2.2.2 Geotechnische Kategorien  

A (1) Die Einstufung in eine der drei Geotechnischen Kategorien ist vor Beginn der geotechni-

schen Untersuchungen vorzunehmen und mit fortschreitendem Kenntnisstand anzupassen, 

siehe DIN EN 1997-1:2009-09, 2.1 (11) (siehe Kapitel 5.5.7 und 6.8.11).  
 

A (2) Die Festlegungen zu den Geotechnischen Kategorien in DIN EN 1997-1 und DIN 

1054:2010-12, A 2.1.2 sind zu beachten.  
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A (3) Bei Baumaßnahmen der Geotechnischen Kategorie GK 2 oder GK 3 ist ein Sachverständi-

ger für Geotechnik einzuschalten. Seine Mitarbeit ist bereits zum Zeitpunkt der Grundlagenermitt-

lung oder der Vorplanung erforderlich.  
 

A (4) Der Sachverständige für Geotechnik unterstützt die Planung von Bauwerken und Bauteilen 

im Erd- und Grundbau und weist deren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit nach. Dafür 

muss er die erforderlichen Erkundungen und geotechnischen Untersuchungen sowie Messungen 

planen. 
 

A (5) Der Sachverständige für Geotechnik hat die fachgerechte Ausführung der Aufschlüsse so-

wie der Feld- und Laboruntersuchungen zu überwachen, die aus dem Aufschluss und Untersu-

chungsbefund sich ergebenden Folgerungen für Planung und Konstruktion zu ziehen und die 

Wechselwirkung zwischen den angetroffenen Baugrundverhältnissen einerseits und der Planung, 

Konstruktion und Bauausführung andererseits dem Bauherrn sowie gegebenenfalls dem Ent-

wurfsverfasser und den Fachplanern benachbarter Fachgebiete darzulegen. Er hat bei Baumaß-

nahmen der Geotechnischen Kategorie GK 2 oder GK 3 die Geotechnischen Berichte zu erstel-

len. 
 

A (6) Die Geotechnische Kategorie GK 3 erfordert vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in dem 

jeweiligen Teilgebiet der Geotechnik, [é]. 
 
 

A 2.2.3 Untersuchungsumfang 
 

Geotechnische Kategorie 1 
 

A(1) Für Verhältnisse, die der Geotechnischen Kategorie 1 entsprechen, müssen als Mindestan-

forderungen an die geotechnische Untersuchung des Baugrunds folgende Maßnahmen getroffen 

werden:  

- Einholen von Informationen über die allgemeinen Baugrundverhältnisse und die örtlichen 

Bauerfahrungen der Nachbarschaft;  

- Erkunden der Bodenarten bzw. Gesteinsarten und ihrer Schichtung;  

- Abschätzen der Grundwasserverhältnisse vor, während und nach der Bauausführung;  

- Besichtigen der ausgehobenen Baugrube.  

 

Art und Umfang dieser geotechnischen Untersuchungen müssen die Überprüfung der vorausge-

setzten Baugrundverhältnisse nach der Geotechnischen Kategorie 1 ermöglichen, siehe A 2.2.2, 

A (1) und A (3). Bei der Geotechnischen Kategorie 1 wird nicht zwischen Vor- und Hauptuntersu-

chungen unterschieden. 
 

Geotechnische Kategorie 2 
 

A(2) Bei Verhältnissen, die der Geotechnischen Kategorie 2 entsprechen, sind direkte Auf-

schlüsse erforderlich. Die für die Beurteilung und die Berechnung notwendigen Baugrundkenn-

größen müssen versuchstechnisch und/oder mit Hilfe von Korrelationen bestimmt werden. 
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Geotechnische Kategorie 3 
 

A(3) Bei Verhältnissen nach der Geotechnischen Kategorie 3 ist zu prüfen, ob über den für die 

Geotechnische Kategorie 2 erforderlichen Umfang hinaus weitere Untersuchungen notwendig 

sind, die sich aus den besonderen Abmessungen, Eigenschaften und Beanspruchungen des 

Bauwerks oder aus Sonderfragen des Baugrunds, des Grundwassers oder der Umgebung erge-

ben. 
 

Zu 2.4 Hauptuntersuchungen 

[é] 
 

Zu 2.4.1.3 Lage und Tiefe der Untersuchungspunkte 
 

A (1) Die Abstände der Untersuchungspunkte und Tiefe der Aufschlüsse sind unter Berücksich-

tigung von DIN EN 1997-2:2010-10, Anhang B.3 (siehe Kapitel 5.5.8.3) festzulegen. 
 

A (3) Bei schwierigen Baugrundverhältnissen oder zur Eingrenzung von Unregelmäßigkeiten sind 

geringere Abstände bzw. eine größere Anzahl von Aufschlüssen erforderlich. 
 

A (2) Maßgebende Grundwasserstände sind unter Berücksichtigung von Art und Nutzungsdauer 

der baulichen Anlage anzugeben. 
 

5.5.8.3 aus DIN EN 1997-2:2010-10, Anhang B.3 

(1) Folgende Abstände von Aufschlusspunkten sollten als Richtwerte benutzt werden: 

[é] 

- bei großflächigen Bauwerken ein Rasterabstand von nicht mehr als 60 m; 

[é] 

Mindestwerte für Aufschlusstiefe: 
 

(7) Dämme und Einschnitte, der höhere Wert folgender Bedingungen sollte gewählt werden 

Bei Einschnitten: 

- Za Ó 2,0 m 

- Za Ó 0,4 h 

Dabei ist h die Einschnittstiefe. 
 

 

Abbildung 5.15: Bild B.2: Dämme und Einschnitte aus DIN EN 1997-2:2010-10, Anhang B.3 
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5.6  Fazit zu den Regelwerken 

Die Regelwerke aus Geotechnik und zu Regelungen im Bereich des Bergbaus legen die Grund-

lage zur Kategorisierung und Bewertung von Grubenböschungen. Allerdings verlangt es dazu 

nach einer Zusammendarstellung der Regelungen aus beiden Bereichen und einer Festlegung, 

wann welche Festlegungen und Methoden angewendet werden sollten. Dabei geht es auch da-

rum abzuwägen zwischen den für geotechnische Bauwerke gemachten Regelungen zu Standsi-

cherheit und Gebrauchstauglichkeit aus EC7 und DIN 1054 und den Anforderungen an nicht als 

klassische geotechnische Bauwerke definierte Grubenböschungen, die als Nebenprodukt der 

Rohstoffgewinnung entstehen. Dies geschieht in Kapitel 6.8 und dem zu diesem Schlussbericht 

gehörigen Handbuch.  
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6 Geotechnische Bewertung von Endböschungen über und unter Wasser 

6.1 Grundlegendes 

Zur Bewertung der Standsicherheit von Endböschungen muss aus geotechnischer Sicht die Bö-

schungsgeometrie, das Bodenmaterial, aus dem die Böschung zusammengesetzt ist, sowie des-

sen in-situ Zustand (Dichte, Wassergehalt), die Grundwasserstände und die damit verbundenen 

Strömungsverhältnisse des (gespannten) Grundwassers sowie das bodenmechanische und hyd-

raulische Verhalten der Böschungsmaterialen bekannt sein. Zusätzlich hängt die Bewertung der 

Standsicherheit von den gemäß dem Nachnutzungskonzept geplanten Belastungen der Bö-

schung ab. In Gebieten, in denen eine seismische Beanspruchung der Böschungen nicht auszu-

schließen ist, müssen diese ebenfalls bei der Standsicherheitsuntersuchung mit einbezogen wer-

den.  
 

Vor allem unter Wasser sind die maßgebenden Böschungsgeometrien eine direkte Folge des 

Abbauverfahrens (kontrollierter oder unkontrollierter Abbau). Unterwasserböschungen können 

sich im Laufe der Jahre infolge von äußeren Einflüssen vor allem bei unkontrollierten Abbauver-

fahren teils deutlich abflachen (MEYER & FRITZ, 2001; RICHWIEN, 2005) (siehe Kapitel 5.3). Infolge 

des Aushubs von ehemals durchströmten Bodenbereichen kann das Strömungsbild des Grund-

wassers gegenüber den natürlichen Verhältnissen langfristig verändert werden. Die Gefahr von 

Erosionserscheinungen infolge zu hoher Strömungskräfte muss untersucht werden. Zu beachten 

ist außerdem, dass es infolge des Abbauprozesses zu einer Entmischung und anschließender 

korngrößenabhängiger Sedimentation der anstehenden Böden kommen kann, womit sich die 

hydraulischen und bodenmechanischen Eigenschaften des Böschungsmaterials ändern können. 

Wird auf diese Schichten angeschüttet, stellen vor allem Feinkornschichten potentielle Schwach-

stellen dar, die im Vorlauf des Abbauprozesses oder auch während des Abbauprozesses nicht 

erkundet werden können. Zudem kann es im Zuge der Förderung des Aushubmaterials zu Un-

terdrücken im gewachsenen Boden kommen, die infolge von Suffosion zu einer tiefgreifenden 

Veränderung des Böschungsmaterials führen würden (siehe Kapitel 5.4.1). Vor dem Anschütten 

von Böschungsflanken ist deshalb ggfs. eine Erkundung der Böschungsflanken und des Bö-

schungsfußes nötig.  
 

Überwasserböschungen können im Grundwasser mit Wasserhaltung oder über dem Grundwas-

ser ohne Wasserhaltung ausgeführt werden. Sofern eine Wasserhaltung während des Abbaupro-

zesses benötigt wird, sind zur Beurteilung der Standsicherheit der Endböschung die nach Ab-

schaltung der Wasserhaltung ggfs. geänderten Grundwasserverhältnisse und die damit verbun-

dene Gefahren zu überprüfen. Abbauböschungen sind aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu-

meist so steil wie möglich angelegt. Vor allem in kohäsiven stark überkonsolidierten Böden oder 

Böden, die eine hohe Strukturfestigkeit aufweisen, werden teils sehr steile und hohe Böschungen 

erstellt. 
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Während der Betriebsphase oder im Anschluss daran werden sowohl bei der Nassgewinnung als 

auch bei der Trockengewinnung die Abbauböschungen im Hinblick auf innerbetriebliche Erfor-

dernisse oder hinsichtlich des Nachnutzungskonzepts häufig angeschüttet. Das Einbringen der 

An-(Vor-)schüttung erfolgt dabei entweder erdbautechnisch kontrolliert (verdichtet), oder aber un-

kontrolliert. Die damit einhergehende Veränderung der Böschungsgeometrie sowie des Bö-

schungsmaterials muss bei der Standsicherheitsbeurteilung berücksichtigt werden. Zu beachten 

ist ggfs. zudem eine Sedimentation von Feinkornschichten mit geringer Scherfestigkeit z.B. in 

Schlammteichen. Diese Feinkornschichten stellen bei Anschüttung auf diese Schicht eine poten-

tielle Schwachstelle dar.  
 

Sofern die Grube oder der Tagebau nach der Betriebsphase geflutet werden soll, sind ggfs. ver-

änderliche hydraulische und bodenmechanische Eigenschaften des gewachsenen und verkipp-

ten Böschungsmaterials bei Wasserzufuhr festzustellen und bei der Standsicherheitsbewertung 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist das Potential des gewachsenen Bodens sowie des An-

schüttmaterials hinsichtlich Setzungsfließen und Bodenverflüssigung zu bewerten.  
 

Bei Anschüttungen ist allgemein die Möglichkeit des Aufbaus von Porenwasserüberdrücken in-

folge des Einbringens von abdichtenden Bodenbereichen oder Grundwasserstauern z.B. durch 

die Wahl eines geeigneten Verfüllmaterials oder durch das Anbringen von Dränagen zu vermei-

den. Ggfs. ist ein Aufbau von Porenwasserüberdrücken in der Standsicherheitsanalyse zu be-

rücksichtigen. 

6.2 Risikobewertung 

Zentraler Bestandteil der Bewertung einer Böschung ist die Risikobewertung. Dabei wird das Ri-

siko Ὑ bei Versagen einer Böschung in der Regel als das Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit 

Ὁ und dem Schadensausmaß Ὓ definiert. 
 

Ὑ Ὁ  Ὓ (1) 
 

Risiken werden eingeteilt in Bereiche, die als Ăsicherñ und Ăunsicherñ bewertet werden. Der ¦ber-

gang zwischen den beiden Bereichen wird als das sogenannte Grenzrisiko Ὑ  definiert, das auf 

Basis sozioökonomischer Überlegungen festgelegt werden muss. Selbst bei Risiken die kleiner 

sind als das Grenzrisiko verbleibt immer ein nicht auszuschließendes Restrisiko. 
 

Eine ausführliche Erläuterung der Ermittlung der genannten verschiedenen Risiken, Eintrittswahr-

scheinlichkeiten unerwünschter Ereignisse und Schadensausmaße in Bezug auf Bergbauaktivi-

täten wird in DGGT (2020) gegeben, die hier in Bezug auf die Fragestellung der 

Böschungsstandsicherheit zusammengefasst wiedergegeben wird. Zunächst müssen uner-

wünschte Ereignisse, die eine Schadens- oder Gefahrenquelle darstellen, definiert werden. In 

Bezug auf die Böschungen wären dies beispielsweise: 

- Versagen der Böschung mit tiefgreifenden Bruchmechanismen 

- Grundbruch 
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- Oberflächliches Abrutschen der Böschung (Hautrutschungen) 

- Unerwünschte Baugrundverformungen im Bereich der Böschung inklusive eines Bereichs 

um den Böschungsfuß und die Böschungsschulter. 
 

Basierend auf den örtlichen Randbedingungen müssen Eintrittswahrscheinlichkeiten Ὁ unter Be-

rücksichtigung möglicher Ursachen (bspw. Grundwasserschwankungen, außerplanmäßige Be-

lastungen) für alle unerwünschten Ereignisse definiert werden. Zur quantitativen Festlegung von 

Eintrittswahrscheinlichkeiten fehlen bislang die Verfahren, so dass eine qualitativ verbale Kate-

gorisierung vorgenommen werden muss. Beispiele hierfür wären: 

- sehr wahrscheinlich 

- wahrscheinlich 

- wenig wahrscheinlich 

- praktisch unmöglich 
 

Die Schadensaumaße Ὓ müssen in ähnlicher Form kategorisiert werden, wobei zwischen Perso-

nen-, Sach- und Umweltschäden zu unterscheiden ist. Beispiele hierfür wären: 

- sehr hoch 

- hoch 

- klein 

- unbedeutend 
 

Auf Basis dieser Kategorisierungen können Risikoklassen festgelegt werden. Im hier wiederge-

gebenen Beispiel wird zwischen vier Klassen unterschieden (siehe Abbildung 6.1). 
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Ÿ

 

sehr wahrscheinlich IV III II I 
 

wahrscheinlich IV IV III II Ὑ Ὑ  

wenig wahrscheinlich IV IV IV III 
Ὑ Ὑ  

praktisch unmöglich IV IV IV IV Ὑ Ὑ  

 
unbedeutend klein hoch sehr hoch 

 

Schadensausmaß   Ÿ 

Abbildung 6.1: Risikoklassen (nach DGGT (2020) und angepasst)  
 

In der folgenden Tabelle 6.1 werden in Anlehnung an DGGT (2020) Beispiele für Risikoklassen 

bei der Bewertung der Böschungsstandsicherheit angegeben. 
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Tabelle 6.1: Bewertungsbeispiele für Risikoklassen bei Grubenböschungen 

Risiko-

klasse 
Schadensbild Nutzung Standsicherheit 

Empfohlene 

Maßnahmen 

I 

- Großflächiges, 

tiefgreifendes 

Böschungsver-

sagen 

- Oberflächliche 

Rutschungen 

(Hautrutschungen) 

- Risse im 

Böschungsbereich 

- Größere Verformun-

gen an Böschungs-

schulter und ïFuß 

- Flutungs bzw. Über-

flutungsgefahr 

- Starke Wasser-

standschwankun-

gen 

- Unmittelbare 

Bebauung, Be-

reiche mit er-

höhter stati-

scher und dy-

namischer Be-

lastung 

- Verkehrswege 

- Stark frequen-

tierte öffentliche 

Bereiche 

- Nicht dauerhaft 

standsicher 

- Akute Versagens-

gefahr 

- Akute Gefährdung 

der öffentlichen 

Sicherheit 

- Sofortige Sper-

rung der Bö-

schung und Um-

gebung 

- Sofortsicherung 

- Handlungsbedarf 

für Sicherungs- 

und Sanierungs-

maßnahmen 

II 

- Oberflächliche 

Rutschungen 

(Hautrutschungen) 

- Risse im 

Böschungsbereich 

- Verformungen an 

Böschungsschulter 

und -Fuß 

- Nicht unmittel-

bar angren-

zende Bebau-

ung 

- Land- und forst-

wirtschaftliche 

Flächen 

- Gering frequen-

tierte öffentliche 

Bereiche (Feld-

wege) 

 

- Nicht dauerhaft 

standsicher 

- Hohe Gefährdung 

der öffentlichen 

Sicherheit 

 

- Sofortige Sper-

rung der Bö-

schung und Um-

gebung 

- Sofortsicherung 

- Handlungsbedarf 

für Sicherungs- 

und Sanierungs-

maßnahmen 

III 

- Risse im 

Böschungsbereich 

- Kleine Verformun-

gen an Böschungs-

schulter und -Fuß 

- Randlage von 

Bebauungen, 

jedoch außer-

halb deren un-

mittelbarer Nut-

zung 

- Land- und forst-

wirtschaftliche 

Flächen 

- Mittel- und lang-

fristig ist keine 

dauerhafte Stand-

sichert gegeben 

- Periodische Kon-

trollen werden 

empfohlen (mo-

natlich bis jähr-

lich) 

- Mittel- und lang-

fristig sind Unter-

suchungs-und 

Sanierungsarbei-

ten vorzusehen 
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Tabelle 6.1: Bewertungsbeispiele für Risikoklassen bei Grubenböschungen 

Risiko-

klasse 
Schadensbild Nutzung Standsicherheit 

Empfohlene 

Maßnahmen 

IV 

- Kein Böschungsver-

sagen 

- Keine oberflächli-

chen Rutschungen 

(Hautrutschungen) 

- Keine Risse im 

Böschungsbereich 

- Keine Verformun-

gen an Böschungs-

schulter und ïFuß 

- keine Nutzungs-

einschränkung 

- Dauerhaft standsi-

cher 

 

- Periodische Kon-

trollen in größe-

ren Intervallen 

werden in Einzel-

fällen empfohlen 

 

Das komplette Vorgehen empfohlen in DGGT (2020) zur Bewertung von Risiken und dem 

Handlungsbedarf in von Bergbau betroffenen Gebieten ist in Abbildung 6.2 zusammengefasst.  

 

 

Abbildung 6.2: Grundlegende Schritte bei der Risikountersuchung und ïbewertung sowie der 

Gefahrenabwehr in Altbergbaugebieten (DGGT, 2020) 

 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass eine umfangreiche Risikobewertung nur im Falle von 

komplizierten oder sehr großen Gruben und Tagebauen realisierbar ist. Für kleine Gruben, die 

auch im Hinblick auf ihre Nachnutzung kein großen Gefährdungspotenzial besitzen, ist der Auf-

wand einer Risikobewertung wie oben beschrieben in der Regel nicht zu rechtfertigen. Das im 

Folgenden in Kapitel 7 beschriebene Vorgehen zur Kategorisierung von Grubenböschungen in 

sogenannte Böschungskategorien beinhaltet zudem auch schon eine Art Risikobewertung, die in 

Schadenserfassung und fachliche Beurteilung Risikobewertung

Voruntersuchung ggf. mit Archivrecherche und 
Klassifizierung möglicher Einwirkungsbereiche

Erstbewertung des Risikos für die öffentliche 
Sicherheit und ggf. Ersteinstufung in 

Untersuchungs- und Sanierungsprioritäten, 
Festlegung von Erstsicherungsmaßnahmen

Geotechnisch-markscheiderische 
Untersuchungen mit Klassifizierung der 
nachgewiesenen Einwirkungsbereiche

Bewertung des Risikos für die öffentliche 
Sicherheit, ggf. Einstufung in 

Bearbeitungsprioritäten und Festlegung von 
Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen

Realisierung von Sicherungs- und Sanierungs-/ 
Verwahrungsmaßnahmen sowie ggf. von 

Detailuntersuchungen

Abschlussdokumentation
(mit Darstellung des Sicherungs- und 

Sanierungs-/ Verwahrungszustandes, des 
verbleibenden Restrisikos und evtl. notwendigem 

Monitoring)
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der Regel ausreicht, um das Risiko abschätzen zu können und in der Folge Maßnahmen festle-

gen zu können, um das Restrisiko unter das tolerierbare Restrisiko zu drücken. Dies ist bei ein-

fachen Fällen (BöK 1) in der Regel dann gegeben, wenn man sich bei der Böschungsgestaltung 

an Erfahrungswerten orientiert. Bei komplizierteren Fällen (BöK 2) muss die Sicherheit nach ge-

otechnischen Normen nachgewiesen werden, und bei sehr komplizierten Randbedingungen (BöK 

3), bei denen unter Umständen auch eine Sicherheit nach geotechnischen Normen nicht gesi-

chert eingehalten werden kann, muss eine ausführliche Risikobewertung nach dem beschriebe-

nen Verfahren durch einen geotechnischen Sachverständigen erfolgen.  

6.3 Erkundung und Probenahme 

Die Erkundung und Probenahme kann sich an Festlegungen des EC7, der DIN 1054 und der DIN 

4020 orientieren. Weitere Details dazu werden in Kapitel 6.8.12 genannt.  

6.4 Potentielle Versagensmechanismen 

Auf potentielle Versagensmechanismen und Versagensformen in Abhängigkeit von der Bodenart 

wird in Kapitel 5.1 näher eingegangen. 

6.5 Berechnung der Standsicherheit 

Wenn alle benötigten Daten vorliegen, wird die Standsicherheit der Endböschungen in maßge-

benden Schnitten durch das Untergrundmodell ggfs. unter Berücksichtigung der Wasserdrücke 

und Strömungsverhältnisse aus dem Grundwassermodell beurteilt.  
 

Es gibt vielfältige Methoden zur Berechnung der Standsicherheit von Böschungen (siehe Kapitel 

5.1). Die meisten Methoden bringen die Böschung rechnerisch in ein Grenzgleichgewicht, so 

dass sie gerade nicht versagt (engl: Limit Equilibrium Techniques, LET). Üblicherweise werden 

die zur Erzielung des Grenzgleichgewichts im Boden zu mobilisierenden, minimal erforderlichen 

Scherfestigkeiten mit den tatsächlich vorhandenen, maximal mobilisierbaren Scherfestigkeiten 

verglichen und das Verhältnis von beiden als Ausnutzungsgrad oder Sicherheit definiert. Grund-

gedanke dieser Berechnungsverfahren ist, mögliche Bruchkörper, die eventuell rutschen könn-

ten, daraufhin zu untersuchen, ob sie unter Berücksichtigung möglicher Widerstände ein stabiles 

Gleichgewicht aufweisen. Sofern die zu untersuchenden Bruchkörper nicht aus den Randbedin-

gungen der Baugrundschichtung und der Qualität der beteiligten Schichten festliegen, werden 

systematisch möglichst viele denkbare Körper untersucht. Maßgebend ist die Bruchgeometrie, 

für welche die geringste Sicherheit bzw. der größte Ausnutzungsgrad vorliegt.  

Ein weiteres Verfahren zur Bewertung der Sicherheit einer Böschung ist die Methode der Finiten 

Elemente, mit welcher der Spannungs- und Verformungszustand einer Böschung infolge ihrer 

Herstellung berechnet werden kann. Um ein Maß für die Sicherheit bzw. den Ausnutzungsgrad 
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zu erhalten, werden die Scherparameter aller beteiligten Schichten im selben Maß schrittweise 

soweit reduziert, bis sich rechnerisch ein Versagen ergibt. Das Maß der dazu erforderlichen Re-

duzierung der Parameter definiert den Ausnutzungsgrad der Böschung bei Verwendung der Ent-

wurfs-Scherfestigkeiten. 

Andere numerische Verfahren, wie netzfreie Verfahren (Material Point Method, Discrete Element 

Method), sind momentan noch überwiegend Forschungszwecken zuzuordnen und werden stan-

dardmäßig zur Bewertung der Standsicherheit von Böschungen nicht eingesetzt.  
 

Im Folgenden wird zum einen auf die Schnittführung und die maßgebende Neigung von Gruben-

böschungen näher eingegangen. Außerdem wird eine numerische Sensitivitätsanalyse vorge-

stellt, in deren Rahmen der Einfluss unterschiedlicher Randbedingungen und Parametervariatio-

nen auf die Böschungsstandsicherheit mit dem Ziel untersucht wurden, ihre Einflussgröße besser 

abschätzen zu können.  

6.5.1 Einfluss der Schnittführung und Neigung 

Zur Berechnung der Standsicherheit von Böschungen ist es entscheidend, den maßgebenden 

Berechnungsschnitt richtig zu wählen. Bei Böschungen, die als geotechnische Bauwerke errichtet 

werden, ist dies in der Regel einfach festzulegen, da die Böschungen normalerweise eine ein-

heitliche Neigung bzw. Kontur haben. Bei Böschungen, die im Rahmen von Rohstoffgewinnungs-

maßnahmen entstehen, ist die Festlegung des maßgebenden Bemessungsschnitts oftmals nicht 

so eindeutig, da die Böschungskontur uneinheitlich sein kann. Im Folgenden wird am Beispiel 

einer ca. 20 m hohen Böschung einer Sandgrube untersucht, wie der maßgebende Schnitt ge-

funden werden kann und welche Neigung maßgebend ist. Dabei wird unterschieden zwischen 

zwei verschiedenen Methoden der Schnittf¿hrung, des sogenannten Ăsteilsten Wegsñ und des 

Ăgeraden Schnittsñ (siehe Abbildung 6.3). Beim steilsten Weg handelt es sich um den Pfad zwi-

schen einem gewählten Punkt an der Oberkante der Böschung und einem sich ergebenden Punkt 

an der Unterkante der Böschung, den ein Ball entlang des jeweils ortsabhängig steilsten Wegs 

aufgrund der Gravitation hinabrollen würde. Der gerade Schnitt wurde so gewählt, dass er den 

Hoch- und den Tiefpunkt des steilsten Wegs mit einem linearen Schnitt verbindet.  
 

 

Abbildung 6.3: Unterscheidung zwischen Schnittf¿hrung: Ăsteilster Wegñ, Ăgerader Schnittñ 
 

Ăsteilster Wegñ

Ăgerader Schnittñ
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Neben der Schnittführung wurde der Einfluss der Böschungsneigung bzw. ïKontur auf die Stand-

sicherheitsberechnung untersucht. Dabei wurde unterschieden zwischen der tatsächlichen Bö-

schungskontur, der Generalneigung und der mittleren Neigung (siehe Abbildung 6.4). Die Bö-

schungskontur stellt den tatsächlichen Schnitt durch die Böschung dar. Die Generalneigung ist 

die lineare Verbindung der Tangentenschnittpunkte an Böschungsschulter und Böschungsfuß. 

Und die mittlere Neigung ist der Mittelwert aller Neigungen der Vermessungspunkte entlang der 

Böschungskontur. Oftmals ist es schwierig, ohne großen vermessungstechnischen Aufwand die 

tatsächliche Böschungskontur zu ermitteln, weswegen es hilfreich sein kann, die Böschungskon-

tur vereinfacht über die Generalneigung in der Standsicherheitsberechnung abzubilden. Im Fol-

genden wird untersucht, welche Neigung maßgebend ist. 
 

 

Abbildung 6.4: Exemplarische Darstellung der Böschungskontur, Generalneigung und mittleren 

Neigung 
 

Bei der betrachteten Böschung handelt es sich um eine trockene Sandgewinnung, in der der 

Sand mittels Tieflöffelbagger abgebaut wurde. Die anstehenden Sande sind sehr homogen in 

ihrer Kornverteilung und werden als schwach schluffige, kiesige Sande (siôgrSa gemäß DIN EN 

ISO 14688; SU nach DIN 18196) angesprochen bzw. eingruppiert. Aufgrund des geringen 

Schluffgehalts haben diese Böden keine nennenswerte effektive Kohäsion ÃȬ. Dennoch stehen 

die Böschungen über sehr lange Zeiträume (> 10 a), obwohl sie abschnittweise nahezu senkrecht 

sind, stabil. Einzig oberflächliche Abbröckelungen sind an den übersteilten Abschnitten erkennbar 

(siehe Abbildung 6.5). Aus konsolidierten drainierten Triaxialversuchen an aufbereiteten dichten 

Proben konnten ein Spitzen-Reibungswinkel jȬ = 35° und eine Kohäsion ÃȬ = 0,0 kN/m2 ermittelt 

werden. Auf Basis dieser Scherparameter dürfte die Böschung in der gegebenen Form nicht 

standsicher sein. Ihre Standsicherheit muss daher bedingt sein durch eine Strukturfestigkeit 

(siehe Kapitel 5.2.3) und / oder erhöhte Festigkeit aufgrund von Teilsättigungsbedingungen (siehe 

Kapitel 5.2.4).  
 

Böschungskontur Generalneigung mittlere Neigung
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Abbildung 6.5: Foto der Grubenböschung 
 

Zur Analyse des maßgebenden Schnitts wurde mit Hilfe eines digitale Geländemodells insgesamt 

17 Schnitte entlang der Grubenböschung ausgewertet (siehe Abbildung 6.6). Dabei wurden je-

weils der gerade Schnitt und der steilste Weg analysiert. Aus diesen Schnitten wurden wiederum 

vier ausgewählt. Es wurden der Schnitt mit der höchsten maximalen Steigung (Schnitt 10), der 

Schnitt mit der höchsten Generalneigung (Schnitt 3) sowie zwei weitere Schnitte, die sich durch 

eine hohe lokale Neigung (Schnitt 11) und eine hohe Generalneigung (Schnitt 12) auszeichnen, 

ausgewählt.  
 

 

Abbildung 6.6: Schnittführung durch Grubenböschung 
 

Die Schnitte entlang des steilsten Wegs sind in Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8 dargestellt. Die 

entsprechenden Darstellungen für den geraden Schnitt sind zur besseren Übersicht im Anhang 

in Abbildung A. 7.1 und Abbildung A. 7.2 dargestellt. In den Diagrammen sind jeweils auch die 

Generalneigung, die mittlere Neigung und die steilsten Neigungen dargestellt. Die Werte sind 

zusammenfassend in Tabelle 6.2 eingetragen. Daraus wird ersichtlich, dass die geraden Schnitte 

kürzer oder gleich lang sind und entsprechend auch ihre Generalneigungen höher sind als die 

gerader Schnitt

steilster Weg

in Auswertung 

berücksichtigt
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der Schnitte des steilsten Wegs. Für die mittleren Neigungen trifft dies mit Ausnahme von Schnitt 

11 auch zu. Bei den steilsten Neigungen ist das Bild uneinheitlich, aber die Neigungswerte sind 

mit Ausnahme von Schnitt 12 zwischen den beiden Schnitttypen sehr ähnlich. Des Weiteren ist 

erkennbar, dass die Generalneigung in den gegebenen Fällen immer steiler als die mittlere Nei-

gung ist. Dies muss jedoch nicht immer der Fall sein, wenn beispielsweise ein steiler Versatz in 

einer Böschung bei sonst konstanter Neigung vorhanden ist.  
 

 

Abbildung 6.7: Steilster Weg: Schnitt 3 (links), Schnitt 10 (rechts) 
 

 

Abbildung 6.8: Steilster Weg: Schnitt 11 (links), Schnitt 12 (rechts) 
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Tabelle 6.2: Zusammenfassung der Schnittdaten, steilster Weg und (gerader Schnitt) 

 Schnitt- 

bezeichnung 

General-

neigung [°] 

mittlere 

Neigung [°] 

steilste 

Neigung [°] 

Schnittlänge 

[m] 

s
te

ils
te

r 

W
e
g

 

(g
e
ra

d
e
r 

S
c
h
n
it
t)

 

 

Schnitt 3 43 (43) 42 (42) 55 (54) 16 (16) 

Schnitt 10 38 (40) 34 (37) 69 (70) 27 (27) 

Schnitt 11 27 (29) 24 (27) 67 (65) 52 (37) 

Schnitt 12 33 (39) 31 (36) 49 (55) 20 (15) 
 

Unter Zugrundelegung der tatsächlichen Böschungskontur und des im Triaxialversuch ermittelten 

Reibungswinkels wurde die maximal notwendige Kohäsion ermittelt, um den Schnitt mit dem 

steilsten Abschnitt, Schnitt 10, ins Grenzgleichgewicht zu bringen. Daraus ergab sich, dass min-

destens eine Kohäsion ÃȬ = 5,0 kN/m2 notwendig ist, um den Schnitt 10 sowohl im Falle des ge-

raden Schnitts als auch im Falle des steilsten Weges in ein Grenzgleichgewicht zu bringen. Alle 

übrigen Schnitte benötigen geringere Werte. Die ermittelte Kohäsion liegt im Bereich der in Kapi-

tel 5.2.3 genannten Erfahrungswerte für eine Strukturfestigkeit.  

Die gleiche Berechnung wurde auch für die Generalneigung und mittlere Neigung für alle Schnitte 

durchgeführt. Die Kohäsionswerte, die sich für die Generalneigung zum Erreichen eines Grenz-

gleichgewichts ergaben, waren generell höher, als die für die mittlere Neigung. Beide Werte wa-

ren bei allen Schnitten, die eine deutliche Diskontinuität in der Neigung aufwiesen (Schnitt 10 und 

11) deutlich geringer als die, die sich aus der Berechnung mit der Böschungskontur ergaben. Bei 

Schnitt 3 und Schnitt 12 hingegen war der Unterschied zwischen der Kohäsion, die sich aus der 

Berechnung mit der Böschungskontur ergab nur unwesentlich höher als bei Berechnung mit der 

Generalneigung.  

Dies zeigt, dass Böschungen mit uneinheitlicher Kontur nicht in jedem Fall mit dem Ansatz einer 

General- oder mittleren Neigung vereinfacht erfasst werden können. Böschungen ohne große 

Neigungsänderung können in der Regel mit Hilfe der Generalneigung vereinfacht erfasst werden. 

Die Vereinfachung der Böschungskontur mit Hilfe der mittleren Neigung birgt den Nachteil in sich, 

dass zur korrekten Ermittlung der mittleren Neigung auch eine genaue Vermessung der Bö-

schungskontur notwendig wäre, was häufig einen zu großen Aufwand darstellt. Des Weiteren 

zeigen die Auswertungen, dass der gerade Schnitt durch die Böschung im Vergleich zum steilsten 

Weg im Hinblick auf die Standsicherheitsberechnung in der Regel auf der sicheren Seite liegt. 

Die Unterschiede in den Kohäsionswerten, die zum Erreichen des Grenzgleichgewichts notwen-

dig waren, waren sehr klein. Auch dies vereinfacht die Festlegung des maßgebenden Berech-

nungsschnitts erheblich. 

Die Beurteilung, ob Böschungen übersteilt oder abschnittsweise übersteilt, d.h. steiler als es die 

klassischerweise angesetzten Scherparameter ohne Berücksichtigung einer Strukturfestigkeit, ei-

ner Teilsättigung oder eines erhöhten Reibungswinkels bei niedrigen Spannungen erlauben wür-

den, bei der Gestaltung der Endböschungen einer Grube akzeptiert werden, hängt mit der Nach-

nutzung der Grube zusammen. Bei Nachnutzungen geringer Sensitivität, in denen beispielsweise 

Naturschutz vorrangig ist, kann es durchaus möglich sein, übersteilte Abschnitte in einer Bö-
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schung zuzulassen. Dieses Thema wird gesondert in Kapitel 8 bei Anforderungen an Grubenbö-

schungen behandelt. Das heißt bei der Festlegung des maßgebenden Schnitts ist auch immer 

die Nachnutzung mit einzubeziehen. Sind oberflächliche kleine Rutschungen oder Abbröckeln 

der Böschung zulässig und müssen nur tiefgreifende Kinematiken und großflächiges Abrutschen 

ausgeschlossen werden, kann ein anderer Schnitt, hier Schnitt 3, maßgebend sein, als wenn 

keinerlei zeitliche Veränderung der Böschung zulässig ist. In diesem Fall wäre hier Schnitt 10 

maßgebend. 

6.5.2 Sensitivitätsanalyse (numerische Untersuchungen) 

Im Folgenden werden weitere numerische Untersuchungen zu verschiedenen Szenarien, die die 

Böschungsstabilität beeinflussen können, vorgestellt. Der Ausgangszustand aller Berechnungen 

ist eine Böschung nach einem unkontrollierten Abbau. Dabei ist die Böschung im Grenzgleichge-

wicht und hat damit eine Neigung gleich oder nahe dem Reibungswinkel. Folgende Szenarien 

wurden untersucht: 
 

1. Nachvollzug der zeitabhängigen Abflachung einer Unterwasserböschung 

2. Einfluss des Wasserstands in der Böschung, ohne Potentialunterschied 

3. Einfluss eines Wasseraufstaus hinter einer Teilverfüllung 

4. Einfluss einer Bodenschicht mit reduzierten Scherparametern 

5. Einfluss einer Kohäsion auf die Bruchkörperform 

6. Einfluss der Bodenwichte auf die Standsicherheit 

7. Einfluss des hydraulischen Gradienten auf die Standsicherheit 

6.5.2.1 Zeitabhängige Abflachung einer Unterwasserböschung 

Unterwasserböschungen stellen sich oftmals wesentlich flacher ein, als es der kritische Rei-

bungswinkel (Reibungswinkel bei Volumentreue) zulassen würde. Grund dafür sind Wasser-

standsschwankungen, Wellenschlag und Einwirkungen aufgrund von Grundwasserströmungen 

(siehe Kapitel 5.3 und 6.7). Die zeitabhängige Abflachung einer Unterwasserböschung wurde zur 

Verdeutlichung numerisch nachvollzogen. In diesem Fall wurde nur der Einfluss einer Wasser-

standsänderung auf die Stabilität einer initial im Grenzgleichgewicht stehenden Böschung be-

trachtet. Einwirkungen aus Wellenschlag und Grundwasserströmung wurden vernachlässigt.  

Die Ausgangsituation ist eine nach dem Abbau im Grenzgleichgewicht stehende Böschung. Der 

Böschungsbruch wird in diesem Fall durch eine leichte Absenkung des Seewasserspiegels um 

25 cm ausgelöst, wobei keine Strömung berücksichtigt wird. Die Entwicklung ist in Abbildung 6.9 

dargestellt.  
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Abbildung 6.9: Abflachung einer Unterwasserböschung numerisch nachvollzogen 
 

Kleine GW-Schwankung: 25 cm nach unten (ohne Strömung)

HW = 9.25 m in Böschung und im See

Rechnerische Sicherheit = 0.9986  Ą Böschungsbruch

jΨ Ґ  31.5Á|  có = 1 kPa

g= 20 kN/m³

HW

Umlagerung Material:

Genaue Geometrie nicht 

berechenbar 

(im Folgenden abgeschätzt)
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Das rutschende Material lagert sich am Böschungsfuß locker ab, wobei in der Berechnung eine 

Ablagerungsgeometrie angenommen wurde, da eine genaue Berechnung nicht möglich ist. Im 

oberen Bereich der Böschung treten aufgrund der Übersteilung beim ersten Abbruch lokale Nach-

brüche auf. So kommt es mit der Zeit auf die Generalneigung bezogen zu einer deutlichen Abfla-

chung der Böschung. Bei zusätzlichem Auftreten einer Grundwasserströmung in Richtung See 

kommt es zu einer weiteren Abflachung (siehe Abbildung 6.10). Solche zeitlich verzögerte Abfla-

chungsprozesse laufen in erster Linie bei gekippten oder unkontrolliert abgebauten Böschungen 

ab. 
 

 

Abbildung 6.10: Nachbrechen durch Grundwasserschwankungen 
 

6.5.2.2 Einfluss des Wasserstands in der Böschung, ohne Potentialunterschied 

Abbildung 6.11 zeigt das Ergebnis der Berechnungen zum Einfluss des Wasserstands in einer 

Böschung ohne Potentialunterschied. Bei der gegebenen Böschungsgeometrie und den Scher-

parametern befindet sich die Böschung ohne Wassereinfluss mit einem Ausnutzungsgrad 

m = 0,96 nahe dem Grenzgleichgewicht. Mit Wasser ist erkennbar, dass je nach Wasserstand die 

Böschung stabil bleibt oder bei einem Ausnutzungsgrad m > 1.0 rechnerisch versagt. Der Einfluss 

des Wassers auf die Standsicherheit hängt davon ab, wie der Wasserstand das Eigengewicht 

des Bodens beeinflusst. Das Eigengewicht stellt bei Böschungsbrüchen zum einen eine abtrei-

bende Einwirkung und zum anderen eine über die Reibung entlang der Scherfuge stabilisierende 

Größe dar. Bei steigendem Wasserstand sinkt durch den Auftrieb das effektive Eigengewicht des 

Bodens. Im Bereich zwischen ca. 4 und 10 m Wasserstand über dem Böschungsfuß ist das Ver-

hältnis zwischen reduzierter Übertragung der Reibung in der Scherfuge durch das niedrigere ef-

fektive Eigengewicht des Bodens im unteren Bereich der Böschung und dem Eigengewicht des 

nicht unter Auftrieb stehenden Bodens so ungünstig, dass der Ausnutzungsgrad über 1.0 liegt. 

Grundsätzlich ist erkennbar, dass Wasserstände in Höhe der halben Böschungshöhe den un-

günstigsten Fall darstellen. 
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Abbildung 6.11: Böschungsstandsicherheit bei Schwankungen des Wasserstands in der Bö-

schung ohne Potentialunterschied 
 

6.5.2.3 Einfluss eines Wasseraufstaus hinter einer Teilverfüllung 

Abbildung 6.12 zeigt das Ergebnis der Berechnungen zum Einfluss eines Wasseraufstaus hinter 

einer Teilverfüllung. Die Abbauböschung befindet sich zum Zeitpunkt der Anschüttung im model-

lierten Fall im Grenzgleichgewicht, da angenommen wird, dass unkontrolliert abgebaut wurde. 
 

 

Abbildung 6.12: Böschungsstandsicherheit bei Wasseraufstau hinter einer Teilverfüllung 
 

Teilverfüllungen werden häufig zur Böschungsprofilierung und zur Herstellung der Endbö-

schungsgeometrie angewendet. Sie werden als Anschüttungen an der Böschungsschulter der 

Abbauböschung eingebracht. Bei der nach eigenen Untersuchungen häufigsten Verfüllmethode 

wird das Material abgeladen und anschließend von einem Radlader o.ä. verteilt und rutscht dabei 

unkontrolliert die Abbauböschung hinab (siehe Abbildung 6.13). Dadurch ist auch die teilverfüllte 

Böschung unmittelbar nach Herstellung im Grenzgleichgewicht. Im vorliegenden Fall wurde an-

genommen, dass das Material der Teilverfüllung einen geringeren Reibungswinkel hat, als der 

natürlich anstehende Boden, weswegen die teilverfüllte Böschung flacher ist. Das in Teilverfül-

lungen eingebrachte Material ist in der Regel sehr heterogen in seinen Eigenschaften. Es stammt 
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normalerweise aus Erdaushüben in der näheren Umgebung und muss nach aktuellem Stand 

keine geotechnischen Eigenschaften erfüllen. Es wird in der Regel nur auf umweltrelevante Be-

standteile hin untersucht.  
 

 

Abbildung 6.13: Herstellung einer Teilverfüllung im Nassabbau 
 

Abbildung 6.14 zeigt beispielhaft wie heterogen das Material rein schon von der Anschauung her 

erscheint. Da häufig auch bindige Anteile im Material der Teilverfüllungen enthalten sind, können 

diese eine geringere Durchlässigkeit als der natürlich anstehende Boden haben. Dadurch kann 

es zu einem Grundwasseraufstau unmittelbar hinter der Teilverfüllung kommen. Im vorliegenden 

Fall kommt es dadurch aufgrund der sich im Grenzgleichgewicht befindlichen Böschung schon 

bei geringen Potentialunterschieden zu einem Versagen und einer weiteren Abflachung der Bö-

schung. Ob die Abflachung als kritisch zu bewerten ist, hängt stark von der Nachnutzung des 

Sees ab. Im Falle einer Nachnutzung mit mittlerer oder hoher Sensitivität sollten angekippten 

Böschungen daher u. U. kontrolliert eingebaut werden (siehe dazu Kapitel 9 und 10).  
 

 

Abbildung 6.14: Material einer angekippten Böschung 
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6.5.2.4 Einfluss einer Bodenschicht mit reduzierten Scherparametern 

Abbildung 6.15 zeigt das Ergebnis der Berechnungen zum Einfluss einer Bodenschicht mit redu-

zierten Scherparametern auf die Böschungsstabilität. Die Lage der Schicht wurde von -7,5 m 

unter dem Böschungsfuß bis 15 m über dem Böschungsfuß verändert. Wie erkennbar ist, führt 

eine Schicht mit reduzierten Scherparametern, die im Bereich des Böschungsfußes liegt, zu einer 

deutlichen Reduktion der Standsicherheit der Böschung und im vorliegenden Fall, aufgrund des 

im Grenzgleichgewicht stehenden Ausgangszustands, zu einem Versagen der Böschung. Auf 

derartige Schwächezonen, die häufig an Schichtgrenzen beim Übergang von bindigen zu nicht-

bindigen Böden oder in bindigen Schichten auftreten, muss besonders im Rahmen der Erkun-

dung und Kategorisierung der Böschungen geachtet werden. 
 

 

Abbildung 6.15: Böschungsstandsicherheit unter Berücksichtigung des Einflusses einer Bo-

denschicht mit reduzierten Scherparametern 
 

6.5.2.5 Einfluss einer Kohäsion auf die Bruchkörperform 

Zur Festlegung eines Sicherheitsabstands ab der Böschungsschulter ist es von Interesse, neben 

dem grundsätzlichen Nachweis einer Standsicherheit auch eine Abschätzung darüber zu ma-

chen, wie sich der Bruchkörper im Falle eines Versagens wahrscheinlich ausbildet. Es ist be-

kannt, dass Böschungen in kohäsionslosen Materialien ohne Wassereinfluss in der Regel durch 

oberflächennahe Rutschungen versagen und abflachen. Mit dem Einfluss von Wasser und einer 

Kohäsion verändern sich die oberflächennahen Bruchmechanismen zu tiefer reichenden Bruch-

körpern, die folglich auch einen höheren Sicherheitsabstand verlangen. In der numerischen Un-

tersuchung wurde daher betrachtet, wie sich eine Kohäsion auf die Bruchkörperform auswirkt. 

Dabei wurde die Kohäsion zwischen ÃȬ = 0, 5, 10 und 15 kN/m2 variiert. Der Reibungswinkel blieb 

konstant und die Böschungsneigung wurde so angepasst, dass sich die Böschung im Grenz-

gleichgewicht bei m = 1,0 befand. Der Wasserstand blieb konstant auf halber Böschungshöhe, 

ohne den Einfluss einer Strömung. Verglichen wurden die Abstände a und b gemäß der Definition 

in Abbildung 6.16. Abbildung 6.17 zeigt die Auswertung der Abstandsentwicklung für a und b mit 

Zunahme der Kohäsion. Abbildung 6.18 zeigt die dazugehörigen Bruchkörper. Es ist zu erkennen, 
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dass der Abstand a nahezu unbeeinflusst ist von der Kohäsion, während der Abstand b zwischen 

ÃȬ = 0,0 kN/m2 von 1,0 m auf 4,0 m bei ÃȬ = 15 kN/m2 ansteigt. Alle Bruchkörper gehen durch den 

Böschungsfuß. Tendenziell werden also kohäsive Böden tiefer in die Böschungsschulter eingrei-

fende maßgebende Bruchmechanismen haben und somit auch größere Sicherheitsabstände be-

nötigen. 
 

 

Abbildung 6.16: Definition der Abstände a und b zur Bewertung der Bruchkörpergeometrie 
 

 

Abbildung 6.17: Einfluss der Kohäsion ÃȬ auf die Bruchkörperform 
 

 

Abbildung 6.18: Einfluss der Kohäsion ÃȬ auf die Bruchkörperform 
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6.5.2.6 Einfluss der Bodenwichte auf die Standsicherheit 

Es wurde untersucht welchen Einfluss eine ungenaue Bestimmung der Bodenwichte auf die 

Standsicherheitsberechnung einer Böschung hat. Dazu wurde die Wichte g von 18 bis 24 kN/m3 

im Bereich üblicher Erfahrungswerte variiert. Es wurde der Fall mit einem Wasserstand auf halber 

Böschungshöhe und der Fall ohne Wasser betrachtet. Die Auftriebswichte wurde berechnet über  
 

‎ ‎ ‎  (12) 

 

mit ‎ der Sättigungswichte des Bodens und ‎ der Wichte von Wasser. Zusätzlich wurde ange-

nommen, dass ‎ ‎. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.19 dargestellt. Wie zu erkennen ist, 

hat die Wichte grundsätzlich nur einen geringen Einfluss auf den Ausnutzungsgrad und damit auf 

die Standsicherheitsberechnung der Böschung. Im Falle eines Wasserstands auf halber Bö-

schungshöhe nimmt der Ausnutzungsgrad mit zunehmender Wichte leicht ab. Das liegt daran, 

dass mit zunehmender Wichte g das Verhältnis g / gó unter Zugrundelegung von (12) und der An-

nahme von ‎ ‎ zunimmt und somit im gesättigten Bereich im Verhältnis zur Feuchtwichte im 

oberen Böschungsabschnitt größere widerstehende Kräfte mobilisiert werden können. Im Fall 

ohne Wasser nimmt der Ausnutzungsgrad leicht zu mit steigender Wichte.  

Grundsätzlich ergibt die Untersuchung, dass eine genaue Bestimmung der Wichte des Bau-

grunds für die Standsicherheitsberechnung von untergeordneter Rolle ist, solange man sich in 

üblichen Erfahrungswertbereichen befindet.  
 

 

Abbildung 6.19: Einfluss der Bodenwichte auf die Standsicherheit 
 

6.5.2.7 Einfluss des hydraulischen Gradienten auf die Standsicherheit 

Gemäß BÖTTGER (1978) zitiert in BODE (2005) bewegen sich die Erfahrungswerte für hydrauli-

sche Gradienten in Böschungen von Baggerseen zwischen von i = 0,05 und 0,10 und sind damit 

verhältnismäßig gering. Der Höhenunterschied zwischen freiem Wasserspiegel und ungestörtem 

Grundwasserspiegel beträgt dabei selten über 0,5 m. Dies liegt daran, dass das ungestörte 

Grundwassergefälle in der Regel gering ist und die Böden eine relativ hohe hydraulische Durch-

lässigkeit haben. 
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Es wurde untersucht, wie groß der Einfluss des aus den hydraulischen Gradienten sich ergeben-

den Strömungsdrucks auf die Böschungsstandsicherheit ist, wenn man sich im Bereich der zitier-

ten Erfahrungswerte bewegt. Dazu wurde der Höhenunterschied Dh zwischen freiem Wasser-

spiegel ungestörtem Grundwasserspiegel konstant bei 0,5 m gehalten und die Länge Dl, auf der 

sich der Potentialunterschied abbaut, variiert (siehe Abbildung 6.20). Die Ergebnisse sind in Ab-

bildung 6.21 dargestellt. Wie zu erkennen ist, hat der hydraulische Gradient bei Variation im üb-

lichen Erfahrungswertebereich nur einen geringen Einfluss auf die Böschungsstandsicherheit. 

Dies setzt grundsätzlich geringe Grundwasserstandsschwankungen voraus, wie sie beispiels-

weise in der Böschungskategorie BK1 vorausgesetzt werden (siehe Kapitel 7.1.2). 
 

 

Abbildung 6.20: Variation des hydraulischen Gradienten in der Böschung 
 

 

Abbildung 6.21: Variation des hydraulischen Gradienten in der Böschung 
 

6.5.2.8 Zusammenfassung Sensitivitätsanalyse 

Folgende Punkte können zusammenfassend aus der numerischen Sensitivitätsanalyse festge-

halten werden: 
 

 ȹh = 0,5 m 
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- Wasserstände in Höhe der halben Böschungshöhe stellen den ungünstigsten Fall dar. 

Derartige Zwischenzustände sind insbesondere bei Flutung Gruben oder bei großen 

Grundwasserstandsschwankungen zu beachten. 

- Ein Aufstau des Grundwassers sollte grundsätzlich bei Auffüllungen bei Nachnutzung mit 

mittlerer oder hoher Sensitivität in den Standsicherheitsbetrachtungen mitberücksichtigt 

werden. Angekippte Böschungen sollten u. U. kontrolliert eingebaut werden (siehe dazu 

Kapitel 9 und 10).  

- Auf Schwächezonen insbesondere im Bereich des Böschungsfußes, die häufig an 

Schichtgrenzen beim Übergang von bindigen zu nichtbindigen Böden oder in bindigen 

Schichten auftreten, muss besonders im Rahmen der Erkundung und Kategorisierung der 

Böschungen geachtet werden. 

- Tendenziell treten in kohäsiven Böden tiefer in die Böschungsschulter eingreifende maß-

gebende Bruchmechanismen ein. Somit sind in diesen Fällen größere Sicherheitsab-

stände festzulegen. 

- Eine Variation der Bodenwichte im Rahmen üblicher Erfahrungswerte hat nur geringen 

Einfluss auf die Böschungsstandsicherheit.  

- Der hydraulische Gradient hat bei Variation im üblichen Erfahrungswertebereich nur einen 

geringen Einfluss auf die Böschungsstandsicherheit. Dies setzt grundsätzlich geringe 

Grundwasserstandsschwankungen voraus. 

6.6 Böschungen in bindigem Baugrund 

Im Rahmen der Beispielprojektauswertung zur Überprüfung des Kriterienkatalogs und der Check-

liste zur Einteilung der Gruben in Böschungskategorien (BöK 1, 2, 3) wurde eine Tongrube im 

Raum Moosburg untersucht. Die Grube war deswegen von Interesse, da sie über dem Grund-

wasser liegt ï der Abbau also im Trockenen geschieht ï und während des Abbaus eine großflä-

chige Böschungsrutschung auftrat (siehe Abbildung 6.22). Die Grube wird im Endzustand wieder 

vollständig verfüllt sein. Es ist also ein Beispiel, das eigentlich für das Forschungsprojekt nicht 

relevant ist, da nur Endzustände von geböschten Gruben beurteilt werden sollen. Dennoch kann 

es als Beispiel für andere Tongruben dienen, die eventuell nicht wieder verfüllt werden und in 

denen ähnlich Randbedingungen angetroffen werden.  
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Abbildung 6.22: Böschungsrutschung in der Tongrube  
 

Bei der Ortsbegehung der Grube und auf Hinweis des Betreibers konnte festgestellt werden, dass 

die Böschung auf einer klaren und gut erkennbaren Gleitschicht abrutscht (siehe Abbildung 6.23 

links). Dabei entsteht durch den Rutschvorgang eine Art Harnischfläche, die sich durch eine stark 

reduzierte Scherfestigkeit auszeichnet. Ähnliche Flächen konnten im Rutschkörper selber eben-

falls festgestellt werden (siehe Abbildung 6.23 rechts).  
 

 

Abbildung 6.23: Gleitfläche auf der es zur Rutschung kam (links), sichtbare Harnischflächen im 

Böschungsbruch (rechts) 
 

Um nachvollziehen zu können wie es zu der Rutschung kam, wurden die vorhandenen Baugrund-

aufschlüsse, die ursprünglich zu Erkundung der Lagerstätte ausgeführt wurden, ausgewertet. Es 

handelt sich dabei um Schneckenbohrungen, auf deren Basis die Bodenschichten angesprochen 

wurden. Es standen insgesamt vier Bohrungen zu Verfügung, deren Lage in Abbildung 6.24 ein-

getragen ist. Außerdem ist der Bereich eingetragen, in dem die Rutschung stattfand.  
 

Gleitfläche (Oberfläche Mergelschichten)

30 cm
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Abbildung 6.24: Topographische Karte der Grube mit Lage der Bohrpunkte sowie Rutschung 

und für Modell gewähltem Schnitt durch den Baugrund 
 

Zur näheren Analyse wurden die Anspracheergebnisse der Bohrungen 321 und 519 herangezo-

gen. Bohrung 321 wurde bis in 14 m unter GOF und Bohrung 519 bis 27 m unter GOF abgeteuft. 

In den Bohrungen (siehe Tabelle 6.3) wurden im oberen Bereich vorwiegend Sande und Kiese 

mit unterschiedlich hohen Feinkornanteilen (sandiger Kies, Sand, Ăklebrigerñ Sand) angespro-

chen. Darunter steht Mergel bzw. Ton an, der als Mergel blau, Kalkmergel, Ton blau oder Mergel 

angesprochen wurde. 

Im Bereich von im Feld festgestellten Gleitschichten im Rutschkörper (siehe Abbildung 6.23 

rechts) wurden Eimerproben entnommen. Diese wurden im Labor mittels Beurteilung nach DIN 

EN ISO 14688-1, Sedimentationsanalyse nach DIN 17892-4 und der Bestimmung der Zustands-

grenzen nach DIN EN ISO 17892-12 näher analysiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.25 und 

Tabelle 6.4 zusammengefasst. Der Boden entnommen im Bereich der Gleitschicht wurde nach 

DIN 18196 als ausgeprägt plastischer Ton (TA) angesprochen. 

Rutschung

Schneckenbohrungen

Schnitt durch 

Rutschung zur 

Erstellung 

Baugrundprofil
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Tabelle 6.3: Bodenansprachen in Schneckenbohrungen 519 und 321 aus Lagerstettenerkundung 

Bohrung 519   Bohrung 321  

Teufe [m] Ansprache  Teufe [m] Ansprache 

0,3 Hummus  5 sandiger Kies 

1,5 klebriger Sand  5,6 Sand 

20 Mergel  10,6 klebriger Sand 

21,3 Mergel blau  11 Ton blau 

22,8 Mergel blau  13 Mergel blau 

24,3 Mergel blau  13,5 Ton blau 

24,8 Mergel blau  14 Mergel 

25,6 Mergel blau    

25,8 Kalkmergel    

26,6 Mergel blau    

27,6 Mergel    
 

 

Abbildung 6.25: Kornverteilung einer Bodenprobe entnommen im Bereich der Gleitfläche 
 

Tabelle 6.4: Zustandsgrenzen nach DIN 18122 Blatt 1 

Wassergehalt w [%] 9,2 

Fließgrenze wL [%] 58,9 

Ausrollgrenze wP [%] 19,8 

Plastizitätszahl Ip 39,1 

Konsistenzzahl Ic 1,27 

Ĕ ausgeprägt plastischer Ton (TA) nach DIN 18196 
 

Zur Ermittlung der Scherparameter im Bereich der Mergel und Tonschichten wurde ein konsoli-

dierter undrainierter Triaxialversuch durchgeführt. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.26 dargestellt. 

Die Scherparameter wurden zu jó = 17,8° und ÃȬ = 26,3 kN/m2 bestimmt. 
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Abbildung 6.26: Ergebnis des undrainierten konsolidierten Triaxialversuchs (CU-Versuch) an 

entnommener Eimerprobe 
 

Der auf Basis der Ortbegehung und den Baugrundaufschlüssen vermutete Mechanismus, der zur 

Rutschung führte, ist das Gleiten auf der obersten Mergelschicht, die durch eingesickertes Re-

genwasser aus den darüber liegenden Sandschichten aufgeweicht war. Die Vermutung ist, dass 

es durch den hohen Wassergehalt bei entzogener horizontaler Stützung durch Herstellung der 

Böschung temporär zu undrainierten Verhältnissen kam, die zu einer Reduktion der Scherpara-

meter führten. Durch den dadurch ausgelösten Rutschvorgang, entstand im Bereich der obersten 

Mergelschicht die Gleitschicht (Harnischfläche), die selbst unter drainierten Bedingung sehr ge-

ringe Scherparameter aufweist. 

Um den Mechanismus nachzuvollziehen, wurde eine Berechnung mit der Software Limit State 

Geo durchgeführt. Die auf Basis der Feldbegehung, von Laborversuchen und Erfahrungswerten 

angenommene Geometrie und Scherparameter sind in Abbildung 6.27 dargestellt. Das Bau-

grundprofil wurde auf Basis der Bohrungen 519 und 321 angenommen und ergab, dass die Mer-

gelschicht in Richtung der Böschung mit ca. 10° einfällt. Zur Wiedergabe der undrainierten Ver-

hältnisse im Bereich der obersten Mergelschicht wurde hier der Reibungswinkel zu null gesetzt 

und eine undrainierte Kohäsion von cu = 12 kN/m2 angesetzt. 

Das Berechnungsergebnis unter Zugrundelegung von charakteristischen Kennwerten ist in Ab-

bildung 6.28 dargestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt mit m = 1,24 deutlich über eins, sprich die 

Böschung versagt. Der Versagensmechanismus geht entlang der obersten Mergelschicht, wie es 

auch im Feld beobachtet wurde. Auch die im Feld beobachteten schollenartigen Brüche im 

Rutschkörper können mit Limit State Geo nachvollzogen werden.  
 

jó= 17,8Á

có= 26,3 kN/m2
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Abbildung 6.27: Angenommene Böschungsgeometrie und Scherparameter 
 

 

Abbildung 6.28: Berechnungsergebnis unter Annahme charakteristischer Kennwerte 
 

Die Fallstudie zeigt, dass bei Böschungen in bindigem Untergrund oder bei Schichtwechseln von 

bindigen zu nichtbindigen Böden besondere Aufmerksamkeit geboten ist. Bei derartigen Unter-

grundverhältnissen ist es daher in der Regel geboten die Böschungen die Böschungskategorie 

BK2 oder BK3 einzustufen (siehe Kapitel 7). 

6.7 Unterwasserböschungen 

Unterwasserböschungen stellen eine sehr häufige Böschungsart in Gruben dar, da eine Viel-

zahl von insbesondere Kies- und Sandgewinnungen bis unter das Grundwasser reichen und so-

mit Baggerseen entstehen. Die Bemessung von Unterwasserböschungen kann in der Regel 

nicht nach bekannten Bemessungsverfahren erfolgen, wie in Kapitel 5.3 näher erläutert wurde. 

Zum aktuellen Zeitpunkt ist man daher auf empirische Bemessungsverfahren und Erfahrungs-

werte bei der Bemessung der Unterwasserböschungen angewiesen. Im Folgenden werden Be-

messungsverfahren in Abhängigkeit von der Einstufung in eine der drei Böschungskategorien 

BK1, 2 oder 3 vorgeschlagen.  

B321 B519

jó= 17,8Á

có= 26,3 kN/m2

jó= 30Á

có= 5 kN/m2

jó= 0Á

cu = 12 kN/m2

33Á

55Á

B321 B519

m= 1,24

=> Versagen

abgleiten auf oberster Mergelschicht
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6.7.1 Erfahrungswerte 

Eine Auflistung von Erfahrungswerten für die Generalneigung von Unterwasserböschungen und 

der Wasserwechselzone kann Tabelle 5.4 und Tabelle 5.5 entnommen werden. Diese sollten 

insbesondere zur Verifizierung der bei einer Bemessung ermittelten Neigungswerte herangezo-

gen werden. 

6.7.2 Bemessungsverfahren 

Bei der Bemessung wird die Unterwasserböschung in die drei in Kapitel 5.3 erläuterten Bereiche 

Unterwasserböschung, Wasserwechselzone und Berme unterteilt. Die jeweiligen Bereiche wer-

den je nach Böschungskategorie BöK unterschiedlich bemessen. 
 

Unterwasserböschung: 
 

BK1: 

Die Bemessung in der BK1 kann anhand von tabellierten Erfahrungswerten erfolgen (siehe Ta-

belle 6.5 und Tabelle 6.6). Die Werte in Tabelle 6.5 sind für Böschungen in gewachsenem Lo-

ckergestein bei kontrolliertem Abbau und wurden anhand der Untergrenze der nach BODE (2005) 

zulässigen Böschungsneigungen bei kontrollierter Abbauweise abgeleitet. Die Werte aus Tabelle 

6.6 gelten für gekippte oder unkontrolliert abgebaute Böschungen und wurden anhand von kon-

servativ gewählten Erfahrungswerten der Reibungswinkel der jeweiligen Bodenart und dem An-

satz der böschungsparallelen Strömung nach Formel (8) ermittelt.  
 

Tabelle 6.5: Grenzwerte der Generalneigung in gewachsenem Lockergestein und bei kontrollier-

ter Abbaumethode * 

Bodenart H:L b [°] 

Kies  1:2,4 23 

Kies - Sand  1:2,7 20 

Sand 1:3,1 18 

* für Böschungen in bindigen gewachsenen Böden werde keine Erfahrungswerte angegeben, da bei 

vorwiegend bindigen Böden die Böschung in BK2 oder 3 eingeteilt werden muss.  
 

Tabelle 6.6: Grenzwerte der Generalneigung in gekipptem Lockergestein oder bei unkontrollier-

ter Abbaumethode 

Bodenart H:L b [°] 

Kies  1:3,1 18 

Kies - Sand  1:3,5 16 

Sand 1:4,0 14 

Bindige Böden 1:7,0 8 
 

BK2 und BK3: 

Bei einer Kategorisierung in BK2 oder 3 kann die Bemessung der Unterwasserböschung folgen-

dermaßen erfolgen: 
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- Unkontrollierte Abbauweise bzw. gekippte Böschungen: Ansatz der böschungsparallelen 

Strömung nach Formel (8). 

- Kontrollierte Abbauweise im gewachsenen Lockergestein: Ansatz nach BODE (2005)  
 

‍ ÁÒÃÔÁÎ– Ͻ‌ ϽÔÁÎ
•ᴂ

‎
 Ј (13) 

 

mit ‎ = 1,10, –  dem Sicherheitsbeiwert nach Bodenart und Grundwassergefälle (siehe 

Anhang A.2) und ‌  dem Beiwert für die Baggerung (0,70 für Box-Cut Baggerung nicht 

zwangsgeführt, 0,8 für Box-Cut Baggerung zwangsgeführt und 0,9 für profilgerechte Bag-

gerung). 

 

Wasserwechselzone 
 

Die Generalneigung der Wasserwechselzone kann in allen geotechnischen Kategorien nach Ta-

belle 6.7 festgelegt werden. 
 

Tabelle 6.7: Empfehlungen für Generalneigungen der Wasserwechselzone in Abhängigkeit von 

der Bodenart (BODE, 2005) 

Bodenart H:L b [°] 

Kies  1:5 11,3 

Kies - Sand  1:6 9,5 

Sand 1:8 7,1 
 

In BK1 kann die Breite der Wasserwechselzone abgeschätzt werden zu  
 

ὦ
ρ

ὲ
Ὄὡ ὔὡ ά  (14) 

 

mit ὲ = H:L, Ὄὡ dem Hochwasserstand und ὔὡ dem Niedrigwasserstand. Ὄὡ und ὔὡ sind aus 

den üblichen jährlichen Grundwasserstandsschwankungen zu ermitteln. 
 

Die notwendige Breite der Wasserwechselzone kann in BK2 und 3 abgeschätzt werden über  
 

ὦ
ρ

ὲ
Ὄὡ ᾀ ὔὡ

Ὄ

ς
 ά  (15) 

 

mit Hs der signifikanten Wellenhöhe (i.d.R.  0,5 m) und ᾀ  der Wellenauflaufhöhe mit einer 

Überschreitungswahrscheinlichkeit von 2%:  
 

ᾀ σȟς‎ Ὄ  (16) 

 

mit ‎ einem empirischen Beiwert für die Böschungsrauheit nach Tabelle 6.8. 
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Tabelle 6.8: Empirischer Beiwert für die Böschungsrauheit gf (BODE, 2005, Tabelle 5) 

 gf 

Asphaltbeton 1,00 

Glatte und geschlossene Pflasterung 1,00 

Gras 0,90 ï 1,00 

Deckwerk (Basalt) 0,90 

Vergossenes Schüttsteindeckwerk 0,75 

Blöcke 0,75 

Schüttsteine 0,60 

 

Sicherheitsabstand 
 

In BK1 kann der notwendige Sicherheitsabstand pauschal zu 5 m angenommen werden.  

In BK2 und BK3 kann der Sicherheitsabstand unter Berücksichtigung von Baggertoleranzen aus 

Anhang A.3 abgeschätzt werden. Bei Erdbebenbeanspruchungen oder einer möglichen Boden-

verflüssigung sind die Breiten durch einen geotechnischen Sachverständigen festzulegen.  

6.7.3 Seegrundvermessungen im Raum München 

6.7.3.1 Charakteristika der vermessenen Seen 

Ende Oktober 2019 wurden im Rahmen des Forschungsprojekts mehrere Baggerseen im Nord-

westen von München mit Hilfe einer Echolotmessung vermessen. Es handelt sich um insgesamt 

6 Seen, die alle in der Münchener Schotterebene liegen und in denen Kies und Sand mit unter-

schiedlichen Abbaumethoden gewonnen wird. Ziel war es, den Einfluss unterschiedlicher Abbau-

methoden und der nachträglichen Böschungsgestaltung durch Anschüttung auf die sich einstel-

lende Böschungsneigung zu untersuchen. Die geologischen Randbedingungen der Gruben wa-

ren in etwa vergleichbar. Die anstehenden Böden können als sandige Kiese mit teilweise starken 

bindigen Anteilen (bis zu 40 Masse-%) beschrieben werden.  

Die Vermessung der Seen erfolgte mit einem sogenannten Fächerecholot, womit der Seegrund 

mit einer sehr hohen Ortsauflösung abgebildet werden kann. So kann eine nahezu flächende-

ckende Abtastung des Seegrunds erreicht werden. Das ausführende Vermessungsbüro gibt die 

Genauigkeit der Tiefenmessungen mit 0,02 m bei 10 m Wassertiefe bzw. 0,2 m bei 100 m Was-

sertiefe an. Die vermessenen Seen haben Tiefen zwischen 6 m und 12 m. Daher ist von einer 

Genauigkeit von 0,02 m auszugehen. Die gewonnenen Daten wurden hinsichtlich der Bö-

schungsneigungen und des morphologischen Bildes des Seegrunds ausgewertet. Die morpholo-

gische Auswertung sollte Rückschlüsse auf Einflüsse der Abbaumethode ermöglichen. Die Aus-

wertung der Böschungsneigung erfolgte auf Basis von Höhenlinien, die mit Hilfe eines mit Trian-

gulation mit linearer Interpolation erstellten Netzes berechnet wurden. Diese Interpolationsme-

thode wird dann empfohlen, wenn man gleichmäßig über den Vermessungsbereich verteilte Ver-

messungspunkte hat. Die Punktedichte bei der Vermessung betrug in etwa 4 Messpunkten pro 

Quadratmeter vermessener Wasserfläche. 
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Tabelle 6.9 listet die vermessenen Seen mit Fläche, ungefährer Tiefe, Abbaumethode etc. auf. 

Die Abbaumethoden mittels Schwimmgreifer, Schürfkübel und Saugbagger werden den soge-

nannten unkontrollierten Abbaumethoden zugewiesen, während der Abbau mittels Eimerketten-

bagger als kontrolliert eingestuft wird (siehe Kapitel 5.4). 
 

Tabelle 6.9: Vermessene Seen 

Standort See 
Fläche 

ca. [ha] 

Tiefe 

ca. [m] 
in Betrieb Abbaumethode 

Pliening (Ger-

harding) 
See 1 10 10 

nein, Anschüttung süd-

liche Böschung 
Schwimmgreifer 

Pliening (Ger-

harding) 
See 2 5 8 nein Schwimmgreifer 

Berglern See 8 

nord 
2,2 9 nein Schürfkübel 

Berglern See 8 

süd 
2,8 6 ja Schürfkübel 

Berglern 
See 12 7,2 10-12 nein 

Saugbagger, 

teilweise Schürfkübel 

Eichenkofen 
- 12,8 9-10 

nein, Anschüttung 

nördliche Böschung 

Eimerkettenbagger, teil-

weise Schürfkübel 
 

Um die Entwicklung der Böschungsneigung nachzuvollziehen, ist insbesondere der zeitliche Ver-

lauf der Rohstoffgewinnung und der erfolgten Anschüttung wichtig. Dazu wurden Satellitenauf-

nahmen und Informationen, die von den Betreibern zur Verfügung gestellt wurden, ausgewertet. 

In Abbildung 6.29, Abbildung 6.35, Abbildung 6.38 und Abbildung 6.41 sind die jeweiligen Ent-

wicklungen der Seen abgebildet. Die angegebenen Jahreszahlen geben Zeiträume oder Zu-

stände zum Datum des ausgewerteten Satellitenbildes an. Neben dem Abbau wurden auch Auf-

füllungen, die an den Böschungen durchgeführt wurden, eingetragen und zeitlich nachvollzogen. 

Bei den Auffüllungen wurde zudem unterschieden, ob sie mit Eigenmaterial, also mit Material aus 

derselben Kiesgrube, oder mit Fremdmaterial (beispielsweise Baugrubenaushub) hergestellt wur-

den. Das Material der Auffüllungen hat einen starken Einfluss auf die sich einstellende Bö-

schungsneigung. Auffüllungen aus Fremdmaterial zeichnen sich dabei durch eine hohe Hetero-

genität in der Zusammensetzung und einen hohen Feinkornanteil aus, da dies Böden sind, die 

häufig nicht bei Baumaßnahmen weiterverwendet werden können.  
 

Im Folgenden werden die Vermessungen je nach Standort getrennt ausgewertet. Für alle Stand-

orte befinden sich zusätzlich zu den im Folgenden gezeigten Abbildungen jeweils eine Darstel-

lung der Topographie des Seegrunds in Form von Höhenlinienkarten, eine Auswertung der Ge-

ländeneigung als Kontourdarstellung, die Auswertungen von ausgewählten Schnitten durch die 

Grubenböschungen und eine Kontourdarstellung der Generalneigung der Grubenböschungen in 

Anhang A.7. 
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6.7.3.2 Fa. Ebenhöh, Standort Pliening (Gerharding) 

Abbildung 6.29 zeigt den zeitlichen Verlauf der Rohstoffgewinnung und Auffüllung am Standort 

Gerharding. Dort werden sandige Kiese mit teils starken Feinkornanteilen (> 15m.-%) gewonnen. 

Der Abbau erfolgt mit Hilfe eines Schwimmbaggers in sogenannter unkontrollierter Weise. 

Die ersten zur Verfügung stehenden Informationen zum Abbau stammen aus dem Jahr 2001. Die 

Seen 1 und 2 wurden im Zeitraum 2001 bis April 2018 abgebaut. Der See 2 wurde durch eine 

Anschüttung von Eigenmaterial im Zeitraum 2011 bis 2015 vom See 1 getrennt. Ab ca. 2015 

waren die beiden Seen dann vollständig durch eine Anschüttung voneinander getrennt. Das süd-

liche Ufer des Sees 1 wird aktuell weiterhin angekippt. Die Anschüttung begann hier im März 

2018 und hatte zum Zeitpunkt der Vermessung die südöstliche Ecke des Sees erreicht. Diese 

Anschüttung wird mit Fremdmaterial aus der näheren Umgebung hergestellt. Es handelt sich da-

bei um Aushübe mit sehr unterschiedlichen Zusammensetzungen und tendenziell hohen Fein-

kornanteilen (> 40 Masse-%) (siehe Abbildung 6.30).  
 

 

Abbildung 6.29: Zeitlicher Verlauf der Rohstoffgewinnung und Auffüllung, Fa. Ebenhöh, Gerhar-

ding 

Stand 09/2001

04/2009

08/2011
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03/2015
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04/2018
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Auffüllung 

01/2017

Auffüllung 

03/2018

Auffüllung 

06/2018

Auffüllung 12/2018 Auffüllung 03/2019
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Abbildung 6.30: Anschüttung mit Fremdmaterial an südlicher Böschung 
 

Bei See 2 wurden alle Böschungen bis auf die nördliche durch Ankippungen mit Eigenmaterial 

hergestellt. Die letzten Auffüllungen wurden hier im Jahr 2016 an der südlichen und östlichen 

Böschung hergestellt. 

Während des Abbaus entstehen kurzfristig sehr steile (70° bis 90°) Böschungen, die sich mit der 

Zeit auf Neigungen von ca. 26° bis 30° abflachen (siehe Abbildung 6.31). Die Auffüllungen wurden 

durch Einschieben des Schüttgutes mit Hilfe einer Raupe oder eines Frontladers in den See her-

gestellt. Dabei entstehen Böschungen, die auch kurzfristig relativ steil (> 30°) sein können, sich 

in der Folge aber sehr stark auf Neigungen von ca. 10° bis 14° abflachen. 
 

 

Abbildung 6.31: Foto Standort Gerharding, steile Abbauböschung 
 

Abbildung 6.32 zusammen mit Abbildung A. 8.3 und Abbildung A. 8.4 zeigen die Auswertung der 

Böschungsneigung der Unterwasserböschungen und Teilen der Uferböschung auf Basis der Ver-

messungsdaten. Die Neigung wird in Abbildung 6.32 als H:L-Verhältnis und im Anhang in Grad 

angegeben. Bereiche ohne farbliche Markierung in Abbildung 6.32 weisen eine Neigung flacher 

als 1:4 (14°) auf. Bereiche, die rot markiert sind, weisen eine Neigung von 1:1 (45°) oder steiler 

auf, wobei steilere Neigungen als 1:1 kaum festgestellt wurden. Es ist jeweils angetragen, wann 
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und wie die Böschung hergestellt wurde. Außerdem sind Bereiche markiert, in denen im Laufe 

der Zeit Feinteile aus der Kieswªsche in den See eingeleitet wurden. An Stellen, die mit ĂBe-

wuchsñ markiert sind, kºnnen die Messergebnisse durch Pflanzenbewuchs unter Wasser beein-

flusst sein.  
 

 

Abbildung 6.32: Seegrundvermessung, Fa. Ebenhöh Gerharding, Auswertung der Böschungs-

neigung unter Wasser 
 

Grundsätzlich fällt auf, dass die Böschungen, die im gewachsenen Untergrund hergestellt wur-

den, wesentlich steiler sind als angekippte Böschungen. Die Böschungen im Gewachsenen am 

östlichen Ufer des Sees 1 und am nördlichen Ufer des Sees 2 haben Neigungen von 1:3 (18,4°), 
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häufig 1:2 (26,6°) oder 1:1,7 (30,5°) und stellenweise sogar 1:1 (45°) oder steiler. Diese Neigun-

gen können, bei Beibehaltung des aktuellen Lastzustands, vielfach als stabil bewertet werden, 

da sie abschnittsweise bereits seit 2011 stehen und sich offensichtlich keine weitere Abflachung 

einstellt. In beiden Seen wurden Schnitte in gekippten Bereichen und in Böschungen ausgewer-

tet, die im gewachsenen Boden hergestellt wurden. Die Lage der Schnitte ist in Abbildung A. 8.1 

und Abbildung A. 8.2 dargestellt. Die Schnittdarstellungen finden sich in Abbildung A. 8.5, Abbil-

dung A. 8.6, Abbildung A. 8.7 und Abbildung A. 8.8. Die Auswertungen hinsichtlich Generalnei-

gung, minimaler / maximaler lokaler Neigung im jeweiligen Schnitt und Unterscheidung zwischen 

der Böschung über Wasser (ÜW) und unter Wasser (UW) sind in Abbildung 6.33 dargestellt. Die 

Böschungen sind nach steigendem Alter nummeriert. Bei den Böschungen im gewachsenen Bo-

den liegen die Generalneigungen bei ca. 1:2 (24,4° bis 26,7°). Bei den gekippten Böschungen 

lässt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Böschungsneigungen ÜW und UW erkennen. 

ÜW liegen die Generalneigungen zwischen 1:2,3 und 1:1,7 (23,1° bis 30,1°) und UW zwischen 

1:6,2 und 1:3,9 (9,1° bis 14,4°).  
 

  

Abbildung 6.33: Links: Neigungen im gewachsenen Untergrund (östliche Böschung See 1), 

Rechts: Neigungen im gekippten Untergrund (südliche Böschung See 1), nach Böschungsalter 

aufgereiht  
 

Böschungen, die durch Ankippungen aus Eigenmaterial hergestellt wurden, weisen langfristig 

stabile Generalneigungen von 1:6 (9°) bis 1:4 (14°) auf. Lokal wurden aber auch Neigungen von 

1:2 gemessen. Interessant ist die Neigungsentwicklung der südlichen Böschung des Sees 1, die 

im Zeitraum März 2018 bis Oktober 2019 durch Anschüttung von Fremdmaterial hergestellt 

wurde. In Abbildung 6.33 ist zu erkennen, wie die Generalneigung über Wasser vom älteren Teil 

im Westen zum jüngeren Teil im Osten zunimmt von ca. 24° auf 30°. Diese Entwicklung lässt sich 

für den UW-Bereich nicht feststellen. Aber auch der UW-Bereich, der im Zeitraum von März bis 

Oktober 2019 hergestellt wurde, zeigt lokal Neigungen von 1:2 und sogar 1:1,5 (vgl. Abbildung 

6.32). Die Generalneigungen sind jedoch auch hier mit ca. 10° sehr flach (vgl. Abbildung A. 8.3 

und Abbildung A. 8.6). 
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6.7.3.3 Fa. Rohrdorfer Sand & Kies, Standort Berglern, See 8 

Abbildung 6.35 zeigt den zeitlichen Verlauf der Rohstoffgewinnung und Auffüllung des Sees 8 am 

Standort Berglern. Dort werden Kiese und Sande mit unterschiedlichen Anteilen von Feinkorn 

gewonnen.  

Die ersten zur Verfügung stehenden Informationen zum Abbau stammen aus dem Jahr 2001. Zu 

diesem Zeitpunkt existierte der rot markierte Bereich der Seen. Der Abbau im nördlichen See 

endete 2015. Im Zeitraum zwischen April 2017 und Oktober 2019 wurden die beiden Seen durch 

eine Auffüllung mit Eigenmaterial voneinander getrennt. Der Abbau im südlichen See war zum 

Zeitpunkt der Messungen noch nicht abgeschlossen und fand im Bereich des orange markierten 

östlichen Ufers statt. Der Abbau im See 8 erfolgt mit Hilfe eines Wurfkübelbaggers in unkontrol-

lierter Weise. Während des Abbaus entstehen kurzfristig sehr steile (70° ï 90°) Böschungen, die 

sich mit der Zeit abflachen (siehe Abbildung 6.36). Die Auffüllungen wurden durch Einschieben 

des Schüttgutes mit Hilfe einer Raupe oder eines Frontladers in den See hergestellt.  

Abbildung 6.37 zeigt die Auswertung der Böschungsneigung der Unterwasserböschungen auf 

Basis der Vermessungsdaten von See 8 in gleicher Weise wie vorab zum Standort Gerharding 

erläutert. Auch hier ist erkennbar, dass die Böschungen, die im gewachsenen Untergrund herge-

stellt wurden, deutlich steiler stehen, als die Böschungen die künstlich angekippt wurden (vgl. 

Abbildung 6.34 und Schnittlage in Abbildung A. 8.11). 
 

  

Abbildung 6.34: Links: Neigungen im gewachsenen Untergrund, Rechts: Neigungen im gekipp-

ten Untergrund, nach Böschungsalter aufgereiht  
 

Bei den Böschungen im Gewachsenen kann festgestellt werden, dass ältere Böschungen wie die 

östlichen Ufer der beiden Seen, die ca. 2015 hergestellt wurden, eine etwas flachere Generalnei-

gung (1:3, stellenweise 1:1,5) aufweisen, als die Böschungen im südlichen See (1:2, stellenweise 

1:1,5), die erst im Jahr 2019 hergestellt wurden (vgl. Abbildung 6.34 und Abbildung A. 8.12). 
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Beide Böschungsbereiche zeigen Bänder mit einer erhöhten Neigung von ca. 1:1,5, die sich un-

abhängig vom Alter einstellt (vgl. Abbildung 6.37 und Abbildung A. 8.12). Dies deutet daraufhin, 

dass es sich um Schichten mit einer erhöhten Festigkeit, möglicherweise verstärkt bindigen An-

teilen, handelt. Die angekippten Böschungen weisen Generalneigungen von 1:3,5 oder 1:6 und 

stellenweise flacher auf. Eine altersbedingte Neigungsentwicklung, wie am Standort Gerharding, 

lässt sich nicht nachvollziehen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass der zeitliche Ab-

stand zwischen Auffüllung und Messung bereits so groß ist, dass ein Einfluss nicht mehr erkenn-

bar ist. Relativ steil zeigt sich die Böschung in der südwestlichen Ecke des südlichen Sees, die 

nach den vorliegenden Informationen in einem Bereich hergestellt wurde, der im Zeitraum zwi-

schen 2009 und 2015 verfüllt wurde. Die Neigungen entsprechen nahezu einer Böschung im 

Gewachsenen. Dies deutet darauf hin, dass Böschungen, die in bereits lange liegenden Auffül-

lungen hergestellt werden, bei ähnlichen Neigungen stabil stehen, wie Böschungen, die im Ge-

wachsenen hergestellt werden.  
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Abbildung 6.35: Zeitlicher Verlauf der Rohstoffgewinnung und Auffüllung, Fa. Rohrdorfer, Berg-

lern See 8 (Nord und Süd) 
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